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   Vorwort 
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Anlass für die hier vorliegende Broschüre ist der Auftrag , 
der sich aus § 5 des Thüringer Bürgerbeauftragtengesetzes 
(ThürBüBG) ergibt. Danach hat der Thüringer Bürgerbeau f-
tragte dem Landtag jährlich über seine Tätigkeit zu beric h-
ten.  

Ich tue dies sehr gerne, möchte mit dem Report aber 
auch die Information für möglichst viele Bürgerinnen und 
Bürger Thüringens verbinden. 

Aus diesem Grund habe ich meinen diesjährigen Bericht 
mit einer �² im Vergleich zu den Vorjahren �² Vielzahl ergä n-
zender Informationen a n-
gereichert. Außerdem wer-
den die statistischen Au s-
künfte visua lisiert. Zudem 
präzisieren detaillierte Ei n-
zelauswertungen das Za h-
lenmaterial.  

Mit diesen Veränderungen 
möchte ich den Bericht 
leichter lesbar und z u-
gleich die Arbeit des Th ü-
ringer Bürgerbeauftragten 
noch transparenter machen . Ebenso sollen die Informat i-
onen eventuell vorhandene Zugangshürden abbauen 
helfen und Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich mit 
ihren Fragen und Anliegen an den Bürgerbeauftragten zu 
wenden. 

Im dritten Hauptteil des Berichtes werden einzelne Bürge r-
anliegen �² natürlich anonymisiert �² vorgestellt, um auch 
an konkreten Beispielen sowohl die Erfahrungen und Fr a-
gen der Menschen als auch die Arbeitsweise des Bürge r-
beauftragten exemplarisch deutlich zu machen.  

Mit dem Abschnitt Vernetzungsarbeit und Reflexion we r-
den über die konkrete Anliegenarbeit hinaus die Zusa m-
menarbeit und Vernetzung sowie Fragen zu Auftrag und 
Grenzen der Ombudseinrichtung des Bürgerbeauftragten 
reflektiert. Für mich gehört dieses �² über die aktuelle Au s-
gestaltung der Institution hinausreichende �² Nachdenken 
zum Selbstverständnis des Bürgerbeauftragten.  

Vorwort 
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Der Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr ist für mich 
auch ein Anlass zum Dank:  

Ich danke den Verantwortlichen sowie den Ansprec h-
partnerinnen und Ansprechpartnern in den jeweiligen 
Verwaltungseinheiten für die in der Regel konstruktive und 
an Lösungen orientierte Zusammenarbeit. Ich danke dem 
Petitionsausschuss des Thüringer Landtags für die vertra u-
ensvolle Zusammenarbeit. Ich danke den Landrätinnen 
und Landräten sowie den Oberbürgermeisterinnen und 
Oberbürgermeistern für die Gastfreundschaft bei den 
auswärtigen Sprechtagen.  

Ich danke dem Team meiner Mitarbeiterinnen und Mita r-
beiter, die �² nicht  selten im direkten Austausch mit den 
Bürgerinnen und Bürgern �² professionell und sachbezogen 
die Vielfalt der Anliegen bearbeiten und der Unterschie d-
lichkeit der betroffenen Menschen begegnen.  

Schließlich danke ich den Menschen, die sich an den Bü r-
gerbeauftragten gewandt haben. Nicht selten sind es 
ganz persönliche Schicksale, die mit den Anliegen ve r-
bunden sind. Ich danke für das Vertrauen, das mir persö n-
lich und der Einrichtung des Bürgerbeauftragten immer 
wieder entgegengebracht wird. 

Dieser Bericht wird gemäß § 5 Thüringer Bürgerbeauftra g-
tengesetz gegenüber dem Thüringer Landtag erstattet. Er 
ist �² wie auch die Berichte der Vorjahre �² unter 
www.buergerbeauftragter-thueringen.de veröffentlicht. 

Auf der Homepage finden Sie auch weitere und aktuelle 
Informationen über die Arbeit des Bürgerbeauftragten. 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im Folgenden 
auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z.B. 
Bürgerinnen und Bürger, verzichtet. Entsprechende Begri f-
fe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide G e-
schlechter. 

 

Dr. Kurt Herzberg   
Der Bürgerbeauftragte des Freistaats Thüringen 
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2014 war ein wichtiges Jahr für die Institution des Th ü-
ringer Bürgerbeauftragten: Um mit den vorhandenen 
knappen Ressourcen die laufende Bearbeitung der 
Bürgeranliegen noch zielgerichteter und effektiver e r-
ledigen zu können, standen Austausch und Vernetzung 
mit den Verantwortlichen in den Kommunen sowie in 
den Landesbehörden im Vordergrund.   
Einige Höhepunkte des vergangenen Jahres: 

Erstes Halbjahr 2014: 
 
 
Januar 
Antrittsbesuch beim 
früheren Thüringer I n-
nenminister Jörg Ge i-
bert 
 

 
--------------------------------- 
Gespräch zur zukünft i-
gen Zusammenarbeit 
mit dem Beitragsse r-
vice von ARD/ZDF/ 
Deutschlandradio 

 
Februar 
Der Bürgerbeauftragte 
begrüßt die Ende Fe b-
ruar beschlossene Au f-
stockung des Fonds 
�Å�+�H�L�P�N�L�Q�G�H�U���2�V�W�´���X�Q�G��
ermuntert Betroffene, 
ihre Anträge rechtze i-
tig zu stellen 
 

 

 
März 
Übergabe des Täti g-
keitsberichts 2013 an 
die seinerzeitige Pr ä-
sidentin des Thüri n-
ger Landtags, Birgit 
Diezel 
 

 
 

 
April 
Antrittsbesuche bei 
der Landrätin des Kre i-
ses Sonneberg und der 
Oberbürgermeisterin 
von Gera 
 

 
 
 
 

 
Mai 
Antrittsbesuche bei 
der Landrätin des Kyf f-
häuserkreises und der 
Oberbürgermeisterin 
von Eisenach 
 

 

 
Juni 
Erfahrungsaustausch 
mit der Leitung der 
Familienkasse von 
Sachsen-Anhalt-
Thüringen 
------------------------------ 
Mitwirkung an der 
Anhörung des Säc h-
sischen Landtags zu 
einem Gesetz über 
den Sächsischen 
Bürgerbeauftragten 
------------------------------ 
Gespräch mit Vertr e-
tern der LIGA der 
Freien Wohlfahrt s-
pflege in Thüringen 
 

2014 Auf einen Blick 

http://www.thueringen.de/de/bueb/aktuelles/pm/76617
http://www.thueringen.de/de/bueb/aktuelles/pm/76617
http://www.thueringen.de/de/bueb/aktuelles/pm/76617
http://www.thueringen.de/de/bueb/aktuelles/pm/76617
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Zweites Halbjahr 2014:  

 
Juli 
Antrittsbesuch bei der 
Greizer Landrätin und 
Präsidentin des Thüri n-
gischen Landkreist a-
ges Martina 
Schweinsburg 

 

 
August 
Thementag über den 
Bürgerbeauftragten 
im MDR  

 
 

 
September 
Austausch mit Dr. S e-
bastian Dette, Präs i-
dent des Thüringer 
Rechnungshofs, über 
mögliche Punkte einer 
Zusammenarbeit  
------------------------------
Antrittsbesuch beim 
Oberbürgermeister 
der Stadt Jena 

 
Oktober 
Stellungnahme zu 
möglichen Umse t-
zungsdefiziten beim 
Mindestlohngesetz 
------------------------------ 
Erfahrungsaustausch 
mit Vertretern der 
Deutschen Rentenve r-
sicherung Mitte l-
deutschland 
 
 
------------------------------ 
Fortbildungsveranstal-
tung im Team des Bür-
gerbeauftragten zur 
weiteren Verbess e-
rung der eigenen 
�Å�%�H�K�|�U�G�H�Q�V�S�U�D�F�K�H�´ 

 
November 
Dr. Kurt Herzberg ein 
Jahr im Amt 
 
 
------------------------------ 
Bürgerbeauftragter 
fordert sachliche Au f-
klärung der in der ARD 
berichteten Vorfälle in 
der Ausländerbehö r-
de Sömmerda  
 
------------------------------ 
Content-Relaunch der 
Internet-Präsenz des 
Bürgerbeauftragten. 
 
 

 
Dezember 
Bürgerbeauftragter 
fördert Ausbildung 
zum Mediator 
 

 
------------------------------ 
651 abschließend b e-
arbeitete Bürgeranli e-
gen 
 

 
 
Aktuelle Informationen zu den Aktivitäten des Thüringer 
Bürgerbeauftragten finden Sie auch auf der Homepage 
unter: www.buergerbeauftragter-thueringen.de. 
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Moderator, Lotse, Dolmetscher 

 

Nach § 1 Abs. 1 des Thüringer Bürgerbeauftragtengesetzes 
�K�D�W�� �G�H�U�� �%�•�U�J�H�U�E�H�D�X�I�W�U�D�J�W�H�� �Å�G�L�H�� �$�X�I�J�D�E�H���� �G�L�H�� �5�H�F�K�W�H�� �G�H�U��
Bürger gegenüber den Trägern der öffentlichen 
Verwaltung im Lande zu wahren und die Bürger im 
Umgang mit der Verwaltung zu beraten und zu 
unterstützen. Er befasst sich mit den von den Bürgern an 
ihn herangetragenen Wünschen, Anliegen und Vor-
schlägen (Bürgeranliegen). Im Rahmen dieser Aufgabe 

hat er insbesondere auf die 
Beseitigung bekannt geworde-
ner Mängel hinzuwirken. Darüber 
hinaus obliegt ihm die Bear-
beitung aller ihm zugeleiteten 
Auskunftsbegehren und Infor-
mationsersuchen. Er wirkt auf 
eine einvernehmliche Erledigung 
der Bürgeranliegen und die 
zweckmäßige Erledigung sonsti-
ger Vorgänge hin. Der Bürger-
beauftragte kann auch von sich 
�D�X�V�� �W�l�W�L�J�� �Z�H�U�G�H�Q���´ Auf dieser 

rechtlichen Grundlage versteht der amtierende Bürger-
beauftragte sein Amt im Sinne eines Lotsen, Dolmetschers 
und Moderators: 

1. Angesichts der Erfahrungen von Bürgern, dass 
staatliches und kommunales Handeln vielfach komplex 
und unübersichtlich ist, haben die Menschen nicht selten 
die Frage, wer eigentlich für ihr Problem zuständig ist. 
Hinzu kommt, dass Bürger die Erfahrung machen, dass die 
angefragten Behörden ihnen gegenüber die 
Nichtzuständigkeit (in der Regel korrekt) kommunizieren, 
die Frage aber, wer stattdessen verantwortlich ist, offen 
lassen. Hier unterstützt und berät der Bürgerbeauftragte, 
indem er �² gleichsam als Lotse �² hilft, die zuständige Stelle 
zu benennen und je nach Einzelfall einen Kontakt zu dieser 
Einrichtung herzustellen, um so auch den Weg der 
Lösungsfindung zu beschleunigen.  

2. Viele unterschiedliche Verwaltungsakte wirken heute 
auf den Bürger ein. In der Regel verfügen die Menschen 
   

Der Bürgerbeauftragte 
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nicht oder nur begrenzt über juristische oder verwal-
tungspraktische Kenntnisse. Häufig können sie rechtliche 
Zusammenhänge, juristische Hintergründe und bei einem 
Anliegen in Betracht kommende Rechte, Vorgehens-
weisen und Gestaltungsmöglichkeiten nicht (mehr) sicher 
erkennen und/oder angemessen und sachgerecht 
bewerten. Verständlichkeit ist jedoch die Grundvoraus-
setzung dafür, dass Bürger von ihren Rechten Gebrauch 
machen können. Wichtig dabei ist eine angemessene 
Kommunikation zwischen Bürger und Behörde, aber eine 
Kommunikation auf Augenhöhe. Nicht selten haben die 
Bürger mit dem Verständnis behördlicher Entscheidungen 
oder amtlicher Schreiben jedoch Probleme.  

Bürger aber haben �² auch dann, wenn sie die Verwal-
tungsentscheidung oder das Verwaltungshandeln als 
solches akzeptieren �² Anspruch darauf, die Hintergründe 
und Zusammenhänge zu verstehen. Gelingt dies nicht, 
entstehen häufig Unsicherheit und Frust. Oft verhärten sich 
die Fronten so stark, dass eigentlich naheliegende 
Auswege nicht erkannt werden. Zentral für ein gutes Staat-
Bürger-Verhältnis ist folglich eine erfolgreiche Kommuni-
kation. Diese geschieht nur durch Erklären, Erläutern, Bera-
tung und die Schaffung von Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit. 

Vor diesem Hintergrund unterstützt der Bürgerbeauftragte 
beim Umgang mit der Verwaltung, indem er �² wenn sich 
verunsicherte Bürger an ihn wenden �² das vorliegende 
Verwaltungshandeln sachlich prüft, Transparenz herstellt 
und dort, wo keine Verfahrensfehler erkennbar sind, 
Erläuterungen zu Inhalt und Verfahren gibt. Der 
Bürgerbeauftragte trägt damit �² gleichsam als 
Dolmetscher  �² zu einem besseren Verstehen und einer 
größeren Akzeptanz der Verwaltungsentscheidungen bei. 

3. Sehr häufig ist ein zu Grunde liegender Sachverhalt sehr 
komplex und vielschichtig. Manchmal ist es notwendig 
und im Interesse aller Beteiligten �² gleichsam als 
Moderator  �² rechtlich mögliche und alternative Lösungen 
zu vermitteln.  In der Regel gelingt dies besser im per-
sönlichen Kontakt. Die Angelegenheit wird mit den un-
mittelbar Beteiligten besprochen. Dabei können sowohl 
der Bürger als auch die jeweils beteiligte Behörde 
spezifische Detailkenntnisse, praktische Kompetenz und Er-
fahrungen einbringen. Damit fühlen sich die Beteiligten 
eingebunden, wahr- und ernstgenommen und damit 
auch mitverantwortlich für die Konsensfindung. 
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Wie Bürgeranliegen bearbeitet werden   

 

Jeder hat das Recht, sich an den Bürgerbeauftragten zu 
wenden. So ist es in § 2 Abs. 1 des Thüringer Bürgerbeau f-
tragtengesetzes verankert. 

Bürger können ihr konkretes Anliegen formlos schriftlich 
oder mündlich beim Bürgerbeauftragten einreichen. Es ist 
auch möglich, über die Internetseite des Bürgerbeauftra g-
ten mittels des dort eingerichteten Kontaktformulars das 
Problem oder Auskunftsersuchen vorzutragen. Zunächst 
prüft der Bürgerbeauftragte bei jedem Anliegen, ob er 
sich überhaupt mit dem Sachverhalt befassen darf. Denn 
das Bürgerbeauftragtengesetz formuliert auch Grenzen 
seines Befassungsrechtes. So darf er nicht tätig werden bei 
Angelegenheiten, die schon bei Gericht waren oder sind 
und solchen, bei denen ein staatsanwaltschaftliches E r-
mittlungsverfahren läuft. Auch Dinge, die schon einmal 
beim Petitionsausschuss des Bundestages oder Landtage s 
in Bearbeitung waren oder dort in Bearbeitung sind, we r-
den vom Bürgerbeauftragten nicht aufgegriffen. Nach 
seinem pflichtgemäßen Ermessen kann der Bürgerbeau f-
tragte von der Bearbeitung eines Anliegens absehen, 
wenn es anonym vorgebracht wird oder gegenüber e i-
nem bereits bearbeiteten Vorgang kein neues Sachvo r-
bringen enthält.  

Bei denjenigen Anliegen, bei denen kein solches Befa s-
sungshindernis vorliegt, prüft der Bürgerbeauftragte als 
nächstes seine Zuständigkeit: Da er nur für Angelegenhe i-
ten zuständig ist, die �² vereinfacht gesagt �² die Thüringer 
Verwaltung betreffen, findet eine inhaltliche Bearbeitung 
nicht statt bei Anliegen, die Stellen des Bundes betreffen, 
und bei Angelegenheiten, die privat- bzw. zivilrechtlicher 
Natur sind (z.B. arbeits-, nachbar-, miet- oder haftung s-
rechtliche Streitigkeiten). Hier wird der Bürgerbeauftragte 
dann aber als �Ä�/�R�W�V�H�¶���W�l�W�L�J�����H�U���H�U�O�l�X�W�H�U�W�����G�D�V�V���X�Q�G���Z�D�U�X�P���H�U��
nicht selbst tätig werden kann, und er benennt die für das 
Anliegen zuständige bzw. besser geeignete Stelle (z.B. 
Schlichtungsstelle Ärztekammer, Verbraucherzentrale, 
Bundesnetzagentur usw.). Es bleibt dann die Entscheidung 
des Bürgers, dort das Anliegen weiter zu verfolgen. 

In einem nächsten Arbeitsschritt klärt der Bürgerbeauftra g-
te, ob es sich bei dem Anliegen um eine Petition handelt 
oder nicht. Denn Petitionen bearbeitet nicht der Bürge r-
beauftragte, sondern ausschließlich der Petitionsausschuss 
des Bundestages oder eines Landtages. Petitionen sind Bi t-
ten um ein bestimmtes staatliches Tätigwerden (z.B. im 
Wege der Gesetzgebung) oder aber Beschwerden über  
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ein bestimmtes staatliches Handeln. Sie werden �² wenn 
der Bürger damit einverstanden ist �² vom Bürgerbeau f-
tragten an den jeweils zuständigen Ausschuss weitergele i-
tet.  

Einige wenige Anliegen erledigen sich während der Bea r-
beitung durch den Bürgerbeauftragten auch bereits von 
selbst; bei anderen stellt der Bürgerbeauftragte die We i-
terbearbeitung ein, weil Bürger trotz entsprechender Bitte 
die für eine Bearbeitung notwendigen Informationen (z.B. 
die im Sachverhalt grundlegenden Verwaltungsentsche i-
dungen/Bescheide) nicht übermitteln.  

Die verbleibenden Anliegen (ca. 90 Prozent) sind dann 
entweder Auskunftsbegehren und Informationsersuchen 
oder aber Bürgeranliegen. Bei den erstgenannten antwo r-
tet der Bürgerbeauftragte unmittelbar (ggf. nach entspr e-
chender Recherche) oder nach Einholung der begehrten 
Information. Bei den Bürgeranliegen liegt dem Bürgerb e-
auftragten bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur die Schi l-
derung des Bürgers vor, weshalb er zur Sachverhaltsaufkl ä-
rung stets zunächst auch die betreffende Verwaltungsei n-
heit um eine Rückäußerung zum vorgetragenen Fall bittet. 
Dies geschieht durch Einholung einer Stellungnahme, A k-
teneinsicht oder Durchführung eines Vor-Ort-Termins. Im 
Anschluss prüft der Bürgerbeauftragte die Sach- und 
Rechtslage und teilt dem Bürger das Ergebnis mit oder 
bemüht sich durch Kommunikation/Moderation um eine 
vermittelnde Lösung. 

�6�R�� �O�D�V�V�H�Q�� �V�L�F�K�� �O�H�W�]�W�O�L�F�K�� �G�U�H�L�� �Å�(�U�J�H�E�Q�L�V�J�U�X�S�S�H�Q�´�� �X�Q�W�H�U�V�F�K�Hi-
den:  

a) Bei reinen Auskunftsbegehren und Informationser-
suchen erhält der Bürger in der Regel die gewünschte 
Auskunft/Information.  

b) Wenn das Anliegen darin besteht, einen (aus Sicht des 
Bürgers vorhandenen) Mangel abzustellen bzw. einen 
Missstand zu beseitigen, kann der Bürgerbeauftragte in 
Kommunikation mit der für den Sachverhalt zuständigen 
Stelle dem Missstand abhelfen oder  

c) nach Prüfung des Sachverhalts dem Bürger erklären, 
warum eine bestimmte Verwaltungsentscheidung wie 
geschehen getroffen werden konnte oder musste bzw. 
nicht zu beanstanden ist und warum die Behörde in der 
betreffenden Weise tätig geworden ist.  
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Die nachfolgende Grafik mac �K�W���Å�G�L�H���:�H�J�H�´���G�H�U���$�Q�O�L�H�J�H�Q��
deutlich: 
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Stellungnahme 
einholen 

Akteneinsicht Ortstermin 

Prüfung der Sach- und Rechtslage 

Mitteilung an Bürger, 
Erläuterung 

Lösungsbemühen 
durch Kommunik a-

tion/Moderation 



 
13 

 
 

Um die Transparenz der Arbeit weiter zu erhöhen, werden 
seit 2014 einige Parameter der Anliegenbearbeitung diff e-
renzierter erfasst und statistisch detaillierter ausgewertet.  

Eingänge 
 

Im Berichtszeitraum sind 676 Bürgeranliegen direkt beim 
Bürgerbeauftragten eingegangen. Im Vergleich zum Vo r-
jahr ist das ein leichter Anstieg von fünf Prozent (641 in 
2013). Hinzu kommen 13 Prüfaufträge gemäß § 1 Abs. 4 
ThürBüBG (in 2013 acht Prüfaufträge). 

 

 

Die Anliegen lassen sich folgenden Sachgebieten zuor d-
nen: 

 

Statistik 

* durchschnittliche Anzahl der Neueingänge im Zeitraum 2001- 2012 
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Übersicht Fallzahlen Neueingänge 

Sachgebiet Anzahl 

Soziales 192 

Bildung Wissenschaft, Kultur 58 

Bauen, Infrastruktur, Umwelt, Landwirtschaft 144 

Kommunales, Haushalt und Finanzen 70 

Ordnungsrecht, Inneres, Verwaltung 108 

Sonstiges 104 

 

Der Blick auf die Sachgebiete, denen die Anliegen zug e-
ordnet werden können, zeigt, dass die Anzahl sozialer An-
gelegenheiten am höchsten ist. 28,4 Prozent der Neuei n-
gänge in 2014 betreffen ausschließlich soziale Belange. 
Dazu zählen Themen wie Arbeit, Wohnen, Fam i-
lie/Kinder/Jugend, SGB II  und Grundsicherung,  Rente und 
Alter  sowie Gesundheit, Behinderung und Krankenkassen . 

Aufteilung in Prozent: 

 

Innerhalb des Sachgebietes Soziales  ist das Themenfeld 
Gesundheit, Behinderung, Krankenkassen  mit 29 Prozent 
am stärksten vertreten, gefolgt vom Themenfeld rund um 
SGB II und Grundsicherung . Auf Rang drei reihen sich B e-
lange um das Thema Rente und Alter mit rund 20 Prozent 
ein.  
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Aufteilung in Prozent: 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass in den verga n-
genen Jahren der Anteil der sozialen Anliegen zwar nur 
leicht anstieg, die konkreten Sachverhalte aber deutlich 
komplexer wurden.  

Abschlüsse 
 

Im Berichtszeitraum sind 651 Anliegen abschließend bea r-
beitet worden. Darin enthalten sind 14 abgeschlossene 
Prüfaufträge gemäß § 1 Abs. 4 ThürBüBG.  

569 der im Jahr 2014 eingegangenen Anliegen wurden 
auch im Berichtsjahr abgeschlossen. 120 Anliegen waren 
zum 31.12.2014 noch nicht abgeschlossen bzw. in Bearbe i-
tung. 

Die Zuordnung der in 2014 abgeschlossenen Anliegen zu 
den Sachgebieten stellt sich folgendermaßen dar: 

Übersicht Fallzahlen Abschlüsse 

Sachgebiet Anzahl 

Soziales 182 

Bildung, Wissenschaft, Kultur 54 

Bauen, Infrastruktur, Umwelt, Landwirtschaft 141 

Kommunales, Haushalt und Finanzen 64 

Ordnungsrecht, Inneres, Verwaltung 111 

Sonstiges 99 
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Aufteilung in Prozent: 

Anliegentypen 
 

Neben der Zuordnung der Bürgeranliegen zu den inhaltl i-
chen Sachgebieten hilft eine formale Differenzierung in 
Anliegentypen, das Profil der Sachverhalte, die an den 
Bürgerbeauftragten herangetragen werden, zu verdeutl i-
chen. Deshalb werden seit Beginn 2014 folgende Anli e-
gentypen unterschieden:  

a)  Informationsersuchen 

Der Bürger möchte über einen ihn betreffenden Sachve r-
halt eine Auskunft. Dies kann von der Frage nach der z u-
ständigen Stelle bis hin zur Frage danach, wann mit einer 
Antwort von einer Behörde zu rechnen ist, reichen. Unter 
�G�H�P���$�Q�O�L�H�J�H�Q�W�\�S���Å�,�Q�I�R�U�P�D�W�L�R�Q�´���Z�H�U�G�H�Q���D�X�F�K���9�H�U�V�W�H�K�H�Qs-
schwierigkeiten mit amtlichen Bescheiden/Mitteilungen e r-
fasst, die durch den Bürgerbeauftragten erläutert werden. 
Kern dieses Anliegentyps ist eine Auskunft, die in der Regel 
mit der Information bzw. der beratenden Erläuterung an 
den Bürger abschließt. 

b)  Petitionen  

Die Sachverhalte, die nach Form und Inhalt eine Petition 
(= Bitte und Beschwerde) darstellen, werden an den z u-
ständigen Petitionsausschuss weitergeleitet. 

c)  Substantielles Anliegen 

Mit diesem Typ werden Anliegen erfasst, bei denen es sich 
aus der Sicht des Bürgers um echte Missstände, Benachte i-
ligungen, Fehlentscheidungen bzw. auch um die Bitte um 
Vermittlung in einem Konfliktfall handelt. Das substantielle 
   



 
17 

Anliegen wird in der weiteren Bearbeitung entweder 
durch rechtliche Prüfung und in Kommunikation mit den 
zuständigen Stellen im Sinne des Bürgers erledigt oder in 
den Fällen, in denen die Prüfung und Sachverhaltsaufkl ä-
rung keinen Ansatz für Fehlverhalten auf der Seite der 
Verwaltung ergibt, der Sachverhalt, die rechtlichen G e-
gebenheiten und Grenzen gegenüber dem Bürger erlä u-
tert und erklärt. Wenn möglich, werden auch weiterfü h-
rende Hinweise gegeben. 

d)  Kein Anliegen/Sonstiges 

Mit diesem Anliegentyp werden Vorgänge erfasst, bei 
denen sich kein echtes Vorbringen erkennen lässt. Dies gilt 
auch für �² manchmal von psychisch belasteten Menschen 
�² wiederholt vorgetragene Sachverhalte. 

e)  Prüfaufträge des Petitionsausschusses des Thüringer 
Landtags 

Die Prüfaufträge werden als eigener Anliegentyp erfasst. 

Hinsichtlich dieser Kategorisierung lassen sich für den B e-
richtszeitraum nun folgende Aussagen treffen: 

59 Prozent der abschließend bearbeiteten Fälle waren 
substantielle Anliegen, gefolgt von der Bitte um Informat i-
on, Auskunft bzw. Beratung mit 30 Prozent. Knapp sieben 
Prozent der Anliegen waren Petitionen, also Bitten und 
Beschwerden, die der Bürgerbeauftragte an den Petit i-
onsausschuss des Land- bzw. Bundestages weiterleitete. 
Unter den 651 Anliegen waren auch 14 abschließend b e-
arbeitete Prüfaufträge des Petitionsausschusses des Th ü-
ringer Landtags, was einen Anteil von zwei Prozent der 
Anliegen ausmacht. 

Aufteilung in Prozent:  
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Die Grafik macht deutlich: 99 Prozent der Bürger, die zum 
Bürgerbeauftragten kommen, haben ein konkretes und 
ernst zu nehmendes Anliegen. Das leider mitunter geä u-
ßerte Klisc�K�H�H�� �Y�R�P�� �%�•�U�J�H�U�E�H�D�X�I�W�U�D�J�W�H�Q�� �D�O�V�� �Å�.�X�P�P�H�U�N�Ds-
�W�H�Q���I�•�U���4�X�H�U�X�O�D�Q�W�H�Q�´ entspricht somit nicht der Wirklichkeit. 

 

Bearbeitung  
 

Mit der folgenden Grafik werden die Arbeitsansätze der 
Anliegenbearbeitung näher erörtert. Es werden fünf Bea r-
beitungsdimensionen unterschieden, wobei nicht selten 
mehrere Schritte bei ein und demselben Anliegen zum 
Tragen kommen. In der folgenden Grafik sind also Meh r-
fachnennungen enthalten. Es kann differenziert werden in: 

a)  Der Bürgerbeauftragte klärt den vorgetragenen Sac h-
verhalt �² in der Regel in Rücksprache mit den beteili g-
ten Stellen �² möglichst umfassend auf. 

b)  Der Bürgerbeauftragte vermittelt bzw. mediiert zw i-
schen Bürger und Verwaltung.  

c)  Der Bürgerbeauftragte informiert, gibt Auskünfte und 
berät. 

d)  Der Bürgerbeauftragte leitet Anliegen an die zuständ i-
ge Stelle weiter. 

e)  Der Bürgerbeauftragte sieht von einer sachlichen Pr ü-
fung ab bzw. wird aus anderen Gründen nicht tätig.  
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Ergebnis der Bearbeitung 
 

Bei 18 Prozent der vorgetragenen Anliegen konnte ta t-
sächlich Abhilfe erreicht werden. 32 Prozent erhielten die 
erbetene Information. Somit bekamen 50 Prozent der Bü r-
ger, was sie sich erhofft hatten, als sie sich an den Bürge r-
beauftragten wandten. Bei weiteren 36 Prozent wurden 
Sachverhalt und Rechtslage ausführlich erklärt. Gerade 
hier macht der Bürgerbeauftragte die Erfahrung, dass es 
den Bürgern eine große Hilfe ist, wenn eine Verwaltung s-
entscheidung unabhängig geprüft wird, ihnen die Recht s-
lage erklärt und verdeutlicht wird, dass und warum eine 
Behörde im konkreten Einzelfall nicht anders handeln 
konnte. Jeweils sieben Prozent der Anliegen wurden �² im 
Sinne der Lotsenfunktion �² entweder vom Bürgerbeau f-
tragten an die zuständige Stelle weitergeleitet oder dem 
Bürger wurde die für sein Anliegen zuständige Stelle b e-
nannt. 

Aufteilung in Prozent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit Aufnahme des Dienstbetriebes in der Dienstelle des 
Bürgerbeauftragten im Jahr 2001 wurden bis zum 31. D e-
zember des Berichtsjahres 10.375 Bürgeranliegen abschli e-
ßend bearbeitet. 
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Bearbeitungsdauer 
 

Seit Beginn des Jahres 2014 werden beim Thüringer Bü r-
gerbeauftragten die Verfahrenszeiten statistisch ausg e-

wertet:  

Im Berichtsjahr wurden 31,3 
Prozent der Anliegen innerhalb 
von 10 Tagen erledigt, weitere 
23,2 Prozent der Anliegen 
konnten zwischen 10 und 30 
Tagen abgeschlossen werden. 
Damit sind beim Bürgerbeau f-
tragten über die Hälfte der 
Anliegen innerhalb eines M o-
nats abschließend bearbeitet 
worden. Weitere 30,7 Prozent 
wurden in einer Zeit zwischen 

31 und 90 Tagen abgeschlossen. Rund 15 Prozent der A n-
liegen wurden länger als drei Monate bearbeitet.  
 

Aufteilung in Prozent: 

 

Bürgersprechtage und Ortstermine 
 

Gemäß § 4 Abs. 1 ThürBüBG kann der Bürgerbeauftragte 
zur Wahrnehmung seiner Aufgaben Bürgersprechstunden 
und Ortstermine durchführen.  

Im Büro des Bürgerbeauftragten in Erfurt wurden 2014 in s-
gesamt 28 ganztägige Bürgersprechtage sowie zahlreiche 
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Bürgergespräche nach 
individueller Terminverei n-
barung durchgeführt. 

In den Landratsämtern und 
Verwaltungen der krei s-
freien Städte fanden 19 
ganztägige Bürgersprec h-
tage statt, die in der Regel 
hoch frequentiert waren 
und somit gut angeno m-
men wurden. Aufgrund der 
Nachfrage führten der Bürgerbeauftragte und seine Stel l-
vertreterin an einigen Orten parallel Bürgergespräche 
durch. Insgesamt fanden circa 300 direkte Gespräche mit 
Bürgern statt. Hinzu kommen zur Aufnahme der Anliegen 
sowie im Rahmen der Bearbeitung unzählige Telefonate 
mit den Betroffenen und den beteiligten Ämtern / Behö r-
den. 

Im Berichtsjahr wurden 21 Ortstermine durchgeführt. Bei 
einem dieser Gespräche wurde ausdrücklich und dezidiert 
mit den Methoden der Mediation gearbeitet. Mithilfe di e-
ses Vorgehens konnten ein schwelender Konflikt bearbe i-
tet und Lösungsansätze aufgezeigt werden. 

Zusammenarbeit mit dem Petitionsausschuss des Thüringer 
Landtags 

 

Der Bürgerbeauftragte hat im Berichtszeitraum den Petit i-
onsausschuss des Thüringer Landtags bei der Wahrne h-
mung seiner Aufgaben unterstützt. Der Bürgerbeauftragte 
versteht seine Tätigkeit als Ergänzung des Petitionsang e-
botes des Thüringer Landtags. Die Zusammenarbeit beider 
Institutionen ist von Konstruktivität und Offenheit geprägt.  

Nach § 1 Absatz 5 Satz 1 
ThürBüBG nimmt der Bü r-
gerbeauftragte an den Si t-
zungen des Petitionsau s-
schusses teil. 2014 waren es 
acht Sitzungen. Aufgrund 
der Landtagswahlen und 
der Neukonstituierung des 
Ausschusses haben nur acht 
Sitzungen stattgefunden. 
Dem Bürgerbeauftragten wurden 13 Prüfaufträge gemäß 
§ 8 Absatz 2 Satz 2 ThürPetG durch den Thüringer Petitions-
au sschuss erteilt. 14 Prüfaufträge wurden in 2014 abg e-
schlossen.  
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Ausgewählte Einzelfälle nach Sachgebi eten  

 

I. Soziales 
 

Barrierefreieres Wohnen für Bürger möglich gemacht 

Menschen mit Behinderung können häufig nur dann 
ein selbstbestimmtes Leben führen und am Leben in 
der Gemeinschaft sowie am Arbeitsleben teilhaben, 
wenn sie über eine barrierefreie Wohnung verfügen. 
Jeweils abhängig von der Behinderung und der Woh n-
situation kann dies durch Umbau und Wohnungsanpa s-
sungsmaßnahmen, durch die Verwendung von Hilfsmi t-
teln oder durch barrierefreies Bauen ermöglicht we r-
den. Im vorliegenden Fall wandte sich ein Bürger, der 
schwerbehindert und außergewöhnlich gehbehindert 
ist, an den Bürgerbeauftragten. Der Mann fragte bei 
seiner Wohnungsbaugenossenschaft an, ob es möglich 
sei, einen zusätzlichen Handlauf im Treppenhaus anz u-
bringen. Der Aufgang zu seiner Wohnung sei für ihn sehr 
beschwerlich. Seiner Bitte war die Wohnungsbaugeno s-
senschaft nicht nachgekommen und begründete die 
Entscheidung damit, dass ein zusätzlicher Handlauf im 
Treppenhaus nicht zulässig sei, da dadurch die Durc h-
gangsbreite des Treppenhauses eingeschränkt werden 
würde. Im Gefahrenfall sei das Treppenhaus Fluchtweg 
für alle Hausbewohner. Der Bürger zeigte sich en t-
täuscht. Vor allem darüber, dass nicht einmal der Ve r-
such seitens der Wohnungsbaugenossenschaft unte r-
nommen wurde, ihm entgegenzukommen oder eine 
Alternative aufzuzeigen. Ermutigt durch einen Medie n-
bericht über den Bürgerbeauftragten des Freistaat s 
Thüringen wandte sich der Bürger direkt ihn und bat um 
Beratung und Hilfe in seinem Fall. 

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte 
setzte sich mit dem Beauftragten für Menschen mit B e-
hinderung in Verbindung und fragte dort nach weit e-
ren Handlungsmöglichkeiten. Die dort zuständige B e-
arbeiterin für Fragen der Barrierefreiheit und behinde r-
tengerechte Wohnraumgestaltung hielt die Ablehnung 
des Antrages durch die Wohnungsbaugenossenschaft  
  

Bürgeranliegen 2014 
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für nicht sachgerecht. Zwischenzeitlich hatten sich nä m-
lich die maßgeblichen Technischen Baubestimmungen 
geändert.  

Vor dem Hintergrund dessen hat sich der Bürgerbeau f-
tragte zusammen mit dem Behindertenbeauftragten e r-
neut an die Wohnungsbaugenossenschaft gewandt und 
um erneute Prüfung der örtlichen Gegebenheiten geb e-
ten. Im Ergebnis der Prüfung wurde der Einbau des Han d-
laufs nun von dem Vorstand doch genehmigt. Darüber 
hinaus vereinbarten die Wohnungsbaugenossenschaft 
und der Bürger bei einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin in 
der Wohnung des Betroffenen die behindertengerechte 
Umgestaltung seines Badezimmers. Zwischenzeitlich info r-
mierte der Bürger den Bürgerbeauftragten in einem Brief, 
dass der zweite Handlauf montiert ist. Er bedankte sich 
ganz herzlich für die Unterstützung des Bürgerbeauftra g-
ten im Namen aller Hausbewohner. 

In diesem Fall bestand der Beitrag des Bürgerbeauftragten 
in der Vernetzung der fachlichen Kompetenz. Die direkte 
und offene Kommunikation war zudem bei der Lösu ng s-
findung sehr hilfreich.  

 

Keine Sozialleistungen für schwerkranke Frau 

Aufgrund einer schweren Erkrankung war die alleinerzi e-
hende Mutter eines fünfjährigen Kindes arbeitsunfähig. Sie 
stellte auf Anraten der Arbeitsagentur den Antrag auf E r-
werbsminderungsrente bei der Deutschen Rentenvers i-
cherung. Bislang hatte sie jedoch keinen Rentenbescheid 
erhalten. Da mittlerweile aber auch der Zeitraum für das 
Arbeitslosengeld I abgelaufen war und sowohl das Jo b-
center als auch das Sozialamt eine Leistu ng sgewährung 
ablehnte, lebte die Betroffene und ihr Kind nur noch von 
184 Euro Kindergeld und den Unterhaltszahlungen des 
Kindsvaters. Die Mutter der Frau wandte sich unter Schild e-
rung dieser Notlage und in ihrer Verzweiflung an den Bü r-
gerbeauftragten. Sie bat ihn, sich hinsichtlich der Bearbe i-
tungsdauer mit der Deutschen Rentenversicherung Bund 
(DRV Bund) in Verbindung zu setzen und eine Auskunft 
einzuholen. Der Bürgerbeauftragte prüfte indes auch die 
Möglichkeit einer darlehensweisen Gewährung von g e-
setzlich möglichen Leistungen beim zuständigen Sozia l-
amt. 

Nach dem Gespräch mit dem Bürgerbeauftragten drüc k-
�W�H�� �G�L�H�� �0�X�W�W�H�U�� �L�K�U�H�� �(�U�O�H�L�F�K�W�H�U�X�Q�J�� �L�Q�� �:�R�U�W�H�Q�� �D�X�V���� �Å�9�L�H�O�H�Q��
Dank. Wir sind froh, dass sich endlich einmal jemand Zeit 
für uns nimmt und unsere Situation vers �W�H�K�W���´ 
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Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte ko n-
taktierte umgehend das Sozialamt und erkundigte sich 
nach dem Bearbeitungsstand des Antrages der Bürgerin. 
Die Behörde verwies auf den noch ausstehenden Rente n-
bescheid und dass bis zu einer abschließenden Entsche i-

dung nicht sie, sondern 
das Jobcenter zuständig 
sei. Daraufhin nahm der 
Bürgerbeauftragte Kontakt 
mit dem zuständigen Jo b-
center auf. Ein kurzfristiger 
Vor-O rt-Termin, zwei Tage 
nachdem sich die Bürgerin 
mit dem Anliegen an den 
Bürgerbeauftragten g e-
wandt hatte, wurde ve r-
einbart. In diesem G e-
spräch stellte die Bürgerin 

direkt ihren Antrag auf Weiterbewilligung von Soziallei s-
tungen. Die anwesende Sachbearbeiterin des Jobcenters 
sicherte eine kurzfristige Bearbeitung des Antrages zu, so 
dass innerhalb von einer Woche die Leistungen für den 
kommenden Monat auf dem Konto der Betroffenen ei n-
gingen. Ebenso bekräftigte die Mitarbeiterin, dass sich die 
Bürgerin jederzeit direkt an sie wenden kann, um zukünftig 
Verzögerungen zu vermeiden.  

Auch hinsichtlich des Rentenbescheides der Betroffenen 
erreichte der Bürgerbeauftragte eine Klärung. Seine R e-
cherchen ergaben, dass der Bescheid bereits am Jahre s-
anfang an die Bürgerin versandt worden war. Zur selben 
Zeit war die Bürgerin umgezogen, so dass sie den B e-
scheid nicht erhalten hatte. Dies wiederum war der DRV 
Bund nicht bekannt, so dass der Bescheid als zugestellt 
geführt worden war. Der Bürgerbeauftragte konnte g e-
genüber der DRV Bund erreichen, dass der Bescheid e r-
neut an die Betroffene zugestellt wurde.  

In diesem Fall hat der Bürgerbeauftragte schnell und u n-
kompliziert zwischen der Behörde und der Bürgerin vermi t-
teln können. Der Umstand, dass Betroffene sich im Behö r-
dendschungel verirren, nimmt nach Ansicht des Bürge r-
beauftragten immer mehr zu. Nicht selten stehen sie zw i-
schen verschiedenen Verwaltungsinstanzen mit zum Teil 
auch sehr unterschiedlichen Interessen. Der Bürgerbeau f-
tragte versucht in diesen Fällen kooperativ mit den Behö r-
den zusammenzuarbeiten, um auf kürzestem Weg eine 
Lösung für die Betroffenen zu erzielen. Für manche Bürger 
ist der Bürgerbeauftragte sogar der letzte Ausweg, wenn 
sie nicht mehr weiter wissen.  
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 Fehler beim Einwohnermeldeamt 

�Å�«�Z�D�V���P�L�U���L�Q���O�D�Q�J�H�Q���.�l�P�S�I�H�Q���P�L�W���%�•�U�R�N�U�D�W�H�Q���L�Q���%�H�K�|�U�G�H�Q��
nicht gelungen ist, haben Sie in kürzester Zeit und zu me i-
�Q�H�U���Y�R�O�O�V�W�H�Q���=�X�I�U�L�H�G�H�Q�K�H�L�W���J�H�V�F�K�D�I�I�W���´ 

Mit diesem Satz beginnt der Brief einer älteren Bürgerin, in 
welchem sie sich für die schnelle und unbürokratische Hilfe 
durch den Bürgerbeauftragten bedankt. 

Die Bürgerin war zu DDR-Zeiten Mitglied der evangelischen 
Kirche, ist jedoch 1960 ausgetreten, was auch im Tau f-
buch des Pfarramts so verzeichnet ist. Aus nicht erklärl i-
chen Gründen wurde sie im Melderegister des Einwo h-
nermeldeamtes ihrer Stadt jedoch weiterhin als Mitglied 
der evangelischen Kirche geführt und deshalb vom F i-
nanzamt auch zur Zahlung von Kirchensteuer veranlagt. 
Die Bürgerin wandte sich daraufhin mit der Bitte um L ö-
schung der Konfessionszugehörigkeit an das zuständige 
Einwohnermeldeamt. Dort sagte man ihr, dass sie einen 
amtlichen Nachweis über ihren damaligen Kirchenaustritt 
vorlegen müsse. Über diesen verfügte sie jedoch nicht, da 
sie damals keinen Beleg erhalten hatte. Alle Bemühungen 
ihrerseits, heute einen Nachweis zu bekommen, der vom 
�(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U�P�H�O�G�H�D�P�W�� �E�]�Z���� �)�L�Q�D�Q�]�D�P�W�� �D�O�V�� �Å�D�P�W�O�L�F�K�´�� �D�Q�Hr-
kannt wird, scheiterten. Die Bürgerin hatte allerdings ein 
Schreiben des Landeskirchenamtes, in dem ihr der Austritt 
im Jahr 1960 bestätigt wird.   

Da die Bürgerin sich zwischen den verschiedenen Behö r-
den/Stellen hin und her geschickt fühlte, wandte sie sich 
mit der Bitte um Hilfe bei der Klärung der Angelegenheit 
an den Bürgerbeauftragten. 

Lösungsansatz und Ergebnis:  In einem ersten Telefonat des 
Bürgerbeauftragten mit dem zuständigen Finanzamt kon n-
te zunächst erreicht werden, dass das Finanzamt intern 
das Schreiben des Landeskirchenamtes anerkennt und 
die Kirchensteuer aus der steuerlichen Veranlagung der 
Bürgerin herausnimmt. Allerdings war damit das Grun d-
problem �² die Anerkennung des Austritts aus der evangel i-
schen Kirche im Jahre 1960 und somit Streichung der Ki r-
chenzugehörigkeit aus dem Melderegister �² noch nicht 
behoben. Daher hat sich der Bürgerbeauftragte im Ra h-
men der weiteren Bearbeitung des Anliegens mit dem 
Einwohnermeldeamt in Verbindung gesetzt. Er konnte e r-
reichen, dass das Schreiben des Landeskirchenamtes als 
ausreichend anerkannt wurde �����X�P���G�H�Q���9�H�U�P�H�U�N���Å�H�Y�D�Q�Je-
�O�L�V�F�K�´�� �U�•�F�N�Z�L�U�N�H�Q�G�� �]�X�� �V�W�U�H�L�F�K�H�Q���� �.�X�U�]�� �G�D�U�D�X�I�� �H�U�K�L�H�O�Wen  die 
Bürgerin und der Bürgerbeauftragte zur Kenntnisnahme 
eine Meldebescheinigung mit dem Eintrag �Å�R�K�Q�H�� �5�H�O�L�Ji-
�R�Q�´��  
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Früher in Rente �² Jobcenter fordert Leistungen zurück  

�:�H�Q�Q�� �V�L�F�K�� �]�Z�H�L�� �6�R�]�L�D�O�O�H�L�V�W�X�Q�J�V�W�U�l�J�H�U�� �Å�L�Q�V�� �*�H�K�H�J�H�´�� �N�Rm-
men, entstehen für den Leistungsempfänger oft Unsiche r-
heiten. Deshalb wandte sich ein Bürger an den Bürgerb e-
auftragten. Er hatte seine Altersrente beantragt. Za h-
lungsbeginn sollte nach damaliger Rechtslage im Oktober 
sein. Nun war aber in seinem Rentenbescheid vermerkt, 
dass aufgrund geänderter Rechtslage der Zeitpunkt des 
Rentenbeginns zwei Monate früher sei. Daraufhin erhielt 
der Bürger sogar eine Rentennachzahlung. Aufgrund di e-
ser Nachzahlung forderte nun aber das Jobcenter von der 
Ehefrau des Bürgers eine Rückzahlung der geleisteten Za h-
lungen für eben diese zwei Monate. Der Bürger wollte nun 
vom Bürgerbeauftragten wissen, ob dies rechtens und ta t-
sächlich eine Rückzahlung zu leisten sei. 

Lösungsansatz und Ergebnis: Vor diesem Hintergrund set z-
te sich der Bürgerbeauftragte mit dem zuständigen Jo b-
center in Verbindung. Das Jobcenter versprach, die A n-
gelegenheit schnellstens zu prüfen. Der Bürgerbeauftragte 
wies das Ehepaar zusätzlich daraufhin, dass gegebene n-
falls von einer Rückforderung abgesehen werden könne, 
wenn die Rentennachzahlung zu einem Zeitpunkt erfolgt 
sei, zu dem die Ehefrau nicht mehr im Leistungsbezug des 
Jobcenters stand. Mittels des Nachweises der Eheleute 
über die Beendigung der Leistungsgewährung wollte das 
Jobcenter eine Entscheidung treffen und die Eheleute 
dann entsprechend informieren. 

Insofern hat der Bürgerbeauftragte in diesem Fall faktisch 
mehr als nur informiert und über Möglichkeiten aufgeklärt. 
Er hat außerdem zwischen Bürger und Behörde vermittelt 
und mit seinem Bemühen dazu beigetragen, dass das 
Jobcenter den Sachverhalt nochmalig prüfte und so die 
Entscheidung zugunsten des Bürgers ausfiel, indem die 
Rückzahlungsforderung aufgehoben wurde. 

 

Bürgerin erachtete Entscheidung in ihrer Schwerbehinde r-
tenangelegenheit als falsch 

Eine Bürgerin wandte sich an den Bürgerbeauftragten, 
weil die Entscheidung des zuständigen Landratsamtes in 
ihrer Schwerbehindertenangelegenheit für sie nicht nac h-
vollziehbar war. Die Bürgerin hatte aufgrund starker g e-
sundheitlicher Einschränkungen einen Antrag auf einen 
�6�F�K�Z�H�U�E�H�K�L�Q�G�H�U�W�H�Q�D�X�V�Z�H�L�V���P�L�W���G�H�Q���0�H�U�N�]�H�L�F�K�H�Q���Å�*�´���X�Q�G��
�Å�5�)�´���E�H�L���G�H�U���%�H�K�|�U�G�H���J�H�V�W�H�O�O�W���� 
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Die Zuerkennung des Grades der Behinderung (G dB) und 
des Merkzeichens (= Merkzeichen im Schwerbehinderte n-
ausweis kennzeichnen die Art der Behinderung und die 
damit verbundenen Leistungen und Vergünstigungen) 
richtet sich nach dem Gesundheitszustand des Antragste l-
lers und dessen Auswirkungen auf die Teilhabe des B e-
troffenen am gesellschaftlichen Leben (§ 69 Sozialgeset z-
buch IX, Anlage 1). Im Gesamt-GdB sollen die Auswirku n-
gen eines Mangels an körperlichem, geistigem oder seel i-
schem Vermögen zusammengefasst werden.  

Damit die Behörde diese Frage beantworten kann, legt sie 
medizinische Befundunterlagen des Betroffenen zu Gru n-
�G�H�� �X�Q�G�� �E�H�Z�H�U�W�H�W�� �G�L�H�V�H�� �Q�D�F�K�� �G�H�P�� �V�R�J�H�Q�D�Q�Q�W�H�Q�� �Å�9�H�U�V�Rr-
�J�X�Q�J�V�P�H�G�L�]�L�Q�L�V�F�K�H�Q�� �*�U�X�Q�G�V�l�W�]�H�Q�´���� �(�L�Q�]�H�O�Q�H�� �%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�Wi-
gungen des Betroffenen können bei der Feststellung nur 
berücksichtigt werden, wenn sie für sich allein genommen 
einen GdB von mindestens 10 
ausmachen. Liegen mehre re 
Funktionsbeeinträchtigungen 
vor, so ist der GdB nach deren 
Auswirkungen in seiner G e-
samtheit festzustellen. Mehrere 
GdB-Werte zu summieren, ist 
nicht zulässig. Dabei werden 
vorübergehende gesundheitl i-
che Beeinträchtigungen hier 
nicht berücksichtigt (als v o-
rübergehend gilt ein Zeitraum 
bis zu 6 Monaten). 

In dem Widerspruchsbescheid des Landratsamtes an die 
Bürgerin wurde nach Ansicht des Bürgerbeauftragten hi n-
reichend begründet und dargelegt, warum die Merkze i-
�F�K�H�Q�� �Å�*�´�� �X�Q�G�� �Å�5�)�´�� �Q�L�F�K�W�� �]�X�H�U�N�D�Q�Q�W�� �X�Q�G�� �G�H�U�� �*�H�V�D�P�W-GdB 
der Bürgerin nicht höher als 40 eingestuft werden konnte.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte kann 
diese Entscheidung auch nicht abändern. Er besitzt zum 
einen nicht die medizinische Sachkunde für eine eigene 
Beurteilung und diese wäre ihm rechtlich auch nicht e r-
laubt, da die zuständigen Behörden (hier das Landrat s-
amt) auch zuständig bleiben. Der Bürgerbeauftragte legte 
allerdings weitere Möglichkeiten offen, wie die Entsche i-
dung eventuell durch weitere Verwaltungsinstanzen oder -
verfahren zu ändern sei. In diesem konkreten Fall verwies 
der Bürgerbeauftragte darauf, dass nunmehr noch eine 
Klage vor dem Sozialgericht möglich sei bzw. jederzeit die 
Möglichkeit besteht, einen sogenannten Neufeststellung s-
antrag zu stellen. Die Bürgerin bedankte sich schriftlich 
beim Bürgerbeauf �W�U�D�J�W�H�Q�� �I�•�U�� �G�H�V�V�H�Q�� �$�X�V�N�X�Q�I�W���� �ÅAuch 
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wenn das Ergebnis nicht befriedigt, zeigen Ihre überaus 
menschlichen Zeilen, keine 0-8-15 Antwort, dass eine B e-
hörde auf die Situation der Klienten angemessen eing e-
h�H�Q���N�D�Q�Q�����>�«�@���:�L�U���V�L�Q�G���V�H�K�U���S�R�V�L�W�L�Y���D�Q�J�H�W�D�Q���Y�R�Q���,�K�U�H�P���(n-
�J�D�J�H�P�H�Q�W���´ 

 

Jobcenter kürzte unberechtigt Arbeitslosengeld  

Eine Bürgerin hatte von ihrem zuständigen Jobcenter e i-
nen Bescheid bekommen. Von den ihr zustehenden Lei s-
tungen hatte das Amt, da sie Mutter eines Kindes war, 
Kindergeld abgezogen. Die Bürgerin bekräftigte allerdings, 
dass sie kein Kindergeld bekomme, da dieses schon i m-
mer direkt an die medizinische Einrichtung gezahlt werde, 
in welcher das Kind derzeit lebe. Der Abzug des Kinde r-
geldes von ihrem Arbeitslosengeld sei folglich nicht b e-
gründet. Die Bürgerin bat daher den Bürgerbeauftragten 
zu prüfen, wo hier der Fehler liege. Daraufhin nahm dieser 
kurzfristig Kontakt mit dem Jobcenter auf und bat um 
schnellstmögliche Klärung. Eine Mitarbeiterin des Jobce n-
ter prüfte den Sachverhalt, korrigierte den Fehler umg e-
hend und sandte der Bürgerin einen Änderungsbescheid 
zu. 

Lösungsansatz und Ergebnis: Innerhalb kürzester Zeit ist es 
dem Bürgerbeauftragten gelungen, in Kooperation mit 
dem Jobcenter, die Angelegenheit aufzuklären und den 
Fehler zu beheben. An dieser Stelle zeigt sich, dass gute 
Kooperation mit den Behörden maßgeblich für die Arbeit 
des Bürgerbeauftragten ist, um schnell und unproblem a-
tisch Lösungen zu erzielen. 

 

Rente bewilligt und doch kein Geld 

Sehr aufgeregt und zugleich frustriert rief ein schwerbehi n-
derter Bürger beim Bürgerbeauftragten an und schilderte, 
keinen Pfennig Geld mehr auf dem Konto zu haben. Er 
�H�P�S�|�U�W�H�� �V�L�F�K���� �Å�(�L�J�H�Q�W�O�L�F�K�� �K�Dbe ich von der Deutschen 
Rentenversicherung doch eine Erwerbsunfähigkeitsrente 
bewilligt bekommen und es war auch alles klar, wer von 
wem wie viel zurückzubekommen hat, doch nun stehe ich 
�R�K�Q�H�� �*�H�O�G�� �G�D���´�� �(�U�� �I�U�D�J�W�H���� �Å�:�R�Y�R�Q�� �V�R�O�O�� �L�F�K�� �G�H�Q�Q�� �Q�X�Q�� �Oe-
�E�H�Q�"�´�� �(�U�� �V�H�L�� �W�Rtal entnervt, weil ihm niemand sagen kö n-
ne, was eigentlich vor sich gehe und wohin er sich noch 
wenden könne, um seinen Lebensunterhalt zu sichern. 
�Å�,�F�K���E�L�Q���D�P���9�H�U�]�Z�H�L�I�H�O�Q�����$�E�H�U���G�D���K�D�W���P�L�U���M�H�P�D�Q�G���H�P�S�I�Rh-
�O�H�Q�����P�L�F�K���D�Q���6�L�H���]�X���Z�H�Q�G�H�Q�����6�L�H���N�|�Q�Q�W�H�Q���P�L�U���K�H�O�I�H�Q���´�� 
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Lösungsansatz und Ergebnis:  Der Bürgerbeauftragte ve r-
suchte zunächst, den Sachverhalt noch besser zu erhellen 
und von dem Bürger weitere Detailinformationen zu seiner 
Situation zu erhalten. Weil der Mann aber sehr aufgeregt 
�X�Q�G�� �Å�P�L�W�� �G�H�P�� �J�D�Q�]�H�Q�� �3�D�S�L�H�U�N�U�D�P�´��nicht mehr zurecht 
kam, war dies jedoch nicht möglich und die Arbeits- bzw. 
Faktengrundlage für den Bürgerbeauftragten somit reic h-
lich �Å�G�•�Q�Q�´���� �$�X�V�� �G�H�P�� �*�H�V�D�J�W�H�Q�� �X�Q�G�� �G�H�P�� �(�U�I�D�K�U�X�Q�J�V�Z�Ls-
sen im Team des Bürgerbeauftragten erschien wah r-
scheinlich, dass der Bürger wohl den Erhalt einer EU-Rente 
angestrebt, bis zu deren vollständiger Bewilligung jedoch 
zunächst weiter Leistungen der Arbeitsverwaltung erhalten 
hatte. Wird die EU-Rente dann gewährt, sprich: die Re n-
tenbezugsberechtigung festgestellt, erfolgt dies rückwi r-
kend vom Datum des Rentenantrages an.  

In der Praxis bedeutet dies, dass ein Leistungsträger (hier: 
das Arbeitsamt) erst einmal Leistungen gewährt hat, o b-
wohl die Leistungen von einem ganz anderen Soziallei s-
tungsträger (Rentenversicherung) hätten aufgebracht 
werden müssen. Deshalb legt § 103 des Sozialgesetzb u-
ches �² Zehntes Buch (SGB X) auch einen Erstattungsa n-
spruch des Leistungsträgers fest, 
dessen Verpflichtung nachträ g-
lich entfallen ist. Konkret: Im 
gegebenen Fall bekam die 
Arbeitsverwaltung von der Re n-
tenversicherung das Geld, das 
sie dem Bürger seit dem Re n-
tenantragsdatum gezahlt ha t-
te, zurück.  

Je nach Lage des Einzelfalls 
(evtl. weitere Erstattungsa n-
sprüche noch anderer Träger) 
und der Höhe des Rentenanspruchs kann es zu der missl i-
chen Situation kommen, dass das dem Leistungsempfä n-
ger zustehende Geld völlig aufgezehrt wird. Für diesen Fall 
muss er dann, wenn er seinen Lebensunterhalt sonst oder 
durch die Hilfe von Angehörigen nicht bestreiten kann, 
beim Sozialamt übergangsweise Grundsicherung bea n-
tragen.   

Im konkreten Fall setzte sich der Bürgerbeauftragte de s-
halb sofort mit der zuständigen Mitarbeiterin beim Lan d-
ratsamt in Verbindung, die mit ihren spezifischen Fac h-
kenntnissen zusätzlich Licht ins Dunkel brachte und von 
sich aus anbot, den Bürger in einem persönlichen G e-
spräch eingehend zu beraten. Mit ihm gemeinsam sollten 
seine Unterlagen gesichtet werden, um zu klären, was 
eigentlich genau los ist.  
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�Å�6�F�K�L�F�N�H�Q���6�L�H���L�K�Q���G�L�U�H�N�W���]�X���P�L�U���² wir sind heute noch bis 12 
Uhr und dann von 13.30 bis 17.30 Uhr da. Das kriegen wir 
hin �X�Q�G�� �L�F�K�� �U�X�I�H�� �V�L�H�� �G�D�Q�Q�� �]�X�U�•�F�N���´��Noch am Nachmittag 
des gleichen Tages meldete sich die Mitarbeiterin des S o-
�]�L�D�O�D�P�W�H�V�� �E�H�L�P�� �%�•�U�J�H�U�E�H�D�X�I�W�U�D�J�W�H�Q���� �Å�+�H�U�U�� �«�� �V�L�W�]�W�� �J�H�U�D�G�H��
hier. Wir sind alles gemeinsam durchgegangen, haben 
seine Unterlagen sortiert und konnten seine Angelegenheit 
aufklären. Er hat eine nichtgeringe Rentennachzahlung 
bekommen, die aber auf ein falsches Konto ging. Von se i-
ner Bank bekommt er jetzt Geld vorgestreckt, bis die 
Nachzahlung korrekt rückabgewickelt ist. Und eine la u-
fende Rentenzahlung erhält er auch, so dass er nicht auf 
�*�U�X�Q�G�V�L�F�K�H�U�X�Q�J���D�Q�J�H�Z�L�H�V�H�Q���L�V�W���´�� 

Dieses Beispiel zeigt, wie hilfreich es für den Einzelnen sein 
kann, im Behördendickicht den richtigen Ansprechpartner 
zu finden, wie der Bürgerbeauftragte hier helfen konnte 
und wie effektiv, schnell und hilfreich das Zusammenwi r-
ken zweier Behörden zum Wohle des Bürgers funktionieren 
kann.  

 

 

II. Bildung, Wissenschaft und Kultur 
 

Abordnung eines Lehrers trifft Schüler hart 

Ein Vater von zwei Söhnen und selbst Lehrer konnte die 
Abordnung des Geschichtslehrers seiner Kinder absolut 
nicht nachvollziehen. Sein Sohn absolviert den G e-
schichtskurs mit erhöhtem Anforderungsniveau. Die ang e-
henden Abiturienten schätzen den Lehrer und wissen um 
seine Kompetenz im Fach Geschichte. Zudem ist dieser 
Lehrer auch Klassenleiter einer sechsten Klasse, in die sein 
zweiter Sohn geht. Der Vater mahnte an, dass so kurz vor 
dem Abitur und dem Wechsel in die siebente Klasse, die 
mit einem Anstieg der Anforderungen einhergeht, ein Le h-

rerwechsel negativ für die 
weitere Entwicklung der 
Kinder sein könnte. Doch 
trotz intensiver Argument a-
tion im direkten Gespräch 
mit der zuständigen 
Schulbehörde sowie den 

Direktoren der Schule sah er hier einfach kein Voran kom-
men mehr. Daraufhin wandte er sich an den Bürgerbeau f-
tragten, um doch noch eine einvernehmliche Lösung zu 
finden.  
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Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte bat 
das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur um eine Prüfung und eine Stellungnahme zu dem 
Sachverhalt. In dieser bekräftigte das Ministerium  das Ziel 
einer Kompromisslösung zwischen den Beteiligten: Der 
abgeordnete Lehrer darf den Geschichtskurs weiterführen 
und wird mit der verbleibenden Pflichtstundenanzahl an 
die andere Schule abgeordnet. Das Argument der Eltern, 
die Abordnung des Klassenleiters führe zu Nachteilen für 
die betroffenen Schüler der sechsten Klasse, konnte da s 
Ministerium jedoch nicht überzeugen.  

Ein Klassenleiterwechsel sei an dieser Stelle unproblem a-
tisch und werde vollzogen. Das Bemühen des Bürgerb e-
auftragten, im Sinne des Bürgers den Sachverhalt und 
damit auch die Sorgen des Bürgers im zuständigen Mini s-
terium vorzutragen, hat in diesem Fall dazu geführt, dass 
beide Seiten (Behörde und Betroffener) ihre Argumente 
erneut in einem direkten Gespräch ausgetauscht haben. 
Das wiederum trug maßgeblich dazu bei, dass ein vertre t-
barer Mittelweg gefunden werden konnte, der dem B e-
streben des Bürgers wenigstens zum Teil Rechnung trägt. 

 

Angehender Gymnasiallehrer muss am Ball bleiben 

Die Ausbildungsplätze für den Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an Gymnasien sind in Thüringen sehr begrenzt. 
Allein für den Einstellungstermin zum 1. Februar 2014 b e-
warben sich 470 Anwärter. Deshalb wird gemäß § 4 Abs. 1 
und Abs. 7 Thüringer Gesetz zur Regelung der Zulassung 
zum Vorbereitungsdienst für Lehramtsanwärter (ThürLZuG) 
eine Auswahl vorgenommen.  

Ein junger Mann mit ungewöhnlicher Ausbildungsbiografie 
wandte sich verzweifelt an den Bürgerbeauftragten. Denn 
schon wieder hatte er keine Zulassung für den Vorbere i-
tungsdienst zum genannten Einstellungstermin bekommen.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte e r-
fragte zunächst beim Thüringer Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (TMBWK) Informationen zum akt u-
ellen Sachstand bezüglich der Einstellungen in den Vorb e-
reitungsdienst. Sehr ausführlich und mit statistischen Ken n-
zahlen belegt, erläuterte das Ministerium dem Bürgerb e-
auftragten das Zulassungsverfahren in Thüringen. In dieser 
Stellungnahme offenbarte sich aber auch neue Hoffnung 
für den jungen Mann. Das TMBWK empfahl nämlich, sich 
erneut zum Einstellungstermin 1. August 2014 zu bewerben. 
Bei einer erneuten Bewerbung erhalte er automatisch drei  
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Wartepunkte auf den Vorbereitungsdienst und könne 
damit seine Chance, zum nächsten Einstellungstermin sein 
Referendariat beginnen zu können, erhöhen. 

 

Schülerin bemüht sich um Gastschulverhältnis  

Immer wieder wenden sich Schüler bzw. deren Eltern, die 
einen Gastschulantrag an einer Schule gestellt haben, an 
den Bürgerbeauftragten. Denn oft werden diese unter 
Hinweis auf die bestehenden Schulbezirke abgelehnt. In 
einem Fall wollte eine Schülerin aufgrund bestehender e r-
heblicher Probleme mit Schülern und Lehrern an einer a n-
deren Schule die zehnte Klasse absolvieren. Deswegen 
stellte sie beim Schulamt einen Gastschulantrag für eine 
entfernter liegende Realschule in derselben Stadt. Das 
Schulamt lehnte den Antrag mit der Begründung ab, dass 
�Ågemäß § 14 Abs. 1 des Thüringer Schulgesetzes grun d-
sätzlich die Regelschule für den Schüler örtlich zuständig 
sei���� �L�Q�� �G�H�U�H�Q�� �6�F�K�X�O�E�H�]�L�U�N�� �G�H�U�� �:�R�K�Q�V�L�W�]�� �G�H�V�� �6�F�K�•�O�H�U�V�� �O�L�H�J�W�´����
Ausnahmen seien nur in bestimmten Fällen möglich, etwa 
wenn pädagogische oder soziale Probleme festzustellen 
seien. Durch diese der Schülerin zudem auch erst kurzfristig 
zugegangene Ablehnung wusste sie vier Tage vor Ende 
der Sommerferien noch nicht genau, an welcher Schule 
sie ab dem neuen Schuljahr unterrichtet werden würde. 
Neben einem Anwalt, den die Familie mit ihrem Problem 
bereits befasst hatte, wurde nun der Bürgerbeauftragte 
um Unterstützung gebeten.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Während der Anwalt bereits 
Widerspruch gegen die ablehnende Entscheidung des 
Schulamtes eingelegt hatte, setzte sich der Bürgerbeau f-
tragte nun seinerseits mit den zuständigen Behörden in 
Verbindung. Im Ergebnis konnte gemeinsam für die Sch ü-
lerin erreicht werden, dass sie das neue Schuljahr an der 
von ihr und ihren Eltern neu gewählten Schule beginnen 
durfte. 

 

Grundschule vor der Schließung 

Die Problematik von Schulschließungen im ländlichen 
Raum ist bekannt . Mit Unverständnis, hilf- und ratlos stehen 
dem Eltern, Lehrer und Schüler gegenüber. Das une r-
schöpfliche Bemühen einer Bürgerinitiative, die Schließung 
der örtlichen Grundschule zu verhindern, zeigt das folge n-
de Anliegen, welches an den Bürgerbeauftragten geric h-
tet wurde: Aufgrund unzureichender Brandschutzbesti m-
mungen �² so teilte die Bürgerinitiative mit �² habe der örtli- 
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che Kreistag die Schließung einer Grundschule beschlo s-
sen. Die Bürgerinitiative betonte, den Inhalt des Bran d-
schutzprotokolls und damit die konkreten Mängel nicht zu 
kennen und konnte die Entscheidung, die Schule zu 
schließen, daher nicht nachvollziehen. Denn soweit bi s-
lang Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an der Schule 
durchgeführt werden mussten, hatte die Bürgerinitiative 
stets Sponsoren gefunden. Auch hatte sich die Gemeinde 
im Falle einer Sanierung bereit erklärt, weitere Kosten zu 
tragen. Förderverein, Eltern und Mitglieder der Bürgeriniti a-
tive wollten zusätzlich handwerkliche Tätigkeiten übe r-
nehmen. Die Beteiligten vor Ort wollten mit persönlichem 
Einsatz verhindern, dass die Kinder an einer anderen Sch u-
le untergebracht werden.   

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte hat im 
ersten Schritt die Landrätin des Landkreises um eine Ste l-
lungnahme gebeten. Diese betonte, dass der Beschluss 
zur Schließung der Grundschule zwar vorlag, jedoch vom 
Kreistag abgelehnt worden sei. Damit läge zum gege n-
wärtigen Zeitpunkt kein Beschluss zur Schließung der 
Grundschule vor. Die Schüler würden an dieser Schule 
weiter unterrichtet. Allerdings war es Gegenstand einer 
gemeinsamen Beratung mit Vertretern des zuständigen 
Schulamtes, des Landkreises, den verantwortlichen Amt s-
leitern des Landratsamtes, Vertretern der Gemeinde, 
Schulvertretern und Mitgliedern der Bürgerinitiative, die 
Schüler aufgrund von gesundheitsrelevanten Geruchsb e-
lästigungen in einem Klassenraum und Baumängeln im 
Obergeschoss zumindest räumlich an einer andere Schule 
unterzubringen. Dies wiederum wurde von der Elternschaft 
abgelehnt. Im Ergebnis hielt die Gemeinde Wort und e r-
klärte sich bereit, die finanziellen Mittel für die Sanierung 
des Musikraumes zur Verfügung zu stellen. Auch die Eltern 
betonten erneut, dass sie Bauleistungen erbringen wü r-
den. Damit wäre der geplante Umzug hinfällig und dem 
Wunsch der Bürgerinitiative wäre entsprochen worden. 

Der Bürgerbeauftragte geht davon aus, dass nach dem 
Umbau und einer erneuten Messung keine erhöhten We r-
te mehr in dem betroffenen Klassenraum vorliegen und 
dieser Raum wieder für den Unterricht genutzt werden 
kann.  

In diesem konkreten Fall konnte der Bürgerbeauftragte 
durch die Schaffung von Transparenz gegenüber allen 
Beteiligten zu einer Klärung beitragen. Die unzureichende 
Weitergabe von Informationen der Behörden hatte zu 
Missverständnissen bei den Betroffenen geführt. Erst die 
konkrete Nachfrage und die Vermittlung des Bürgerbeauf- 
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tragten offenbarte neue Möglichkeiten, um in dem Ko n-
flikt zwischen den Beteiligten eine einvernehmliche Lösung 
zu erzielen. 

 

 

III. Bauen, Infrastruktur, Umwelt, Landwirtschaft 

 
Wann sind private Feuerwerke eigentlich erlaubt? 

In den Sommermonaten hört und sieht man sie häufiger: 
Feuerwerke. Doch was dem Einen Freude macht, ist für 
Andere oft eine Belästigung. Deshalb fragt sich so ma n-
cher: wann darf ich eigentlich privat ein Feuerwerk vera n-
stalten und welche Vorschriften müssen dabei beachtet 
werden?  

Lösungsansatz und Ergebnis: Diesen Fragen ging der Bü r-
gerbeauftragte nach, nachdem ein Bürger wissen wollte, 
ob die ganzjährige private Knallerei und Böllerei eigentlich 
erlaubt sei und man dagegen nicht besser vorgehen kö n-
ne. 

Zunächst ist eine Grundunterscheidung zu machen zw i-
schen gewerblichen und privaten Feuerwerken. Gewer b-
liche Feuerwerke sind solche, die von Personen veransta l-
tet werden, die über einen sog. Erlaubnis- oder Befäh i-
gungsschein nach dem Sprengstoffgesetz verfügen, da sie 
öfter (i.d.R. also von Berufs wegen bzw. gewerblich) Fe u-
erwerke durchführen. Für diese gelten andere Regeln, als 
für private Feuerwerke. Private Feuerwerke sind solche, die 
von Personen veranstaltet werden, die nicht über den o.g. 
Erlaubnis- oder Befähigungsschein verfügen.  

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmi t-
telbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und 
Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern ist grun d-
sätzlich verboten. 

Privatpersonen müssen im Übrigen über 18 Jahre alt sein, 
dürfen nur pyrotechnische Gegenstände der Klasse II (= 
Kleinfeuerwerk) abbrennen und dies auch nur am 31.12. 
und 01.01.  

Wer zu einem anderen Datum als Silvester ein Feuerwerk 
veranstalten möchte, muss sich dafür von der örtlich z u-
ständigen Behörde die Erlaubnis holen. Diese Erlaubnis legt 
fest, wo und in welchem exakten Zeitfenster das Abschi e-
ßen gestattet wird. Die Genehmigung kann dann von der 
zuständigen Behörde aus begründetem Anlass erteilt wer- 
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den. Das bedeutet, dass die Erlaubnis nicht zwingend e r-
�W�H�L�O�W���Z�H�U�G�H�Q���P�X�V�V�����Å�%�H�J�U�•�Q�G�H�W�H�U���$�Q�O�D�V�V�´���K�H�L�‰�W�����G�D�V�V���3�U�L�Y�Dt-
feuerwerke nur dann genehmigt werden, wenn sie zu E r-
�H�L�J�Q�L�V�V�H�Q�� �Y�R�Q�� �Å�J�U�R�‰�H�U�� �6�H�O�W�H�Q�K�H�L�W�� �X�Q�G���R�G�H�U�� �Y�R�Q�� �K�H�U�D�X�V�Je-
�K�R�E�H�Q�H�U�� �X�Q�G�� �D�X�‰�H�U�J�H�Z�|�K�Q�O�L�F�K�H�U�� �%�H�G�H�X�W�X�Q�J�´�� �V�W�D�W�W�I�L�Q�G�H�Q��
sollen. Familienfeiern wie Hochzeiten und runde Geburt s-
tage zählen nicht dazu.  

Dass dennoch sehr oft private Feuerwerke ohne Gene h-
migung gezündet werden und damit rechtlich illegal sind, 
ist den Behörden bekannt und wird auch streng geah n-
det. Der Verstoß gegen das Verbot der Feuerwerkszü n-
dung vom 2.1. bis zum 30.12. eines Jahres ist nach § 46 Nr. 
8b der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
(1.SprengV) eine Ordnungswidrigkeit, die gemäß § 41 Abs. 
1 Nr. 16 SprengG mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR 
geahndet werden kann. In der Praxis scheitert das b e-
hördliche Vorgehen gegen die illegale Böllerei aber (le i-
der ) häufig daran, dass Zeugen sich nicht zur Verfügung 
stellen würden.  

Weitere Informationen zu den Vorschriften und dem G e-
nehmigungsverfahren bieten die örtlichen Stadtverwa l-
tungen, bei denen die Privatfeuerwerke im Vorfeld ang e-
meldet werden müssen. 

 

Bauamt zu Kompromisslösung im Sinne der Bürgerin bereit 

Eine Bürgerin versorgt in ihrer Freizeit vier Pferde, die im 
Sommer problemlos auf verschiedenen Flächen weiden 
können. Im Winter jedoch fehlt für die Tiere ein dauerhaft 
geeigneter Ort zum Unterstellen. Als Provisorium für den 
Winter ließ die Bürgerin auf einer gepachteten Fläche, auf 
der bereits ein alter Verschlag steht, einen weiteren Unte r-
stand für die Pferde bauen. Dieser befand sich jedoch im 
�V�R�J���� �Å�E�D�X�S�O�D�Q�X�Q�J�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q�� �$�X�‰�H�Q�E�H�U�H�L�F�K�´�� �Q�D�F�K�� �†�� ������
BauGB. Dieser ist, so will es der Gesetzgeber, grundsätzlich 
von jeder Bebauung freizuhalten. Deshalb verlangte das 
zuständige Bauamt den sofortigen Abriss beider Unte r-
stände. 

Lösungsansatz und Ergebnis: Die Bürgerin bat den Bürge r-
beauftragten um Unterstützung, um zumindest vorerst eine 
Duldung der baulichen Anlagen bis zum Frühjahr zu erre i-
chen. Der Bürgerbeauftragte hat sich daraufhin sofort mit 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde in Verbindung gesetzt. 
Die Behörde signalisierte Offenheit für Kompromisslösu n-
gen gegenüber dem Bürgerbeauftragten. Man erhoffe 
sich aber auch ein Stück weit Entgegenkommen seitens 
der Bürgerin. In dem Gespräch konnte der Bürgerbeauf- 
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tragte erreichen, dass die Behörde eine übergangsweise 
Duldung für eine angemessene Zeit gewähren würde u n-
ter der Voraussetzung, dass die Bürgerin eine Beseitigung 
des Unterstandes bis zu einem festen Termin verbindlich 
schriftlich zusagt. Der Bürgerbeauftragte informierte die 
Bürgerin schriftlich über dieses Ergebnis und empfahl ihr, 
diese Entscheidung zu überdenken und den Vorschlag 
anzunehmen. Bei Ablehnung könne das Amt wegen der 
eindeutig baurechtswidrigen Lage den sofortigen Abriss 
der Unterstände verfügen. 

In diesem Fall konnte der Bürgerbeauftragte zwischen der 
Behörde und der Bürgerin vermitteln und gemeinsam mit 
dem Amt eine Kompromisslösung erarbeiten, die im Blick 
auf den nahenden Winter dem Tierschutz, der Bürgerin 
und dem bauordnungsrechtlichen Anliegen diente. 

 

Bürgerin verärgert über unzureichenden Hochwasse r-
schutz 

Eine Bürgerin wohnt unweit eines hochwassergefährdeten 
Flusses. Im vergangenen Jahr drang infolge von Starkr e-
gen Grundwasser in ihren und den benachbarten Keller 
ein. Die am Ortsrand des Wohnortes gelegene Pumpstat i-
on war kurz davor überflutet zu werden, der Strom hätte 
abgeschaltet werden müssen und die drei Pumpen, die 
das Oberflächenwasser in Speicher abpumpen, wären 
zum Stillstand gekommen. Das wiederum hätte noch mehr 
Wasser in die Keller gespült. Die Bürgerin wandte sich nach 
dem Hochwasser an den Bürgermeister des Ortes und bat, 
entsprechende Maßnahmen zur Sicherung der Gebäude 
vor Hochwasser zu veranlassen. Nach Gesprächen der 
Bürgerin mit dem Baudezernat und mit dem ortszuständ i-
gen Wasser- und Abwasserzweckverband wurde ihr vers i-
chert, dass der Ausbau der Pumpenstation höchste Prior i-
tät habe. Derzeit stünden aber keine finanziellen Mittel zur 
Verfügung, um die Baumaßnahme schnellstmöglich umz u-
setzen. Mit der Bitte zu prüfen, ob möglicherweise Förde r-
mittel für die Nachrüstung des Pumpenschachts bea n-
tragt werden können, wandte sie sich an den Bürgerb e-
auftragten. 

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte fragte 
hinsichtlich der Maßnahmen zum Hochwasserschutz beim 
Bürgermeister des Ortes sowie dem ortszuständigen Wa s-
ser- und Abwasserzweckverband nach. Die prekäre Situ a-
tion bei Hochwasser ist den Zuständigen auch bekannt. Es 
seien deswegen bereits erste Maßnahmen zum Hochwa s-
serschutz in diesem Gebiet, z.B. die Auskiesung des Flus s-
bettes, erfolgt. Man arbeite weiterhin an einer Verbesse- 
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rung der Situation. Auch der Wasser- und Abwasserzwec k-
verband hatte kurzfristig einen Ausbau der Pumpstation, 
der in seiner Verpflichtung lag, geplant. Der Bürgerbeau f-
tragte teilte dies der Bürgerin mit, die sich darüber sehr 
freute.  

Im weiteren Verlauf der Recherchen konnte der Bürge r-
beauftragte auch zur Thematik der Bereitstellung von Fö r-
dermitteln zum Hochwasserschutz eine Klärung erzielen. 
�Å�'�L�H�� �%�•�U�J�H�U�L�Q�� �V�H�O�E�V�W�� �N�D�Q�Q, sofern es sich hierbei um die 
allgemeine Beseitigung von Hochwasserschäden und die 
Sanierung bzw. den Neubau von Hochwasserschutzanl a-
�J�H�Q���V�H�O�E�V�W���K�D�Q�G�H�O�W�����N�H�L�Q�H���$�Q�W�U�l�J�H���V�W�H�O�O�H�Q�´�����V�R���G�L�H���$�X�V�N�X�Q�I�W��
des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, U m-
welt und Naturschutz (TMLFUN). Hintergrund: Der betre f-
fende Fluss ist ein Gewässer erster Ordnung. Unterhalt s-
pflichtiger ist die Thüringer Landesanstalt für Umwelt und 
Geologie (TLUG). Sie ist auch Bauherrin eventueller Hoc h-
wasserschutzmaßnahmen wie auch für die Schadensb e-
seitigung nach dem Hochwasser 2013 verantwortlich. Die 
TLUG stellt für alle vom Hochwasser betroffenen Gewässer 
sogenannte Hochwasserschutzkonzepte auf, um damit 
die effektiven Maßnahmen zur Verbesserung des Hoc h-
wasserschutzes abzuleiten und umzusetzen. In der Ste l-
lungnahme des TMLFUN an den Bürgerbeauftragten wu r-
de ein Ansprechpartner in der TLUG für weitere konkrete 
Nachfragen benannt. Diesen Kontakt leitete der Bürge r-
beauftragte an die Bürgerin weiter. 

Die Bemühungen des Bürgerbeauftragten haben schlus s-
endlich dazu geführt, dass die Verantwortlichen eine 
schnelle Durchführung weiterer Maßnahmen für den 
Hochwasserschutz in diesem Gebiet fest anstreben. Für die 
Bürgerin besteht somit Klarheit darüber, dass für die Ve r-
besserung der Situation der Anwohner die Behörden b e-
reits jetzt etwas unterne h-
men. 

 

Grundstücks verkauf kann 
nicht erzwungen werden 

Auf einem volkseigenen 
Grundstück errichteten die 
Eheleute H. 1980 ihr Eige n-
heim. Um die Zufahrt zu i h-
rem Grundstück zu ermögl i-
chen und die notwendige n 
Versorgungsleitungen sowie eine Kläranlage bauen zu 
können, hatten sie ein Nutzungsrecht für das Nachba r-
grundstück. 1990 entschlossen sich die Eheleute, beide  
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Grundstücke zu kaufen, und stießen hierbei auch auf eine 
positive Resonanz. In Erwartung des Zustandekommens 
des Kaufvertrages überwies die Familie daher schon einen 
nicht unerheblichen Betrag auf das Konto des Rates der 
Stadt. Später wurde der Familie dann aber von der Städt i-
schen Wohnungsgesellschaft, die mittlerweile Grundstüc k-
seigentümerin war , mitgeteilt, dass wegen geltend g e-
machter Restitutionsansprüche (= Rückübertragung von 
Grundstücken) keine Kaufverhandlungen geführt werden 
könnten. Zehn Jahre später konnte die Familie dann w e-
nigstens das Grundstück erwerben, auf dem sie ihr Eige n-
heim erbaut hatte. Der Ankauf des Nachbargrundstücks 
scheiterte jedoch weiterhin. Da sich die Familie bisher 
nicht einvernehmlich mit der Städtischen Wohnungsgesel l-
schaft und der Stadt einigen konnte, wandte sie sich an 
den Bürgerbeauftragten.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Die übermittelten Dokumente 
der Familie sind vom Bürgerbeauftragten gesichtet und 
sorgfältig geprüft worden. Bis heute kam für das Nac h-
bargrundstück kein notariell beurkundeter Kaufvertrag z u-
stande, obwohl die Eheleute auch für dieses Grundstüc k 
be reits gezahlt ha tt en. Die Familie hat also für ihr Geld kei-
ne Gegenleistung erhalten. Theoretisch kommen damit 
zwei Lösungsmöglichkeiten in Frage: entweder erhält die 
Familie noch das, wofür sie bezahlt hat, also Eigentum am 
Grundstück, oder sie er hält  eine rechtliche Absicherung 
der Zufahrtsmöglichkeit und der Versorgungsleitungen s o-
wie ihr Geld zurück.  

Allerdings besagt d er Grundsatz der Vertragsfreiheit, dass 
jeder frei in seiner Entscheidung ist, ob er einen Vertrag 
abschließt und wenn ja mit wem. Ein Vertragsschluss kann 
also nicht erzwungen werden. Da die Städtische Wo h-
nungsgesellschaft das besagte Grundstück aber definitiv 
nicht verkaufen wollte, schied diese  Lösungsmöglichkeit 
aus. 

Die unabhängige Begleitung, Prüfung und Vermittlung 
durch den Bürgerbeauftragten ermöglichte letztlich aber 
doch eine gütliche Einigung und einvernehmliche Lösung : 
die Familie, die Wohnungsgesellschaft und die Stadt k a-
men angesichts des über 23 Jahre recht misslichen Ve r-
laufs der Angelegenheit überein, dass die Zufahrt und die 
Leitungen mit der Eintragung zweier persönlicher Diens t-
barkeiten rechtlich gesichert werden und die Stadt den 
für das zweite Grundstück bereits erhaltenen Kaufpreis an 
die Familie zurückerstattet. 
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Darf ein Versorgungsunternehmen einfach eine Leitung 
durch mein Grundstück legen und das dann auch noch 
ins Grundbuch eintragen lassen, ohne mich zu fragen? 

Ein Bürger traute eines Tages seinen Augen nicht, als er 
das örtliche Amtsblatt las: Zu Lasten seines Grundstückes 
war kurzerhand eine Grunddienstbarkeit ins Grundbuch 
eingetragen worden und das, ohne ihn zu fragen. Und 
zwar zugunsten des örtlichen Abwasserzweckverbandes 
für eine Abwasserleitung, die durch das Grundstück ve r-
läuft. Da der Bürger sich das nicht erklären konnte und die 
Leitung auch unter einer Scheune verlief, erhob der Bürger 
bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde Widerspruch 
gegen die Grundbucheintragung. Dem Bürger war zwar 
klar, dass die Leitung schon 1963 verlegt worden und es 
damals nicht möglich war, sich gegen so etwas zu w eh -
ren. Nun wollte er aber nicht, dass sich dieser Zustand 
rechtlich noch dauerhaft verfestigt. Deshalb lehnte er 
auch die Entschädigung, die ihm der Zweckverband für 
die Grunddienstbarkeit angeboten hatte, ab. Einige Zeit 
später bekam er dann auch noch Post vom Grundbuc h-
amt: Auf den Grundbuchauszügen, die sein Grundstück 
�E�H�W�U�H�I�I�H�Q�����Z�D�U���H�L�Q���Å�:�L�G�H�U�V�S�U�X�F�K���J�H�J�H�Q���G�L�H���5�L�F�K�W�L�J�N�H�L�W���G�H�V��
Grundbuchs wegen eines nicht eingetragenen Mischwa s-
serkanalrechts gemäß Leitungs- und Anlagenrechtsb e-
�V�F�K�H�L�Q�L�J�X�Q�J�´�� �H�L�Q�J�H�W�U�D�J�H�Q���� �'�L�Hs konnte der Bürger �² auch 
angesichts des verwendeten Wortungetüms �² nun übe r-
haupt nicht mehr nachvollziehen und wandte sich de s-
halb hilfesuchend an den Bürgerbeauftragten.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Dieser erläuterte dem Bürger 
unter Einbeziehung des Zweckverbandes, was es mit dem 
Ganzen auf sich hatte:  

Zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Kommunik a-
tionsdienstleistungen, Wasser usw. sind entsprechende 
Infrastruktureinrichtungen (Bauten, Leitungen usw.) nötig. 
Diese Einrichtungen können sich jedoch nicht immer au s-
schließlich auf Grund und Boden befinden, der dem jewe i-
ligen Versorgungsunternehmen auch selbst gehört. Es ist 
vielmehr unumgänglich, dass insbesondere entspreche n-
de Versorgungsleitungen auch durch oder über fremde 
Grundstücke geführt werden.  

Diese teilweise Mitnutzung eines fremden Grundstücks für 
einen bestimmten, eng umrissenen, dem Wohl der Allg e-
meinheit dienenden Versorgungszweck darf eben wegen 
dieses Versorgungszwecks nicht der Beliebigkeit unterli e-
gen, sondern muss rechtlich abgesichert werden. Rechtl i-
ches Instrument zur Absicherung eines solchen Mitnu t-
zungsrechtes ist die Belastung des besagten Grundstücks  
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�P�L�W�� �H�L�Q�H�U�� �V�R�J���� �Ä�E�H�V�F�K�U�l�Q�N�W�� �S�H�U�V�|�Q�O�L�F�K�H�Q�� �'�L�H�Q�V�W�E�D�U�N�H�L�W�·����
Diese wird zu Lasten des Grundstücks und zu Gunsten des 
Versorgungsunternehmens in das Grundbuch eingetr a-
gen.   

Allerdings stellt dies in den neuen Bundesländern aufgrund 
der vormals in der DDR vorherrschenden gesellschaftl i-
chen Verhältnisse und dem Eigentumsrecht, das auf a n-
deren rechtlichen Grundlagen beruhte, in Form und U m-
fang eine besondere Problematik dar. 

Deshalb ordnete § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetz 
(GBBerG) für Energieanlagen, wasserwirtschaftliche Anl a-
gen und sonstige Anlagen das Entstehen beschränkt pe r-
sönlicher Dienstbarkeiten (= Leitungsrecht für das Verso r-
gungsunternehmen) kraft Gesetzes an. Im weiteren Ve r-
lauf kann dann auf Antrag des Versorgungsunternehmens 
dieses gesetzliche Entstehen der Dienstbarkeit bescheinigt 
werden. Dieser Antrag des Versorgungsunternehmens auf 
Erteilung der Bescheinigung ist öffentlich bekannt zu m a-
chen. Danach ist der Grundstückseigentümer berechtigt, 
binnen Vier-Wochen-Frist Widerspruch einzulegen. Bei 
rechtzeitig eingelegtem Widerspruch wird dann statt der 
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit ein Widerspruch 
gegen die Richtigkeit des Grundbuches in dieses eing e-
tragen. Denn das Leitungs- und Anlagenrecht selbst ist ja 
kraft Gesetzes schon entstanden und existiert somit, steht 
aber eben (noch) nicht im Grundbuch. Dieses ist also im 
Grunde inhaltlich nicht richtig. Grundstückseigentümer, 
die an ihren inhaltlichen Bedenken gegen die Richtigkeit 
der Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung festhalten, 
müssen deshalb gerichtlich einen Grundbuchbericht i-
gungsanspruch geltend machen. 

Gegen die beantragte Anlagenrechtsbescheinigung ha t-
te der Bürger seinerzeit Widerspruch eingelegt, der sich 
gegen �G�H�Q�� �H�L�Q�J�H�W�U�D�J�H�Q�H�Q�� �Å�6�W�D�Q�G�R�U�W�� �G�H�V�� �0�L�V�F�K�Z�D�V�V�H�U�Na-
nals, der Trinkwasserleitung und der zugehörigen Anlagen" 
richtete. Die Anlagenrechtsbescheinigung wurde deshalb 
schlussendlich mit Widerspruchsvermerk erteilt und der W i-
derspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchs im selb i-
gen eingetragen. 

Genau für die Fälle, in denen zu DDR-Zeiten durch staatl i-
che Stellen Privatgrundstücke in Anspruch genommen 
wurden, hat der Gesetzgeber allerdings klar geregelt, dass 
diese Ver- bzw. Entsorgungsleitungen, um die es sich vo r-
liegend handelt, Bestandsschutz genießen und kraft G e-
setzes genau für diese Leitungen außerhalb des Grun d-
buchs eine Dienstbarkeit entstanden ist. Daher ist das 
Grundbuch zu berichtigen. Das zu dieser Berichtigung füh- 
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rende Verfahren hat der Zweckverband über die Bea n-
tragung der Anlagenrechtsbescheinigung eingeleitet. 
Allerdings war auch der Widerspruch des Bürgers gegen 
die Richtigkeit des Grundbuchs zu vermerken. 

Unerheblich ist dabei, ob die betreffende Leitung zw i-
schenzeitlich überbaut wurde. Dies ist zwar nach dem 
heutigen Stand der Technik nicht gewünscht, hat jedoch 
auf die kraft Gesetzes entstandene Dienstbarkeit keinerlei 
Einfluss. Entscheidend ist einzig und allein, dass zu DDR-
Zeiten und zum Stichtag der Sachenrechtsdurchführung s-
verordnung die Leitungen einem öffentlichen Verso r-
gungszweck dienten. 

Nach alledem wurde dem Bürger �² auch seitens der Wa s-
serbehörde �² empfohlen, den damaligen Widerspruch 
zurückzunehmen. Dem Versorger kann dann eine neue 
An lagenrechtsbescheinigung erteilt werden. Auf deren 
Grundlage kann rangwahrend die Eintragung im Grun d-
buch erfolgen. 

 

Unzureichende Schutzmaßnahmen gegen überflutete 
Straßen gefährden Wohnhäuser 

Ein an einer Bundesstraße gelegenes Grundstück ist bei 
großen Regenmengen häufig von Überschwemmungen 
betroffen. Um weiteren Sachschaden abzuwenden, hat 
sich das dort lebende Ehepaar an den ortszuständigen 
Kommunalservice sowie das Straßenbauamt, welches für 
den betreffenden Verkehrsabschnitt zuständig ist, g e-
wandt. Trotz mehrfacher Hinweise der Familie auf die 
Problematik und der Bitte, machbare Möglichkeiten zum 
Schutz zu prüfen, ist sie bei der Suche nach einer Lösung 
des Problems nicht weiter vorangekommen. Da sich keine 
der angesprochenen Behörden für das Anliegen der Fam i-
lie zuständig sah, wandte sich das Ehepaar an den Bü r-
gerbeauftragten und bat um dessen Unterstützung.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte ermi t-
telte im ersten Schritt den Sachverhalt bei den zuständ i-
gen Behörden. In seinem Gespräch mit dem zuständigen 
Kommunalservice sicherte dieser zu, dass man nach einer 
Lösung des Problems suche. Wirksame Maßnahmen könne 
man aber nur langfristig umsetzen. Im nächsten Schritt 
wolle man bei einem Vor-Ort-Termin weitere Lösungsmö g-
lichkeiten erarbeiten.  

Nach diesem Termin bekräftigte der Kommunalservice 
gegenüber den Eheleuten und dem Bürgerbeauftragten, 
dass man weiter an einer Lösung arbeite, um zukünftig  
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Überschwemmungen der betreffenden Wohnhäuser zu 
vermeiden. Man hoffe, dass bereits 2015 erste bauliche 
Maßnahmen vorgenommen werden können. Die Behörde 
sicherte darüber hinaus zu, dass betroffene Bürger vorab 
über die geplanten baulichen Schutzmaßnahmen info r-
miert werden. 

Der Bürgerbeauftragte erreichte in diesem Fall, dass die 
Behörden sich der geschilderten Problematik der Betroff e-
nen nun tatsächlich annahmen. Bis dahin waren sie ohne 
jegliche Ergebnisse von einer Behörde an die andere ve r-
wiesen worden. 

 

Klarstellungssatzung und Zukunft in Thüringen 

�Å�'�D���E�H�P�•�K�H�Q���Z�L�U���X�Q�V�����I�•�U���X�Q�V�H�U�H�Q���6�R�K�Q���H�L�Q�H���=�X�N�X�Q�I�W���K�L�H�U���L�Q��
�7�K�•�U�L�Q�J�H�Q�� �]�X�� �V�F�K�D�I�I�H�Q���� �X�Q�G�� �Q�X�Q�� �G�D�V���´�� �0�L�W�� �G�L�H�V�H�Q�� �:�R�U�W�H�Q��
kommentierte der Vater das Anliegen, das sein Sohn zuvor 
beim Bürgerbeauftragten vorgetragen hatte. Der Sohn 
hatte mit Hilfe der Eltern ein Grundstück erworben, um 
dort für sich und seine Familie ein neues Zuhause zu scha f-
fen. Das Grundstück war entsprechend seiner Größe und 
Erschließung durchaus zur Errichtung eines Einfamilienha u-
ses geeignet. 

Er stellte einen Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids 
bei der dafür zuständigen Genehmigungsbehörde, erhielt 
allerdings �² für ihn völlig überraschend �² einen ablehne n-
den Vorbescheid. Grund hierfür war, dass das Bauamt e i-
ne bauplanungsrechtliche Unzulässigkeit unterstellte. Die 
Baubehörde ging davon aus, dass das Bauvorhaben nicht 
im Geltungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplanes 
liegt und auch nicht zu einem im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil (unbeplanter Innenbereich) gehöre. Hieraus 
wurde der Schluss gezogen, dass das Wohnhaus im bau - 
planungsrechtlichen Außenbereich errichtet werden soll, 
dem jedoch die Bestimmungen des § 35 Abs. 2 und 3 
BauGB entgegenstünden. 

Lösungsansatz und Ergebnis: Bei Betrachtung eines Lag e-
plans mit bestehender Bebauung ergab sich die Frage, ob 
sich der geplante Bauplatz nicht doch dem Innenbereich 
der Gemeinde zuordnen ließe. Daher setzte sich der Bü r-
gerbeauftragte mit der zuständigen Verwaltungsgemei n-
schaft (VG) in Verbindung und regte dort an, mit der b e-
treffenden Gemeinde eine Klärung der Abgrenzungspro b-
lematik �² gehört das Grundstück zum Innen- oder Auße n-
bereich �² herbeizuführen. Erst die konkrete Antwort auf 
diese Frage war die Grundlage für die weitere Bearbe i-
tung des Anliegens. 
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Das planungsrechtliche Instrument der Gemeinde zur Kl ä-
rung ist die sog. Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 
1 Nr. 1 BauGB: Die Gemeinde kann durch eine Klarste l-
lungssatzung die Grenzen für die im Zusammenhang b e-
bauten Ortsteile festlegen. Wichtige Einschränkung: Die 
Satzung hat �² was die Rechtsqualität der einbezogenen 
Grundstücke betrifft �² lediglich deklaratorische (klarste l-
lende) Wirkung. Das heißt, für jedes Grundstück, das in die 
�6�D�W�]�X�Q�J�� �H�L�Q�E�H�]�R�J�H�Q�� �Z�L�U�G���� �P�X�V�V�� �E�H�U�H�L�W�V�� �V�D�F�K�O�L�F�K�� �H�L�Q�H�� �Å�,n-
�Q�H�Q�E�H�U�H�L�F�K�V�T�X�D�O�L�W�l�W�´�� �E�H�V�W�H�K�H�Q���� �'�H�U�� �(�U�O�D�V�V�� �H�L�Q�H�U�� �.�O�D�U�V�W�Hl-
lungssatzung kann einem Grundstück daher weder seinen 
bereits vorhandenen Innenbereichsstatus nehmen noch 
�G�L�H�V�H�Q���Å�K�H�U�V�W�H�O�O�H�Q�´�� 

Bereits wenige Wochen nach Kontaktaufnahme des Bü r-
gerbeauftragten mit der VG war das diesbezüglich übl i-
che Satzungserlassverfahren abgeschlossen und die Kla r-
stellungssatzung nach Bekanntmachung in Kraft getreten. 
Hiermit war nun der Verlauf zwischen dem im Zusamme n-
hang bebauten Ortsteil und dem Außenbereich festg e-
stellt und die Gemeinde im Besitz eines Planungsinstr u-
ments, welches Klarheit hinsichtlich der Genehmigungsf ä-
higkeit von Bauvorhaben schafft und eine städtebaulich 
geordnete Entwicklung der Gemeinde sichert. 

Somit bestand auch für den Bürger Klarheit darüber, dass 
der Grundstücksteil, der für sein Bauvorhaben benötigt 
wurde, nicht dem Außenbereich zuzuordnen war. Er kon n-
te also nun mit Aussicht auf Erfolg die Baugenehmigung 
beantragen. Als der Bürgerbeauftragte seine Begleitung in 
diesem Fall abschloss, lag auch schon der positive B e-
scheid der zuständigen Baubehörde vor. Der Bürgerbeau f-
�W�U�D�J�W�H�� �N�R�P�P�H�Q�W�L�H�U�W�H�� �G�H�V�� �(�U�J�H�E�Q�L�V���� �Å�,�F�K�� �H�U�L�Q�Q�H�U�H�� �P�L�F�K�� �D�Q��
das erste Gespräch mit Vater und Sohn und freue mich 
zusammen mit meinem Team, in diesem konkreten Fall 
einen kleinen Beitrag geleistet zu haben, dass eine junge 
Familie hier in Thüringen für sich eine dauerhafte Zukunft 
�I�L�Q�G�H�W���´ 
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IV. Kommunales, Haushalt und Finanzen 
 

Bürgernahe Arbeitsweise verhilft zu mehr Transparenz 

Eine Familie erhielt von ihrer Gemeinde einen Bescheid 
über wiederkehrende Straßenausbaubeiträge. Gegen 
diesen legte sie fristgerecht Widerspruch ein, weil die B e-
rechnungsgrundlage für die Familie nicht nachvollziehbar 
war. Sie bat den Bürgerbeauftragten, den Bescheid zu 
prüfen und die Berechnung zu erläutern.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Im Ergebnis seiner Reche r-
chen konnte der Bürgerbeauftragte sehr ausführliche I n-
formationen zu den Kostenfaktoren geben, die bei der B e-
rechnung des Beitrages ausschlaggebend sind. 

Der Bürgerbeauftragte klärte die Familie über wesentliche 
rechtliche Änderungen auf, die in ihrem Fall von Bede u-

tung waren: Der Thüringer 
Landtag hat mit dem 
Siebten Gesetz zur Änd e-
rung des Thüringer Ko m-

mu nalab gabengesetzes 
(ThürKAG) vom 29. März 
2011 (GVBI, S. 61) die Re-
gelungen zur Erhebung 
von Straßenausbaube i-
trägen im Freistaat Th ü-
ringen neu gefasst. Unter 
anderem wurde �² au f-
grund bislang im Freistaat 

Thüringen hierzu ergangener Rechtsprechung �² auch die 
Bestimmung des § 7 a ThürKAG über die Erhebung wi e-
derkehrender Straßen au sbaubeiträge geändert. Danach 
kommt es bei der Bildung der Abrechnungseinheiten nun 
nicht mehr auf den räumlichen und funktionalen Zusa m-
menhang von öffentlichen Verkehrsanlagen an. Vielmehr 
ist jetzt klargestellt, dass sämtliche Verkehrsanlagen des 
Gemeindegebiets oder einzelner, voneinander abgren z-
barer Gebietsteile eine einheitliche öffentliche Einrichtung 
bilden. Für deren Ausbau können vorteilsbezogene Beitr ä-
ge von Grundstü ck seigentümern erhoben werden, we l-
che die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Z u-
fahrt oder eines Zuganges zu einer dieser Verkehrsanlagen 
haben.  

Ferner hat der thüringische Landesgesetzgeber in § 21 a 
Abs. 10 ThürKAG geregelt, dass auch für Straßenausba u-
maßnahmen, die seit Inkrafttreten des Thüringer Komm u-
nalabgabengesetzes am 7. August 1991 bis zum 31. De- 
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zember 2006 beendet wurden, wiederkehrende Straße n-
ausbau �E�H�L�W�U�l�J�H���]�X���H�U�K�H�E�H�Q���V�L�Q�G�����(�L�Q�H���V�R�O�F�K�H���Å�U�•�F�N�Z�L�U�N�Hn-
�G�H�´�� �6�W�U�D�‰�H�Q�D�X�V�E�D�X�E�H�L�W�U�D�J�V�H�U�K�H�E�X�Q�J�� �Z�D�U�� �E�H�L��wiederke h-
renden  Straßenausbaubeiträgen bislang nicht im Gesetz 
vorgesehen. Die Gemeinden und Städte im Freistaat Th ü-
ringen, die wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erh e-
ben, wurden vom thüringischen Landesgesetzgeber nun 
aber in § 21 a Abs. 10 ThürKAG verpflichtet, ihre Satzungen 
innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten des Siebten 
Gesetzes zur Änderung des ThürKAG der neuen Rechtsl a-
ge anzupassen.  

Dies hatte die Gemeinde im gegebenen Fall getan. Und 
zwar mit der praktischen Folge, dass sich der Umfang  der 
abrechenbaren Maßnahmen, für die wiederkehrende 
Beiträge erhoben werden können, vergrößerte. 

Um die neue Beitragsberechnung für die Beitragspflicht i-
gen nachvollziehbar zu machen, hätte die Gemeinde 
nach Ansicht des Bürgerbeauftragten die Familie zei t-
gleich über die neuen Bestimmungen zur Erhebung von 
wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen aufklären 
müssen. Vermutlich wäre es dann gar nicht zum Verst e-
hensproblem beim Bescheid gekommen. Die Familie b e-
dankte sich für die ausführliche Erläuterung der Hinte r-
gründe der Beitragsberechnung und betonte, sich genau 
diese bürgernahe Arbeitsweise des Bürgerbeauftragten 
von ihrer zuständigen Verwaltungsgemeinschaft g e-
wünscht zu haben. 

 

Vorwurf der mangelnden Pflege von Straßengräben ung e-
rechtfertigt 

�Å�(�V���L�V�W���Q�L�F�K�W���D�O�O�H�L�Q���G�L�H���2�S�W�L�N�����V�R�Q�G�H�U�Q���Y�R�U���D�O�O�H�P���G�L�H���)�X�Q�N�W�Lo-
nalität, die hier sehr �V�W�D�U�N���O�H�L�G�H�W���´��Mit diesen Worten wan d-
te sich ein Bürger an den Bürgerbeauftragten und beric h-
tete ihm über ein unansehnliches Bild einer Straße in seiner 
Stadt. Straßengräben, die bei Starkregen wichtig für den 
Wasserablauf sind, seien zugewachsen oder vermüllt. 
�Å�'�X�U�F�K�� �G�L�H�� �Y�H�U�V�W�R�S�I�W�H�Q�� �9�H�U�U�R�K�U�X�Q�J�H�Q�� �N�D�Q�Q�� �K�L�H�U�� �N�H�L�Q�� �:�Ds-
ser mehr ablaufen und wir als Anlieger sind die Betroff e-
nen, wenn das Wasser über und auf unsere Grundstücke 
�O�l�X�I�W�´���� �V�R�� �G�H�U�� �%�•�U�J�H�U�� �Z�H�L�W�H�U�� �L�P�� �*�H�V�S�U�l�F�K�� �P�L�W�� �G�H�P�� �%�•�U�J�Hr-
beauftragten. Der betroffene Bürger hatte diesbezüglich 
schon mehrfach die Stadt angesprochen. Diese wies a l-
lerdings ihre Zuständigkeit in diesem Fall von sich.  

Lösungsansatz und Ergebnis:  Der Bürgerbeauftragte bat 
zunächst den Bürgermeister um eine Stellungnahme zu 
den Vorwürfen des Bürgers. Der Bürgermeister betonte in  
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seinem Schreiben, dass die Flächen dreimal im Jahr bea r-
beitet werden. Diese Arbeiten seien so auch im städt i-
schen Haushalt vorgesehen. 

Die Flächen würden im Frühjahr, Sommer und Herbst g e-
säubert. Der Stadtverwaltung sei es ebenso wichtig, die 
Straßengräben in einem einwandfreien Zustand zu halten, 
gerade weil diese Niederschlagswasser abführen. Er b e-
tonte aber, dass viele Überwege und Überfahrten privat 
errichtet worden und deswegen durch die Eigentümer 
selbst in Ordnung zu halten seien. Die Stadtverwaltung sei 
hier allerdings stets bestrebt, die Eigentümer an ihre Pflic h-
ten diesbezüglich zu erinnern. 

Der Bürgerbeauftragte leitete diese Informationen an den 
Betroffenen weiter, machte aber auch deutlich, dass sich 
der Bürger jederzeit wieder an den Bürgerbeauftragten 
wenden könne, wenn die von der Stadt beschriebenen 
Pflegemaßnahmen tatsächlich ausbleiben sollten. 

 

Widerspruch gegen Abwassergebührenbescheid 

Eine Bürgerin war verärgert über ihren Gebührenbescheid. 
Darin waren insbesondere Niederschlagswassergebühren 
für ihr unbebautes und nicht versiegeltes Gartengrun d-
stück veranschlagt wo rden. Laut der Beitrags- und Gebü h-
rensatzung ihres Versorgers wird die Einleitungsgebühr für 
die Niederschlagswasserentsorgung nach der versiegelten 
Grundstücksfläche bemessen. Vor diesem Hintergrund 
wandte sich die Bürgerin mit ihrem Anliegen an den Bü r-
gerbeauftragten.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte wies 
darauf hin, zunächst fristwahrend gegen den Bescheid 
Widerspruch einzulegen. Nach Rücksprache des Bürge r-
beauftragten mit dem örtlichen Versorger stellte sich he r-
aus, dass vor der Bescheiderstellung Anhörungsbögen für 
die Berechnung der Niederschlagswassergebühr an die 
Bewohner des Ortes verteilt worden waren, seinerzeit die 
Bürgerin aber nicht reagiert habe. Unsicher, ob die B e-
troffene damals auch wirklich den Bogen erhalten hatte, 
lies der Versorger ihr den Bogen nochmals zukommen. 
Nach erneuter Prüfung der Sachlage unter Einbeziehung 
des nun vorliegenden Anhörungsbogens entschied der 
Versorger, den Bescheid aufzuheben, da die von ihm z u-
grunde gelegten Bemessungsgrundlagen fehlerhaft w a-
ren.  

Die Bürgerin freute sich über dieses Ergebnis. Doch der Fall 
zeigt auch, dass die Verwaltung, um ordentlich a rbeiten  
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zu können, auf die Zuarbeit und Mithilfe der Bürger ang e-
wiesen ist. 

 

Kein Trinkwasser für Senioren  

Instandhaltungsmaßnahmen an der Trinkwasserverso r-
gung sind ohne Frage notwendig. Ob es allerdings erfo r-
derlich ist, diese Arbeiten auf den Vormittag zu legen, ist 
fraglich. Fraglich für diejenigen, die es betrifft. In diesem 
Fall waren die Bewohner eines Seniorenheims von Repar a-
turmaßnahmen an der Trinkwasserleitung betroffen. Über 
die Arbeiten wurde das Seniorenheim auch fristgerecht 
vom zuständigen Wasserversorger �L�Q�I�R�U�P�L�H�U�W�����Å�8�Q�V�H�U���5�H�F�K�W��
zur Unterbrechung der Versorgung zur Durchführung der 
betriebsnotwendigen Arbeiten ergibt sich aus § 5 Abs. 2 
AVBWasserV. Eine rechtzeitige Unterrichtung in geeigneter 
Weise im Einklang mit § 5 abs. 3 AVBWasserV ist unzweife l-
haft �H�U�I�R�O�J�W�´���� �V�R�� �G�H�U�� �:�D�V�V�H�U�Y�H�U�V�R�U�J�H�U���� �=�X�G�H�P�� �R�I�I�H�U�L�H�U�W�H��
dieser eine Alternative während des Unterbrechungszei t-
raums. Doch damit gab sich die Heimleitung nicht zufri e-
den. Für jeden einzelnen der teilweise pflegebedürftigen 
Bewohner wäre die Unterbrechung der Trinkwasserverso r-
gung ein extremer und vor allem nicht zu kompensiere n-
der Einschnitt in den Tagesablauf gewesen. Darum bat die 
Heimleitung, die Baumaßnahmen in die Nachtstunden zu 
legen. Doch trotz mehrfacher Schreiben aller Beteiligten 
kam es zu keiner einvernehmlichen Lösung. Beide behar r-
ten auf ihrem berechtigten Interesse. So bestand nach 
Ansicht des Versorgers keine andere Möglichkeit, da die 
Leitungen zu bersten drohten und eine Aufschiebung bzw. 
Verschiebung zu einer Havarie hätte führen können. Das 
Seniorenheim bestand unterdessen auf ihr Wasserverso r-
gungsrecht für die Bewohner. Das wiederum führte u n-
vermeidlich dazu, dass sich die Fronten so weit verhärt e-
ten, dass nunmehr gar keine Lösung in Sicht war.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Deswegen kontaktierte die 
Heimleitung den Bürgerbeauftragten und schilderte ihm 
die verfahrene Situation. Der Bürgerbeauftragte telefonie r-
te daraufhin umgehend mit dem örtlichen Wasserverso r-
ger und hörte sich dessen Argumentation an. Er führte alle 
Beteiligten zu einem direkten Gespräch zusammen, um für 
beide Seiten eine befriedigende Lösung zu finden. Mit 
seinem Zutun hat der Bürgerbeauftragte bei allen Beteili g-
ten die Offenheit für weitere Möglichkeiten bewirkt. 
Schlussendlich konnte nun zügig erreicht werden, dass die 
Baumaßnahmen an der Trinkwasserversorgung doch in 
die Nachtstunden verlegt wurden. Die Heimbewohner 
waren somit zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt. Auch für  
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den weiteren Verlauf sicherte der Versorger jetzt eine e n-
ge Zusammenarbeit und gemeinsame Lösungsfindung zu. 
Die Heimleitung bedankte sich sehr beim Bürgerbeau f-
�W�U�D�J�W�H�Q���I�•�U���G�L�H���V�F�K�Q�H�O�O�H���X�Q�G���X�Q�N�R�P�S�O�L�]�L�H�U�W�H���+�L�O�I�H�����Å�2�K�Q�H���,h-
re Unterstützung hätten wir diese Lösung nie gefunden. Ich 
bedanke �P�L�F�K�� �J�D�Q�]�� �K�H�U�]�O�L�F�K�� �E�H�L�� �,�K�Q�H�Q���´��Oftmals genügt 
�H�L�Q�H�� �Å�6�W�|�U�X�Q�J�� �G�H�U�� �5�H�J�H�O�N�R�P�P�X�Q�L�N�D�W�L�R�Q�´�� �G�X�U�F�K�� �G�H�Q�� �%�•r-
gerbeauftragten, um den Behörden und den Betroffenen 
bewusst zu machen, dass eventuell auch Alternativen 
denkbar und zu erwägen sind; Alternativen, die unter U m-
ständen zu einer konfliktärmeren Lösung führen. 

 

Steuererlass bei Sanierungsgewinn? 

Ein Bürger wandte sich an den Bürgerbeauftragten wegen 
der Zahlung der Gewerbesteuer für seinen kleinen Han d-
werksbetrieb. Er konnte nicht verstehen, warum die G e-
meinde auf die Zahlung dieser Steuer, und zwar rückwi r-
kend für einen längst vergangenen Zeitraum, bestand. Die 
Gemeinde würde so die Existenz des Betriebes gefährden. 
Der Hintergrund für die Steuerforderung der Gemeinde 
war ein extrem komplexer Vorgang, der sich inzwischen 
über mehrere Jahre erstreckte.  

Im Kern ging es darum, dass sogenannte Sanierungsg e-
winne zwar bei der Einkommensteuer unberücksichtigt 
blieben, bei der Gewerbesteuer allerdings ins Gewicht fi e-
len. Konkret war der Handwerksbetrieb vor zwölf Jahren in 
eine wirtschaftliche Schieflage gekommen, in deren Folge 
in einem Zeitraum von sechs Jahren die Sanierung des B e-
triebes erfolgte. Diese Sanierung wurde unter anderem 
von der IHK fachlich begleitet und konnte mit der Rettung 
der Firma abgeschlossen werden. In dieser Zeit verzicht e-
ten verschiedene Gläubiger (Banken) auf ihre Forderu n-
gen. Dieser Verzicht wird finanztechnisch Sanierungsg e-
winn genannt. Der Betrieb hatte also durch den Schu l-
�G�H�Q�H�U�O�D�V�V�� �V�H�L�W�H�Q�V�� �G�H�U�� �%�D�Q�N�H�Q�� �V�W�H�X�H�U�U�H�F�K�W�O�L�F�K�� �H�L�Q�H�Q�� �Å�*e-
�Z�L�Q�Q�´���H�U�]�L�H�O�W���� 

Mit Abschluss des Sanierungsverfahrens erließ deshalb das 
zuständige Finanzamt einen Gewerbesteuermessbetrag s-
bescheid, der die Gläubigerverzichte als Sanierungsg e-
winn auswies. Auf der Basis dieses Messbescheides betrug 
die Gewerbesteuer für den Handwerker mehr als 15.000 
Euro. Zunächst hatte die Gemeinde die Eintreibung dieser 
Steuer ausgesetzt, weil über die Besteuerung des Sani e-
rungsgewinns bei der Einkommensteuer noch ein G e-
richtsverfahren anhängig war, dessen Ende abgewartet 
werden sollte.  
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Nachdem nun das zuständige Finanzgericht die Höhe des 
Sanierungsgewinns korrigiert und den Gewinn faktisch als 
nicht einkommensteuerpflichtig eingestuft hatte, hoffte 
der Bürger auch auf eine Niederschlagung der Gewerb e-
steuerforderung seitens der Gemeinde. Sein entsprechen-
der Antrag an die Gemeinde wurde aber durch den 
Stadtrat abgelehnt. Somit war die Situation entstanden, 
dass die ausstehende Steuerschuld den gerade sanierten 
Betrieb wiederum in seiner Existenz gefährdete. 

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bitte des Bürgers, der 
Bürgerbeauftragte möge unmittelbar auf die in der Stadt 
Verantwortlichen Einfluss nehmen mit dem Ziel, dass se i-
nem abgelehnten Antrag doch noch stattgegeben wird, 
konnte der Bürgerbeauftragte nicht entsprechen. Denn 
die Gewerbesteuer zählt zu den Gemeindesteuern, so 
dass die Entscheidung der Kommune über eine Niede r-
schlagung dieser Steuerforderung eine Angelegenheit der 
kommunalen Selbstverwaltung ist.  

Garantiert ist diese in Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes und 
Art. 91 Abs. 1 + 2 der Thüringer Landesverfassung. Danach 
haben die Kommunen das Recht , alle Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen des geltenden 
Rechts eigenverantwortlich zu regeln . Wesentliche Bere i-
che der eigenverantwortlichen gemeindlichen Reg e-
�O�X�Q�J�V�N�R�P�S�H�W�H�Q�]�� �Z�H�U�G�H�Q�� �X�Q�W�H�U�� �G�H�P�� �%�H�J�U�L�I�I�� �G�H�U�� �V�R�J���� �Å�*e-
�P�H�L�Q�G�H�K�R�K�H�L�W�H�Q�´���]�X�V�D�P�P�H�Q�J�H�I�D�Vst:  
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Die konkrete Entscheidung in einer bestimmten Angel e-
genheit trifft dann das nach dem Kommunalrecht jeweils 
zuständige Gemeindeorgan (Gemeinde- oder Stadtrat, 
Bürgermeister).  

Im gegebenen Fall hatte der Gemeinderat darüber zu 
entscheiden, ob die der Gemeinde zustehende Steue r-
forderung niedergeschlagen wird oder nicht. Bei dieser 
Entscheidung waren jedoch einerseits die gesetzlichen 
Voraussetzungen einer Niederschlagung (§ 261 Abg a-
benordnung) und andererseits der kommunalrechtliche 
Einnahmebeschaffungsgrundsatz (§ 54 Thüringer Komm u-
nalordnung) zu berücksichtigen. In jedem Fall handelte es 
sich aber um eine freie Entscheidung des gemeindlichen 
Beschlussgremiums nach dem Mehrheitsprinzip, auf die e i-
ne Einflussnahme von außen nicht zulässig ist. 

Der Fall machte aber auch die unterschiedliche (steuer-
)rechtliche Behandlung von sog. Sanierungsgewinnen bei 
der Gewerbesteuer einerseits und der Einkommensteuer 
andererseits deutlich. Während auf der Grundlage einer 
Entscheidung des Bundesfinanzministeriums die Einko m-
menssteuer in der Regel erlassen wird, bleibt die Erhebung 
der Gewerbesteuer auf denselben Sanierungsgewinn ins 
Belieben der Gemeinde gestellt. Angesichts der allseits 
angespannten Finanzlage der Kommunen werden diese 
wohl kaum auf die ihnen zustehenden Einnahmen verzic h-
ten (können).  

Was dies im Einzelfall bedeuten kann, hat der Bürgerb e-
auftragte in einem Schreiben an den Petitionsausschuss 
des Deutschen Bundestages thematisiert und eine Schli e-
ßung der Gesetzeslücke angeregt, indem er den kon kre-
ten Sachverhalt �² mit Einverständnis des Bürgers �² als Peti-
tion (an den für diese rechtlichen Regelungen zuständ i-
gen Deutschen Bundestag) übergab. 

 

Erhebung von Kommunalabgaben �² manchmal nicht 
leicht nachzuvollziehen 

Ein Bürger, dem ein 5.500 qm großes Grundstück gehört, 
hatte vom zuständigen Abwasserzweckverband einen 
Beitragsbescheid über die Festsetzung eines Herstellung s-
beitrages für die Entwässerungseinrichtung erhalten. Mit 
dem Bescheid wurde ein Betrag von 26.400 Euro festg e-
setzt. Obwohl der Bescheid den ausdrücklichen Hinweis 
enthielt, dass die erfolgte Festsetzung noch keine Za h-
lungsverpflichtung begründe, war der Schreck beim Bü r-
ger verständlicherweise groß. Vollends kompliziert wurde 
es aber, da dem Bescheid ein ausführliches Erläuterungs- 
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blatt des Zweckverbandes beigefügt war. Dieses informie r-
te die Bürger darüber, dass im Nachgang zu den Festse t-
zungsbescheiden weitere Bescheide folgen, mit denen ein 
Großteil der festgesetzten Beitragsschuld erlassen werde, 
so dass nur die verbleibende Diffe renz zu zahlen sei. Dies 
war zwar im Prinzip eine gute Nachricht, aber der G e-
samtzusammenhang blieb schwer zu verstehen. 

Deshalb suchte der Bürger Rat beim Bürgerbeauftragten. 
Er führte an, dass sich auf dem Grundstück ein ehemaliges 
Ferienlager befinde und es ziemlich groß, heute aber 
eben unbewohnt sei. Deshalb stelle sich die Frage, warum 
die Höhe der Abgabe an die Größe des Grundstückes 
gebunden sei und nicht an die Anzahl der Nutzer. Der 
Bürger erbat vom Bürgerbeauftragten daher Auskunft 
darüber, wie das alles zu verstehen und ob das alles ric h-
tig sei. 

Lösungsansatz und Ergebnis: Nach Durchsicht der vom 
Bürger vorgelegten Unterlagen und Sichtung der maßge b-
lichen Beitrags- und Gebührensatzung des Zweckverba n-
des konnte der Bürgerbeauftragte dem Bürger die Sorgen, 
insbesondere im Hinblick auf die hohe Beitragssumme, 
nehmen: Denn bei dem betroffenen Grundstück kam auf 
Grund von dessen (Über-)größe ein sogenannter Privilegi e-
rungstatbestand zur Anwendung. Dies mit der Folge, dass 
nur ein Bruchteil der Fläche in Ansatz gebracht wird. Auch 
beim Beitragssatz konnte wegen der im Vergleich daue r-
haft nur geringfügigen Inanspruchnahme der Entwäss e-
rungseinrichtung (nur Fäkalschlammentsorgung) ein nie d-
riger Wert angesetzt werden, so dass sich der tatsächlich 
zu zahlende Betrag auf circa 200 Euro beschränken wird. 
Diese Erläuterungen nahm der Bürger sehr erfreut zur 
Kenntnis.  

Der Fall macht deutlich, wie der Bürgerbeauftragte durch 
Sachverhaltsaufklärung, Erläuterung und Beratung Verwa l-
tungsvorgänge aufklären und für den Bürger nachvol l-
ziehbar machen kann. Das vom Bürger ursprünglich anv i-
sierte Widerspruchsverfahren wurde zum Vorteil für alle 
Beteiligten entbehrlich. 
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Guthaben aus Kraftfahrzeugsteuer ließ lange auf sich wa r-
ten 

In der Hörersprechstunde des Bürgerbeauftragten beim 
Mitteldeutschen Rundfunk schilderte ein Bürger eine Pro b-
lematik mit seiner Kraftfahrzeugsteuer. Er hat te  sein Auto 
abgemeldet und erhielt daraufhin einen Bescheid des 
Hauptzollamtes in Frankfurt/Oder, in welchem ein Guth a-
ben von 95 Euro ausgewiesen wurde. Da diese Gutschrift 
aber auch nach Monaten noch nicht auf seinem Konto 
eingegangen war, wandte sich der Mann an den Bürge r-
beauftragten in der Hoffnung, dieser könne etwas erre i-
chen. Der Bürgerbeauftragte fragte nach und schließlich 
wurde die Angelegenheit schnell geregelt. Das Guthaben 
wurde unverzüglich auf das Konto des Bürgers überwi e-
sen. 

 

 

V. Ordnungsrecht, Inneres und Verwaltung 
 

Rechtsstaatlich bedenkliches Vorgehen einer Ordnung s-
behörde �² Bürgerbeauftragter schritt ein 

Die Ordnungsbehörde einer kreisfreien Thüringer Stadt fiel 
dem Bürgerbeauftragten gleich in zwei Fällen wegen 
rechtsstaatlich bedenklichem Vorgehen auf. 

In dem einen Fall hatte die Eigentümerin eines Grundst ü-
ckes wegen unzureichender Unkrautbeseitigung auf dem 
Ge hweg einen Bescheid über eine Verwarnung mit Ve r-
warnungsgeld erhalten. Die genannte Ordnungswidrigkeit 
sollte sie 35 Euro kosten. Um mögliche Folgekosten zu ve r-
meiden, zahlte die Bürgerin das Verwarnungsgeld z u-
�Q�l�F�K�V�W�����Z�H�Q�Q���D�X�F�K���Å�X�Q�W�H�U���9�R�U�E�H�K�D�O�W�´�����X�Q�G���L�Q�I�R�Umierte die 
Behörde darüber. Bei einer solchen Verwarnung mit Ve r-
warnungsgeld wegen einer Ordnungswidrigkeit sieht da s 
Ordnungswidrigkeitengesetz für das weitere Verfahren nun 
zwei Möglichkeiten vor: Zahlt der Bürger das Verwa r-
nungsgeld, erkennt er die Verwarnung an und diese wird 
wirksam. Äußert er sich jedoch zu dem Vorwurf und bringt 
damit Bedenken zum Ausdruck, prüft die Behörde den 
Sachverhalt nochmals und stellt dann �² je nach Ergebnis 
der Überprüfung �² entweder das Verfahren ein oder aber 
erlässt einen Bußgeldbescheid. Gegen diesen kann sich 
der Bürger dann mit einem Einspruch wehren und die S a-
che geht zum Amtsgericht.  

Das Problem im vorliegenden Fall war nun, dass die Reak- 
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tion der Bürgerin (Zahlung, aber unter Vorbehalt) im Or d-
nungswidrigkeitenver �I�D�K�U�H�Q�� �V�R�� �L�P�� �*�U�X�Q�G�H�� �Q�L�F�K�W�� �Å�Y�R�U�J�H�Ve-
�K�H�Q�´�� �L�V�W���� �$�O�O�H�U�G�L�Q�J�V�� �K�D�W�� �G�L�H�� �5�H�F�K�W�V�S�U�H�F�K�X�Q�J�� �E�H�U�H�L�W�V�� �H�Qt-
schieden, dass es auf die Zahlung ankommt und ein g e-
geben en falls �J�H�l�X�‰�H�U�W�H�U���Å�9�R�U�E�H�K�D�O�W�´���X�Q�E�H�D�F�K�W�O�L�F�K���L�V�W������ 

Dem entgegen informierte die Behörde die Bürgerin 
mündlich und sogar auch schriftlich darüber, dass bei Za h-
�O�X�Q�J�� �G�H�V�� �9�H�U�Z�D�U�Q�X�Q�J�V�J�H�O�G�H�V�� �Å�X�Q�W�H�U�� �9�R�U�E�H�K�D�O�W�´�� �G�L�H�� �9�Hr-
warnung nicht wirksam werde und man deshalb einen 
Bußgeldbescheid zu erlassen gedenke. Doch dies g e-
schah in der Folge gerade nicht! Auf diese Weise blieb de r 
Bürgerin die Möglichkeit verwehrt, die Berechtigung des 
gegen sie erhobenen Vorwurfs im weiteren Verfahren 
überprüfen zu lassen.  

Deshalb hätte man vermuten können, dass das Or d-
nungsamt dann scheinbar doch noch eine Wirksamkeit 
der Verwarnung annehmen und das Verfahren mit Za h-
lung des Verwarngeldes als abgeschlossen ansehen wol l-
te. Dies hätte jedoch die von der Bürgerin geltend g e-
machten Bedenken außer Acht gelassen. Diese hätten als 
Inanspruchnahme des Anhörungsrechtes, konkret: als Ä u-
ßerung zu der erhobenen Beschuldigung, gewertet we r-
den müssen. Und dies mit den beiden möglichen verfa h-
�U�H�Q�V�U�H�F�K�W�O�L�F�K�H�Q�� �)�R�O�J�H�Q�� �Ä�(�L�Q�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �G�H�V�� �9�H�U�I�D�K�U�H�Q�V�¶�� �R�G�H�U��
�Ä�(�U�O�D�V�V���H�L�Q�H�V���%�X�‰�J�H�O�G�E�H�V�F�K�H�L�G�H�V�¶�����'�R�F�K���H�V���J�H�V�F�K�D�K���Z�H�G�H�U��
das eine noch das andere! 

Sollte das Ordnungsamt nach der Äußerung der Bürgerin 
also zur Verfahrenseinstellung tendiert haben, hätte dies 
auch formal korrekt mit einer Verfahrenseinstellung g e-
schehen und die Bürgerin hätte das gezahlte Verwa r-
nungsgeld zurückerhalten müssen. Hätte der erhobene 
Vorwurf jedoch auf rec hterhalten werden sollen, hätte 
korrekterweise ein Bußgeldbescheid ergehen müssen, um 
�G�H�U�� �%�•�U�J�H�U�L�Q�� �Q�L�F�K�W�� �L�K�U�H�� �5�H�F�K�W�V�V�F�K�X�W�]�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W�H�Q�� �Ä�D�E�]u-
�V�F�K�Q�H�L�G�H�Q�¶�� �X�Q�G�� �H�L�Q�H�� �Z�H�L�W�H�U�J�H�K�H�Q�G�H�� �h�E�H�U�S�U�•�I�X�Q�J�� �]�X�� �Hr-
möglichen.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Mit dieser Argumentation 
wandte sich der Bürgerbeauftragte an die betreffende 
Stadt und wies nachdrücklich auf den nach seiner Auffa s-
sung bestehenden Klärungs- und Entscheidungsbedarf 
hin. Doch die Behörde äußerte sich erstaunlicherweise nun 
auch gegenüber dem Bürgerbeauftragten genauso w i-
dersprüchlich �² und fachlich offensichtlich überfordert �² 
wie gegenüber der Bürgerin selbst.  

Im weiteren Verlauf stellte sich dann heraus, dass dieses 
Behördenhandeln kein Einzelfall war. Vielmehr war es in  
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einem anderen Fall zu genau dem gleichen strukturellen 
Fehler und Bearbeitungsmangel gekommen: Die Behörde 
hatte ein Verfahren nicht formal korrekt abgeschlossen 
und - obwohl nötig - keinen Bescheid erlassen, so dass 
dem Bürger wiederum die rechtliche Überprüfungsmö g-
lichkeit genommen war. Ein ganz klarer und schwerwi e-
gender rechtsstaatlicher Fehler! 

Konkret ging es um einen Falschparker. Hier war der po s-
talische Nachweis über die Zustellung des Verwarnung s-
geldbescheides verlorengegangen, so dass die Behörde 
den fristgerechten Zugang der Verwarnung im Bestreiten s-
fall nicht hätte belegen können. Deshalb stellte sie das 
Ordnungswidrigkeitenverfahren von Amts wegen ein. Nun 
waren dem Bürger aber in dem Verfahren bereits Kosten 
entstanden, die er wegen der Einstellung des Verfahrens 
von Amts wegen nun von der Behörde zurückforderte. 
Nach den hier anzuwendenden Regeln des Ordnungswi d-
rigkeitengesetzes und der Strafprozessordnung hätte die 
Behörde einen Kostenbescheid erlassen müssen mit einer 
Entscheidung darüber, wer die geltend gemachten Ko s-
ten zu übernehmen hat. Doch dies hatte sie nicht getan �² 
wieder mit der Folge, dass der Bürger keine Möglichkeit 
hatte, sich gegen das behördliche Handeln zu wehren 
bzw. es überprüfen zu lassen. 

Die mit Nachdruck vorgebrachte juristische Argumentat i-
on und die dringende Aufforderung des Bürgerbeauftra g-
ten, in beiden Fällen korrekte Zustände zu schaffen, füh r-
ten schließlich zu einer behördeninternen Auswertung der 
Vorgänge. Im Ergebnis räumte der Ordnungsamtsleiter 
unumwunden ein, dass in beiden Fällen grob falsch g e-
handelt worden sei und man beiden Bürgern ihr Geld e r-
statten werde. 

Wo Menschen arbeiten, kommt es zu Fehlern. Auch in der 
�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�D�U�E�H�L�W�� �X�Q�G�� �G�R�U�W�� �J�H�U�D�G�H�� �L�Q�� �Å�0�D�V�V�H�Q�J�H�V�F�K�lf-
�W�H�Q�´���Z�L�H���G�H�P���G�H�U���$�K�Q�G�X�Q�J���Y�R�Q���2�U�G�Q�X�Q�J�V�Z�L�G�U�L�J�N�H�L�W�H�Q���� 

Wichtig ist dann, dass die Verwaltung eine Fehlerkultur 
entwickelt, sich den Mängeln stellt, sie behebt und für di e 
Zukunft zu vermeiden versucht. Bei diesem Prozess kann 
der Bürgerbeauftragte eine entscheidende Rolle spielen, 
�9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J���Å�F�R�D�F�K�H�Q�´���X�Q�G���V�R��letztlich besser machen. In 
den beiden berichteten Fällen hat er rechtsstaatliches 
Verwaltungshandeln durchgesetzt und ist so seiner Rolle 
als Hilfsorgan des Parlaments bei der parlamentarischen 
Kontrolle der Exekutive gerecht geworden. 
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�ÅFlucht ins Privat �U�H�F�K�W�´���² Wenn vormals öffentlich-rechtlich 
wahrgenommene Aufgaben privatisiert werden 

Der Bürgerbeauftragte kann auf Grundlage des Thüringer 
Bürgerbeauftragtengesetzes die Landesregierung und die 
Behörden des Landes sowie die Körperschaften, Anstalten 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts um mündliche und 
schriftliche Auskünfte bitten. Er kann Einsicht in Akten und 
Unterlagen nehmen und Zutritt zu den öffentlichen Ve r-
waltungen verlangen, wenn dies für die Bearbeitung eines 
Anliegens notwendig ist.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Im konkreten Fall bat ein Bü r-
ger den Bürgerbeauftragten, die Verzögerungen beim 
Bau einer Sporthalle bei den Verantwortlichen im Lan d-
kreis zu hinterfragen. Doch auf die Bitte des Bürgerbeau f-
tragten, die Fragen des Bürgers zu beantworten, zeigte 
sich die Behörde unwillig, eine Auskunft zum Sachverhalt 
zu erteilen. Nach nochmaliger mündlicher Nachfrage 
beim Landrat sicherte dieser dem Bürgerbeauftragten 
eine Antwort zu.  

Allerdings ist im vorliegenden Fall eine privatrechtlich ve r-
fasste und organisierte GmbH des Landkreises Trägerin der 
gewünschten Informationen. Damit fällt sie nicht unmitte l-
bar in den Kreis derjenigen Stellen, an die der Bürgerb e-
auftragte Auskunftsersuchen richten kann. 

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die rechtliche Problematik 
die entsteht, wenn bislang in öffentlich-rechtlicher Form 
wahrgenommene Aufgaben privatisiert werden. Welche 
�$�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q�� �G�L�H�� �Å�)�O�X�F�K�W�� �L�Q�V�� �3�U�L�Y�D�W�U�H�F�K�W�´�� �E�H�L�P�� �3�H�W�L�W�L�R�Qs-
recht hat, muss jeweils sorgfältig geprüft werden. 

 

Per Hausbesuch zum neuen Personalausweis 

Wer sollte die Bescheinigung über die Befreiung von der 
Ausweispflicht kennen? Im Regelfall Institutionen wie Post 
und Banken, bei denen der Personalausweis oftmals vo r-
gezeigt werden muss. Die zuständige Personalausweisb e-
hörde kann nach dem Personalausweisgesetz Personen 
von der Ausweispflicht befreien, wenn: 

�� die se voraussichtlich dauerhaft in einem Kranke n-
haus, einem Pflegeheim oder einer ähnlichen Einrichtung 
untergebracht sind oder 

�� für die se ein Betreuer oder eine Betreuerin nicht nur 
durch einstweilige Anordnung bestellt ist oder die se han d-
lungs- oder einwilligungsunfähig sind und von einem mit 
öffentlich beglaubigter Vollmacht Bevollmächtigen vertr e-
ten werden oder 
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�� die se sich wegen einer dauerhaften Behinderung 
nicht allein in der Öffentlichkeit bewegen können. 

Letzteres war bei der ratsuchenden Bürgerin der Fall. Sie 
bestätigte, dass eine solche Art von Bescheinigung 
scheinbar nicht sehr bekannt (bei den genannten Institut i-
onen) sei. In ihrem konkreten Fall verweigerte nämlich die 
Post die Zustellung einer Sendung, da diese die Beschein i-
gung nicht anerkannte und dementgegen die Vorlage 
des Personalausweises verlangte. Diesen jedoch konnte 
die Bürgerin nicht vorlegen, sondern nur die Beschein i-
gung über die Befreiung der Ausweispflicht.  

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte wies 
auf die Möglichkeit hin, den Personalausweis auf einem 
anderen Weg neu zu beantragen. Denn für Bürger, die 
sich wie im vorliegenden Fall wegen einer körperlichen 
Behinderung nicht ohne Begleitung in der Öffentlichkeit 
bewegen können, bietet zum Beispiel die Stadt Erfurt ein 
�Å�E�H�V�R�Q�G�H�U�H�V�´�� �E�•�U�J�H�U�R�U�L�H�Q�W�L�H�U�W�H�V�� �$�Q�J�H�E�R�W�� �D�Q���� �'�H�U�� �%�•r-
�J�H�U�V�H�U�Y�L�F�H���X�Q�W�H�U�Q�L�P�P�W���+�D�X�V�E�H�V�X�F�K�H���X�Q�G���Y�H�U�P�L�W�W�H�O�W���Ä�P�R�Ei-
�O�H�¶���)�R�W�R�J�U�D�I�H�Q���I�•�U���3�D�V�V�I�R�W�R�V�����'ie Bürgerin bedankte sich für 
diese Informationen und war auch über die Möglichkeit 
der Neubeantragung des Personalausweises auf dem 
Weg der Hausbesuche durch den Bürgerservice sehr e r-
freut. 

 

 

VI. Sonstiges 
 

Stichtag im Beitragsservice-Schreiben irritierte Bürgerin 

Eine Bürgerin wandte sich verunsichert an den Bürgerb e-
auftragten mit einem Schreiben des Beitragsservices von 
ARD, ZDF und DeutschlandRadio (ehemals GEZ). Aus dem 
�6�F�K�U�H�L�E�H�Q���J�L�Q�J���K�H�U�Y�R�U�����G�D�V�V���V�L�H���Å�V�H�L�W�����������������´���X�Q�W�H�U���G�H�U���L�P��
Brief angegebenen Adresse wohne. Die Bürgerin lebe 
aber bereits weitaus länger unter dieser Anschrift. Weite r-
hin konnte die Bürgerin keinen Zusammenhang zwischen 
�L�K�U�H�U���:�R�K�Q�X�Q�J���X�Q�G���G�H�U���7�D�W�V�D�F�K�H�����G�D�V�V���V�L�H���Å�)�H�U�Q�V�H�K�J�H�E�•h-
�U�H�Q�´���]�D�K�O�H�Q���V�R�O�O�H�����H�U�N�H�Q�Q�H�Q�� 

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte best ä-
tigte die tatsächlich unglückliche Formulierung in dem 
Schreiben. Er erläuterte ihr die grundlegenden Veränd e-
rungen, die sich mit der Novellierung des Rundfunk be i-
tragsgesetzes ergeben hatten:  
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Bis Ende 2012 wurden die öffentlich-rechtlich en  Rundfun k-
anstalten durch Rundfunkgebühren finanziert. Die Gebü h-
renpflicht richtete sich danach, ob jemand ein Fernsehg e-
rät und/oder Radio besaß oder nicht. Zum 1. Januar 2013 
wurde diese Finanzierung auf den Rundfunkbeitrag umg e-
stellt. Dieser wird nun j e-
doch nicht mehr geräte- 
sondern wohnungsbez o-
gen erhoben.  

Der Hintergrund dieser 
Entscheidung der Lände r-
parlamente ist, dass der 
Empfang von Fernsehen 
und Radio nicht mehr an 
solche Geräte gebunden 
ist, sondern zum Beispiel 
über Internet, Smartphone 
usw. genutzt werden kann, ohne ein TV- oder Radiogerät 
�]�X�� �E�H�V�L�W�]�H�Q���� �$�O�V�� �Q�H�X�H�� �Å�%�H�]�X�J�V�J�U�|�‰�H�´�� �Z�X�U�G�H�� �G�D�K�H�U�� �G�L�H��
Wohnung definiert. Das heißt, dass für jede Wohnung ein 
Rundfunkbeitrag zu zahlen ist, unabhängig davon, ob sich 
dort Rundfunkempfangsgeräte befinden oder nicht.  

Vor diesem Hintergrund führte der Beitragsservice einen 
Abgleich zwischen denjenigen, die schon als zahlungsve r-
pflichtet gemeldet waren, und den Meldedaten der Ei n-
wohnermeldeämter durch. Für den Beitragsservice ma ß-
geblich ist also die Wohn- und Meldesituation, wie sie zum 
Januar 2013 bestand. Deswegen nannte der Beitragsse r-
vice in seinem Schreiben dieses Datum, und zwar una b-
hängig davon, ob jemand ggf. schon länger unter der 
gleichen Adresse wohnt. 

 

Wenn die Zahlung des Rundfunkbeitrages existenzbedr o-
hend werden kann 

Nach der Scheidung seiner Frau blieben einem unte r-
haltspflichtigen berufstätigen Bürger gerade einmal 400 
Euro zum Leben. Davon solle er nun auch noch den Run d-
funkbeitrag zahlen, obwohl er gar keine Rundfunkgeräte 
besitzt. Da aber mit der (im Beitrag oben beschriebenen) 
Reform des Rundfunkbeitrags, dieser nun wohnungsbez o-
gen erhoben wird, müssen auch Bürger, die keine Run d-
funkgeräte besitzen, den Beitrag zahlen. �Å�6�R�O�O���L�F�K���Q�X�Q���P�Hi-
ne Wohnung kündigen, wenn kein Geld für die Zahlung 
�G�H�V���5�X�Q�G�I�X�Q�N�E�H�L�W�U�D�J�H�V���E�O�H�L�E�W�"�´�� �+�L�O�I�H�V�X�F�K�H�Q�G���Z�D�Q�G�W�H���V�L�F�K��
der Bürger mit dem Schreiben an den Bürgerbeauftra g-
ten.  
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Lösungsansatz und Ergebnis: Im Verlauf der Bearbeitung 
wurde zunächst die finanzielle Situation gemeinsam mit 
dem Bürger näher betrachtet, weil zu prüfen war, ob ein 
eventuell er Anspruch auf Leistungen des SGB II (so g e-
nannte Hartz IV-Leistungen) bestehen. Dies hätte nämlich 
zur Folge, dass der Betroffene von der Rundfunkbeitrag s-
pflicht befreit wäre. Weil der Bürger aber im Rahmen se i-
ner Scheidung vermögensrechtliche Vereinbarungen mit 
seiner Ex-Frau getroffen hatte, kamen SGB II-Leistungen �²
und somit auch eine Rundfunkbeitragsbefreiung �² nicht in 
Betracht. Gleichzeitig hatten die noch offenen Beitrag s-
forderungen aufgrund der ab Januar 2013 rückwirkenden 
Zahlungspflicht eine beträchtliche Höhe erreicht.  

Im Gespräch machte der Bürger deutlich, dass er seiner 
Pflicht nachkommen wolle, derzeit aber keine Möglichkeit 
sehe, insbesondere die aufgelaufenen Rückstände zu za h-
len. Eine Stundung der Beiträge bis 2017 würde ihm helfen, 
da zu diesem Zeitpunkt seine Unterhaltsverpflichtungen 
enden würden und er über mehr Einkommen verfügen 
könne. 

Durch die Vermittlung des Bürgerbeauftragten beim Be i-
tragsservice konnte eine Stundung der aufgelaufenen Be i-
tragsforderungen längstens für zwei Jahre erreicht we r-
den. Voraussetzung dafür ist aber, dass die laufenden 
Forderungen fristgerecht entrichtet werden. Danach wolle 
sich der Beitragsservice mit dem Bürger auf eine Rate n-
zahlung einigen. Dieses Ergebnis war für den Bürger eine 
große Hilfe. 

 

Problem mit der GEZ 

�Å�,�F�K�� �K�D�E�H�� �H�L�Q�� �3�U�R�E�O�H�P�� �P�L�W�� �G�H�U�� �*�(�=���� �M�H�W�]�W�� �%�H�L�W�U�D�J�V�V�H�U�Y�L�F�H��
�$�5�'���=�'�)���´���0�L�W���G�L�H�V�H�Q���:�R�U�W�H�Q���E�H�J�D�Q�Q���H�L�Q���%�U�L�H�I���H�L�Q�H�U���%�•�U�Je-
rin an den Bürgerbeauftragten. Sie berichtete, dass sie seit 
Februar 2013 eine gemeinsame Wohnung mit ihrem Par t-
ner bewohnt und sich im Januar 2013 ordnungsgemäß mit 
�L�K�U�H�U���Å�D�O�W�H�Q�´�� �:�R�K�Q�X�Q�J�� �D�E�J�H�P�H�O�G�H�W���K�D�E�H���� �0�R�Q�D�W�H���V�S�l�W�H�U��
bekommt die Frau eine Zahlungsaufforderung des Be i-
tragsservice ARD/ZDF für ihre frühere Wohnung. Alle Ve r-
suche der Frau, an ihre Abmeldung vom Januar 2013 zu 
erinnern, scheiterten daran, dass der Beitragsservice b e-
hauptete, dass ihm keine Abmeldung vorliege. Besonders 
brisant ist der Satz in dem Schreiben des Beitragsservice: 
�Å�%�L�W�W�H�� �E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�H�Q�� �6�L�H���� �,�P�� �=�Z�H�L�I�H�O�� �W�U�l�J�W�� �G�H�U�� �%�H�L�W�Uag s-
schuldner die Beweislast für den Zugang der Abmeldung 
���«���� �6�R�O�D�Q�J�H�� �X�Q�V�� �G�L�H�V�H�U�� �1�D�F�K�Z�H�L�V�� �Q�L�F�K�W�� �Y�R�U�O�L�H�J�W���� �J�L�O�W���� �'�L�H��
Beitragspflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem die  
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Mitteilung über die Abmeldung bei der zuständigen La n-
desrundfunkanstalt oder beim Beitragsservice ARD, ZDF 
und DeutschlandRadio eingegangen ist. Eine rückwirke n-
�G�H���$�E�P�H�O�G�X�Q�J���L�V�W���Q�L�F�K�W���P�|�J�O�L�F�K���´ 

Lösungsansatz und Ergebnis: Der Bürgerbeauftragte hat 
sich in dieser Angelegenheit an die Intendantin des Mi t-
teldeutschen Rundfunks gewandt und um eine Prüfung 
des Vorgangs gebeten. Zeitgleich mit der Nachfrage 
erging ein Schreiben an die Bürgerin, in welchem ihr mi t-
geteilt wurde, dass die Abmeldung des Beitragskontos nun 
doch fristgerecht erfolgte und somit auch keine Forderu n-
gen mehr bestehen. 

 

 

Kein Notruf mehr von selten genutztem Handy? 

Viele Bürger haben ein Mobiltelefon ohne feste Vertrag s-
bindung mit einer sog. Prepaid-SIM-Karte, entweder weil 
sie wenig telefonieren oder das Gerät nur für den Notfall 
haben möchten. Was aber, wenn der Notruf dann, wenn 
�H�V�� �G�D�U�D�X�I�� �D�Q�N�R�P�P�W���� �Q�L�F�K�W�� �I�X�Q�N�W�L�R�Q�L�H�U�W�"�� �Å�'�D�V�� �N�D�Q�Q�� �G�R�F�K��
�Q�L�F�K�W�� �V�H�L�Q�"���´�� �H�P�S�|�U�W�H�� �V�L�F�K�� �H�L�Q�� �%�•�U�J�H�U�� �J�H�J�H�Qüber dem 
�%�•�U�J�H�U�E�H�D�X�I�W�U�D�J�W�H�Q�����Å�'�•�U�I�H�Q���3�U�H�S�D�L�G-Karten von Wenigt e-
lefonierern gesperrt werden, so dass kein Notruf möglich 
�L�V�W�"�´���Z�R�O�O�W�H���H�U���G�H�V�K�D�O�E���Y�R�P���%�•�U�J�H�U�E�H�D�X�Itragten wissen.  

Ganz so liegen die Dinge nicht, konnte der Bürgerbeau f-
tragte beruhigen. Denn bei der angesprochenen Them a-
tik ist zu unterscheiden zwischen  

�� einer technisch aktivierten, betriebsbereiten SIM-
Karte (auf der ggf. kein Guthaben mehr vorha n-
den oder die wegen Zahlungsverzuges für abg e-
hende kostenpflichtige Verbindungen gesperrt 
sein kann) u nd  

�� einer technisch deaktivierten, nicht betriebsbere i-
ten SIM-Karte (= Aufhebung des Telefon-
anschlusses). 

Bis zum 30. Juni 2009 waren Notrufe von Mobiltelefonen 
auch dann möglich, wenn die im Telefon befindliche SIM-
Karte technisch deaktiviert, der Telefonanschluss also au f-
gehoben war. 

Seit dem 1. Juli 2009 sind Notrufe von Mobiltelefonen j e-
doch nur noch mit einer aktivierten SIM-Karte (= best e-
hendem Telefonanschluss) zulässig. Die SIM-Karte braucht 
kein Guthaben aufzuweisen bzw. kann wegen Zahlung s-
verzuges für abgehende kostenpflichtige Verbindungen 
gesperrt sein; wichtig ist nur, dass sie technisch aktiviert ist.  
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Hintergrund dieser Veränderung ist der Umstand, dass die 
betriebsbereite SIM-Karte eine eindeutige Identifikation 
des Karteninhabers ermöglicht und somit Missbräuchen 
der Notruffunktion entgegenwirkt und deren Verfolgung 
und Ahndung erleichtert. Rechtsgrundlage ist § 7 Abs. 8 
Nr. 1 der Verordnung über Notrufverbindungen (NotrufV). 

Ob die SIM-Karte technisch aktiviert oder deaktiviert ist, 
der Telefonanschluss mit zugeordneter Nummer also b e-
steht oder nicht besteht, ergibt sich aus dem mit dem 
Mobilfunkanbieter abgeschlossenen Vertrag bzw. den  

Allgemeinen Geschäftsbedingungen ���$�*�%�·�V���� �G�H�V�� �0�R�E�L�O- 
funkanbieters. Diese sehen vor, dass der Mobilfunkanbi e-
ter dem Kunden den Mobilfunkvertrag kündigen und die 
Prepaid-Karte (= SIM-Karte) deaktivieren kann, wenn de r 
Kunde die Karte nicht oder nicht in bestimmtem Umfang 
nutzt. Die Mobilfunkanbieter rechtfertigen diese Vorg e-
hensweise damit, dass sie auch für solche Karten, die fa k-
tisch gar nicht genutzt werden, einen kostenverursache n-
den Verwaltungsaufwand haben und die der jeweiligen 
Karte zugeordnete Rufnummer "besetzt/vergeben" ist, 
obwohl sie tatsächlich gar nicht genutzt wird. 

Bis zu einer Kündigung des Vertrages und der damit im 
weiteren Verlauf verbundenen Deaktivierung der SIM-
Karte vergeht jedoch �² je nach Mobilfunkanbieter �² eine 
erhebliche Zeit. Ferner muss der Mobilfunkanbieter dem 
Kunden die Kündigung bzw. Deaktivierung der Karte mi t-
teilen, so dass der Kunde von der Inaktiv-Setzung der Karte 
�Q�L�F�K�W�� �Å�Y�R�Q�� �K�H�X�W�H�� �D�X�I�� �P�R�U�J�H�Q�´�� �•�E�H�U�U�D�V�F�K�W�� �Z�L�U�G���� �V�R�Q�G�Hrn 
sich darauf einrichten kann. 

Die Deaktivierung der SIM-Karte (= Aufhebung des Tel e-
fonanschlusses) nach einer gewissen Zeit ist also eine 
Kompromisslösung, die die Belange von Mobilfunkanbieter 
und Kunden miteinander in Einklang zu bringen versucht. 
Einer Deaktivierung der SIM-Karte kann man aber bege g-
nen. Die hierbei zu beachtenden Fristen, Benachricht i-
gungswege (Email, telefonisch, per SMS) und Möglichke i-
ten, die Sperrung zu verhindern, variieren jedoch je nach 
Mobilfunkanbieter. Daher ist man gut beraten, auf das 
�Å�.�O�H�L�Q�J�H�G�U�X�F�N�W�H�´���]�X���D�F�K�W�H�Q�� 

Es bleibt aber dabei: Ein Notruf kann also auch im Fall e i-
ner Sperrung der Mobilfunkkarte für abgehende, kos te n-
pflichtige Verbindungen oder bei einem fehlenden Gu t-
haben auf einer Prepaid-Mobilfunkkarte getätigt werden. 
Voraussetzung hierfür ist aber eine technisch aktive, b e-
triebsbereite SIM-Karte. Ist der Aufbau einer Notrufverbi n-
dung über den eigenen Mobilfunknetzbetreiber nicht  
 



 
61 

möglich, erfolgt die Herstellung der Verbindung über ein 
anderes Mobilfunknetz. Rechtliche Grundlagen hierfür sind 
§ 108 des Telekommunikationsgesetzes und die NotrufV.  

  

  



 

 
 62  

 
 

 

 

Vernetzung  

�«��mit der Thüringer Verwaltung 
 

Die Vernetzung, der Austausch und eine konstruktive Z u-
sammenarbeit mit den Behörden in Thüringen ist für die 
laufende sachgerechte Bearbeitung der Bürgeranliegen 
eine zentrale Voraussetzung, um zielgerichtet und effektiv 
arbeiten zu können. Deshalb suchte der Bürgerbeauftra g-
te den Kontakt mit den Verantwortlichen in den Komm u-
nen und in den Landesbehörden. 

 
Im Januar 2014 traf sich der 
Bürgerbeauftragte mit dem 
Thüringer Innenminister Jörg 
Geibert. Beide tauschten 
sich über die Arbeits- und 
Problemfelder aus, aus d e-
nen die Anliegen der Bürger 
hervorgehen. Auch die 
Erfahrungen des Bürgerb e-
auftragten in der Zusa m-
menarbeit mit den Ko m-
munen wurden erörtert. Hier 
ist das Innenministerium als 
oberste Rechtsaufsichtsb e-
hörde zuständig. 

Ebenfalls im Januar besuchte der Bürgerbeauftragte den 
Vizepräsidenten des Thüringer Landesverwaltungsamtes 
Dr. Klaus Bär, der das Amt seinerzeit kommissarisch leitete. 
Das Landesverwaltungsamt ist in einer Vielzahl von Vo r-
gängen insbesondere fachaufsichtlich tätig.  

In einem Arbeitsgespräch mit dem Präsidenten des Th ü-
ringer Rechnungshofs Dr. Sebastian Dette vereinbarten 
beide eine kooperative Zusammenarbeit, insbesondere 
wenn Fragen der Haushaltsführung und Verwendung von 
öffentlichen Mitteln Inhalt von Bürgeranliegen sind. 

Die Gespräche mit den Landrätinnen und Landräten der 
Thüringer Landkreise gehörten ebenfalls zur Vernetzung s-
arbeit. Dieser Austausch ist für den Bürgerbeauftragten  
  

Vernetzungsarbeit und Reflexion 

Innenminister a.D. J. Geibert (l.) und Dr. Kurt  
Herzberg 
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 v.l. Dr. Kurt Herzberg und Landrätin a.D. Birgit Keller 

auch deshalb wichtig, um in konkreten Fällen zügig und 
effektiv Sachaufklärungen durchführen und so auch die 
Verwaltungen vor gegebenenfalls ungerechtfertigten Er-
wartungen oder Vorwürfen schützen zu können. 

Die Durchführung von 
Sprechtagen in den ve r-
schiedensten Thüringer 
Städten und Landkreisen 
wird von den Landrätinnen 
und Landräten sehr begrüßt. 
�Å�(�V�� �L�V�W�� �Z�L�F�K�W�L�J���� �G�D�V�V�� �G�H�U�� �%�•r-
gerbeauftragte auch vor 
Ort in den Thüringer Regi o-
nen seine Beratung anbietet 
und deshalb unterstützen 
�Z�L�U�� �G�L�H�V�� �J�H�U�Q�´���� �V�R�� �%�L�U�J�L�W�� �.�Hl-
ler, seinerzeit Landrätin des 
Landkreises Nordhausen. 

Zu Beginn des Sprechtages im Landratsamt in Sonneberg 
erörterten der Bürgerbeauftragte und Landrätin Christine 
Zitzmann die aktuelle Situation des Petitionswesens in Th ü-
ringen. Die Landrätin war selbst lange Zeit Mitglied des 
Petitionsausschusses des Thüringer Landtags und hat die 
Entwicklung der Arbeit des Bürgerbeauftragten verfolgt 
sowie als fachpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion die 
gesetzlichen Grundlagen für den Bürgerbeauftragten mit 
geprägt. Dr. Herzberg berichtete über seine Erfahrungen 
im Amt. Er machte deutlich, dass für die Nachvollziehba r-
keit und Akzeptanz staatlichen Handels der Dialog zw i-
schen Staat und Bürger außerordentlich wichtig ist, zu 
dem er im Auftrag des Landtags seinen Beitrag leisten 
wolle. 

Am Rande des Sprechtages 
im Eisenacher Rathaus im 
Mai 2014 berieten Oberbü r-
germeisterin Katja Wolf und 
der Bürgerbeauftragte de s-
sen Arbeit und die Proble m-
felder hieraus in der Stadt 
Eisenach. Dr. Kurt Herzberg 
lernte auch die Dezernenten 
und Beigeordneten der 
Stadt mit ihren jeweiligen 
Aufgabenbereichen ke n-
nen, um den Kontakt im 
Rahmen der Anliegenbea r-
beitung zu erleichtern.  

v.l. Andreas Ludwig (Dezernent für Bauwesen und U m-
welt), Oberbürgermeisterin Katja Wolf, Dr. Herzberg, 
Dieter Suck (Ehrenamtlicher Beigeordneter), Dr. 
Dorothea Hegele (Dezernentin für Soziales, Jugend und 
Kultur) und Heike Apel (Ehrenamtliche Beigeordnete) 
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Beim Sprechtag des Bürgerbeauftragten im Kyffhäuse r-
kreis stattete Dr. Kurt Herzberg der Landrätin Antje Hoc h-
wind einen Antrittsbesuch ab. Beide besprachen aktuelle 
Problembereiche, bei denen die Unterstützung des Bü r-
gerbeauftragten in Anspruch genommen wird. 

 
Zum Sprechtag im Landkreis Greiz im Juli 2014 traf der Th ü-
ringer Bürgerbeauftragte die Greizer Landrätin und Präs i-
dentin des Thüringischen Landkreistages, Martina 
Schweinsburg. Dr. Kurt Herzberg stellte die Arbeit des Bü r-
gerbeauftragten vor und berichtete von den Erfahrungen 
seit seinem Amtsantritt. Frau Schweinsburg schilderte ihre r-
seits die Erfahrungen mit dem bestehenden Beschwerd e-
management des Landkreises. Beide betonten, dass die 
Menschen die Äußerungen und Bescheide von Ämtern 
verstehen und nachvollziehen können müssen.  

 

Beim ersten Informationsaustausch zwischen dem neug e-
wählten Präsidenten des Thüringer Landtags, Christian 
Carius, und dem Bürgerbeauftragten Dr. Kurt Herzberg 
hob Carius die Bedeutung des Bürgerbeauftragten für die 
�7�K�•�U�L�Q�J�H�U�L�Q�Q�H�Q�� �X�Q�G�� �7�K�•�U�L�Q�J�H�U�� �K�H�U�Y�R�U���� �Å�'�H�U�� �%�•�U�J�H�U�E�H�D�Xf-
tragte ist ein Vermittler zwischen Bürger und Staat und fe s-
�W�L�J�W�� �G�D�P�L�W�� �X�Q�V�H�U�H�� �'�H�P�R�N�U�D�W�L�H�´���� �H�U�N�O�l�U�W�H�� �G�H�U�� �/�D�Q�G�W�D�J�V�S�Uä-
sident.  

 

Diese und weitere Gespräche sind auch auf der Hom e-
pag e des Bürgerbeauftragten dokumentiert unte r: 
www.buergerbeauftragter-thueringen.de.  
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Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen  
 

Eine intensive Beratung fand mit der Intendantin des Mi t-
teldeutschen Rundfunks (MDR), Frau Professor Karola Wille, 
über Probleme bei der Erhebung des Rundfunkbeitrages 
und die Umstellung von der geräteabhängigen Run d-
funkgebühr auf die wohnungsbezogene Abgabe statt. 
Der Bürgerbeauftragte und der MDR verabredeten eine 
enge Zusammenarbeit, um in Einzelfragen schnell und 
konstruktiv rechtskonforme Lösungen erarbeiten zu kö n-
nen.  

 

Im Rahmen eines Gesprächs mit der Leiterin der Familie n-
kasse Sachsen-Anhalt-Thüringen, Barbara Biesalski, wurde 
ebenfalls eine enge Abstimmung zur Klärung von Einze l-
fragen bzw. -anliegen verabredet.  

 

Mit dem gleichen Gesprächsergebnis fand am 29. Okt o-
ber ein Austausch mit Leitungsvertretern der Deutschen 
Rentenversicherung Mitteldeutschland statt.  

 

Das wechselseitige Kennenlernen und grundsätzliche Fr a-
gen der Zusammenarbeit standen im Mittelpunkt der G e-
spräche mit dem Vorsitzenden und Geschäftsführer der 
LIGA der freien Wohlfahrtspflege in Thüringen sowie mi t 
Vertretern des Thüringer Gemeinde- und Städtebundes 
und des Thü ringischen Landkreistages. 

 

 

 
   

v l. Hans-Otto Schwiefert (LIGA-Geschäftsführer),  
Dr. Kurt Herzberg, Caritasdirektor Bruno Heller (LIGA-
Vorsitzender) 
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Parlamentarisch gewählte Bürgerbeauftragte in Deutsc h-
land 

 

Im Rahmen der nationalen Zusammenarbeit trafen sich 
2014 die parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten 
Deutschlands in Mainz. Das Treffen diente der Vertiefung 
der Zusammenarbeit und dem Informationsaustausch der 
Bürgerbeauftragten. Im Mittelpunkt der Beratungen sta n-
den aktuelle Fragen bezüglich der Sozialgesetzgebung, 
der Fortentwicklung des Petitionsrechtes, Akteneinsicht s-
rechtes und Einzelfragen zum Kindergeld. Grundsätzlich 
bemängelten die Bürgerbeauftragten die Verständlichkeit 
von Verwaltungsschreiben und Bescheiden. Hier gilt es, e i-
ne einfachere Sprache zu realisieren. Die Bürgerbeau f-
tragten verabredeten, dieses Problemfeld in enger A b-
stimmung gemeinsam anzugehen. 

Im Vorfeld trafen sich zahlreiche Gäste im rheinland-
pfälzischen Landtag, um den 40. Geburtstag des ersten 
parlamentarisch gewählten Bürgerbeauftragten in einem 
deutschen Bundesland zu feiern. Der Thüringer Bürgerb e-
auftragte, Dr. Kurt Herzberg, gratulierte seinem Mainzer 
Amtskollegen Dieter Burgard und wünschte ihm und se i-
nem Team den richtigen Blick für die Sorgen der Me n-
schen sowie die Fähigkeit und die Ausdauer, sich den oft 
schwierigen und vielschichtigen Problemen der Bürger a n-
zunehmen.  

 
Im November des Berichtsjahres veröffentlichte 
die Arbeitsgemeinschaft der parlamentarisch 
gewählten Bürgerbeauftragten eine Broschüre, 
in der ihre Arbeit vorgestellt wird. Die Broschüre 
ist im Internet unter www.buergerbeauftragter-
thueringen.de downloadbar. 
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Treffen der Vorsitzenden des PetA des Bundestages sowie 
der Länder und der Bürgerbeauftragten  

 

Im September 2014 trafen sich die Vorsitzenden der Petit i-
onsausschüsse des Bundestages und der Landtage und 
die Bürgerbeauftragten der Länder zu ihrer turnusmäßigen 
Tagung in Bremen.  

Neben der Beratung von verschiedenen Fachthemen 
machten Redebeiträge mehrfach deutlich, dass die Inst i-
tution des Bürgerbeauftragten als eine zeitgemäße Ergä n-
zung des Petitionswesens in Deutschland angesehen wird.  

Reflexion  
 

Unter der Überschrift �Å�5�H�I�O�H�[�L�R�Q�´�� �Z�H�U�G�H�Q�� �D�Q�� �G�L�H�V�H�U�� �6�W�H�O�O�H��
�%�H�L�W�U�l�J�H�� �Y�R�U�J�H�V�W�H�O�O�W���� �G�L�H�� �J�O�H�L�F�K�V�D�P�� �•�E�H�U�� �G�D�V�� �Å�7�D�J�H�V�Je-
�V�F�K�l�I�W�´����der Bearbeitung von Einzelanliegen hinaus, Ent-
wicklungen und Grundsatzfragen reflektieren. Die folge n-
den Beiträge des Tätigkeitsberichts für das Jahr 2014 ste l-
len Fragen des Profils des Bürgerbeauftragten und aktuelle 
Tendenzen bei der Weiterentwicklung dieser Ombud s-
man-Institution des Bürgerbeauftragten in den Vorde r-
grund. 

 

Öffentliche Anhörung zu einem Bürgerbeauftragtengesetz 
im Sächsischen Landtag 

 
Im Juni 2014 führte der Verfassungs-, Rechts- und Europ a-
ausschuss des Sächsischen Landtags eine öffentliche A n-
�K�|�U�X�Q�J�� �]�X���H�L�Q�H�P�� �*�H�V�H�W�]�H�Q�W�Z�X�U�I�� �Å�]�X�U���(�U�U�L�F�K�W�X�Q�J�� �G�H�V���8�Q�Db-
hängigen Landesbüros für Bürgeranliegen des Freistaates 
�6�D�F�K�V�H�Q�´���G�X�U�F�K�����0�L�W���G�H�P���Y�R�U�J�H�V�F�K�O�D�J�H�Q�H�Q���*�H�V�Htz soll der 
Sächsische Bürgerbeauftragte als Präsident eines u na b-
hängigen Landesbüros in Sachsen eingeführt werden. Der 
Gesetzentwurf war von der Fraktion DIE LINKE eingebracht 
und vom Sächsischen Landtag zur weiteren Beratung ei n-
stimmig in den Verfassungsausschuss überwiesen worden. 
Zur Anhörung waren der Thüringer Bürgerbeauftragte Dr. 
Kurt Herzberg sowie die Bürgerbeauftragten aus Rhei n-
land-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern als Sachve r-
ständige eingeladen worden. Ebenso war Thüringens stel l-
vertretende Bürgerbeauftragte, Dr. Anne Debus, aufgrund 
ihrer wissenschaftlichen Befassung mit dem Thema um 
eine Stellungnahme gebeten worden. Dr. Debus und Dr. 
Herzberg referierten aus unterschiedlichen Perspektiven  
-  



 

 
 68  

über die Ziele, Chancen und Möglichkeiten, die sich a n-
gesichts einer immer komplexer werdenden Verwaltungs-
wirklichkeit mit dem vorliegenden Gesetzentwurf für die 
Weiterentwicklung des Petitionsrechts ergeben können. 

Gleichzeitig zeigten beide auf je eigene Weise Schwac h-
punkte und Grenzen des vorliegenden Entwurfs auf. Wä h-
rend Dr. Debus eher rechtssystematisch vorhandene 
Mängel beleuchtete, erklärte Dr. Kurt Herzberg die seiner 
Meinung nach im Entwurf vorfindliche Grundspannung 
aus der historischen Entwicklung der Ombudsman-Idee. 
Darüber hinaus stellten sie den Gesetzentwurf in den Ko n-
text ihrer praktischen Erfahrungen. Die Nachfragen und 
Reaktionen der Ausschuss-Mitglieder machten parte i-
übergreifend deutlich, dass die vorgetragenen Stellun g-
nahmen für die weitere Beratung des Gesetzentwurfs als 
sehr konstruktiv und aufschlussreich angesehen wurden. 

 

Der Bürgerbeauftragte - Möglic hkeiten und Grenzen der 
Ombudseinrichtung  

 
Die hier abgedruckte auszugsweise Vorabveröffentlichung 
des voraussichtlich im April 2015 in den Thüringer Verwa l-
tungsblättern erscheinenden Beitrages von Dr. Kurt Her z-
berg und seiner Stellvertreterin Dr. Anne Debus erfolgt mit 
freundlicher Zustimmung des Richard Boorberg Verlages. 
Wegen der Textkürzungen wurde die Fußnotennummeri e-
rung angepasst. 

I. Idee 

1. Allgemeines 

Die Institution des Bürgerbeauftragten wurzelt im O m-
budsman- �*�H�G�D�Q�N�H�Q���� ���«�� Während die Herkunft des O m-
budsmans in der allgemeinen öffentlichen Diskussion mit 
Schweden in Verbindung gebracht wird, unterscheidet 
Haas1 zwischen zwei skandinavischen Prototypen in 
�6�F�K�Z�H�G�H�Q���X�Q�G���'�l�Q�H�P�D�U�N���������«�� 

Das im Vergleich zum schwedischen Justitieombudsman 
���-�2�����L�Q���G�H�Q���%�H�I�X�J�Q�L�V�V�H�Q���Å�Z�H�L�F�K�H�U�H�´���0�R�G�H�O�O���G�H�V���G�l�Q�L�V�F�K�H�Q��
Folketingets Ombudsmand (FO) konzentriert sich mehr auf 
die Kontrolle der Verwaltung (und nicht des Amtsträgers). 
Im Zentrum stehen dabei weniger die Rechtmäßigkeit als 
mehr die Zweckmäßigkeit und Angemessenheit des Ve r-
�Z�D�O�W�X�Q�J�V�K�D�Q�G�H�O�Q�V���P�L�W���G�H�P�� �=�L�H�O���H�L�Q�H�U���Å�J�X�W�H�Q���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�´�� 
   

                                                           
1 Vgl. Haas, Der Ombudsmann als Institution des Europäischen Verwaltungsrecht s. Zur Neube-
stimmung der Rolle des Ombudsmanns als Organ der Verwaltungskontrolle a uf der Grundlage 
europäischer Ombudsmann- Ei�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q�´�����������������6�����������² 80. 
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Die Empfehlungen des FO können in ihrer Funktion auch 
als eine Art Verwaltungs-Coaching verstanden werden. 
Während der dänische FO vom Ursprung her keine medi a-
tive Funktion hatte, hat sich im Prozess der adaptierenden 
Verbreitung der Ombudsman-Idee das dänische Modell 
auch als Vermittlungs- bzw. Mediationsinstanz weiterei n-
wickelt. Im Horizont dieses Modells und seiner Entwicklung 
sind die Überlegungen zum Aufgabenprofil des Bürgerb e-
auftragten und seiner eventuellen Weiterentwicklung ei n-
zuordnen. 

II. Möglichkeiten und Vorzüge 

���«�� Anfang der 1960er Jahre wurde in der Bundesrepublik 
Deutschland eine grundlegende Reform des bundesstaa t-
lichen Petitionswesens diskutiert und in diesem Zusam-
menhang eine Adaption des aus den nordeuropäische n 
Staaten bekannten Ombuds- �0�R�G�H�O�O�V���H�U�Z�R�J�H�Q�������«�� 

Die entscheidenden und überzeugendsten, für die Einric h-
tung einer Ombudsperson streitenden Argumente wurden 
hierbei jedoch noch nicht in den Blick genommen:  

Diese Argumente gehen von dem Ansatz aus, dass die 
Dimensionen einer Petition (= Bitte und Beschwerde) und 
das herkömmliche Petitionsverfahren mit seinen Abläufen 
und Möglichkeiten das im Verhältnis zwischen Bürger und 
Staat offenbar gewordene Bedürfnis nach der Überwi n-
dung von Kommunikationsbarrieren und zeitgemäßem 
Konfliktmanagement nicht (mehr) zufriedenstellend au f-
fangen können. Der hieraus folgende Handlungsbedarf 
spricht für eine Ombudseinrichtung: 

1. Überwindung von Kommunikationsbarrieren  

Der demokratische Rechts- und Sozialstaat moderner Pr ä-
gung hat sich einerseits um immer größere Einzelfallg e-
rechtigkeit und andererseits um stetig größere Rechtss i-
cherheit und Berechenbarkeit bemüht. Im Ergebnis dieser 
Entwicklung ist er heute von einer großen Vielzahl an 
staatlichen Eingriffsmöglichkeiten, Leistungen, Rechten, 
Pflichten und Kompetenzen gekennzeichnet. Diese Vie l-
zahl und Vielfalt wirkt auf den Bürger, der in der Regel 
nicht über juristische oder verwaltungspraktische Kenntni s-
se verfügt, verwirrend und verunsichernd. Häufig kann er 
rechtliche Zusammenhänge, juristische Hintergründe und 
bei einem Anliegen in Betracht kommende Rechte, Vo r-
gehensweisen und Gestaltungsmöglichkeiten nicht (mehr) 
sicher erkennen und/oder angemessen und sachgerecht 
bewerten. So nimmt er das demokratische Staatswesen 
als hochspezialisiert und für ihn immer undurchschaubar er 
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und damit auch partiell ausgrenzend wahr. 2 

Recht hat aber den Anspruch und den Auftrag, menschl i-
ches Verhalten zu regeln; nur wenn die Gebote des 
Rechts an diejenigen kommuniziert werden, die sie befo l-
gen sollen, kann Recht seine Funktion erfüllen. 3 Denn:  

�Å�:�D�V�� �Q�L�F�K�W�� �]�X�� �Y�H�U�V�W�H�K�H�Q�� �L�V�W���� �N�D�Q�Q�� �Z�H�G�H�U�� �D�X�I�� �9�H�U�V�W�l�Q�G�Q�L�V��
�Q�R�F�K�� �D�X�I�� �%�H�I�R�O�J�X�Q�J�� �K�R�I�I�H�Q���´4 Verständlichkeit von Recht 
ist aber auch die Grundvoraussetzung dafür, dass Bürg e-
�U�L�Q�Q�H�Q�� �X�Q�G�� �%�•�U�J�H�U�� �Y�R�Q�� �L�K�U�H�P�� �Å�J�X�W�H�Q�� �5�H�F�K�W�´�� �*�H�E�U�D�X�F�K��
m�D�F�K�H�Q�� �N�|�Q�Q�H�Q���� �'�H�V�K�D�O�E�� �J�L�O�W���� �Å�'�D�V Demokratiegebot 
�E�H�G�H�X�W�H�W���I�•�U���G�D�V���5�H�F�K�W���H�L�Q���9�H�U�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�N�H�L�W�V�J�H�E�R�W���´5 

Und Recht wird durch staatliches Wirken umgesetzt, kurz: 
durch Verwaltung. Verwaltung gegenüber dem Bürger 
vollzieht sich jedoch durch Kommunikation mit dem Bü r-
ger. Medium dieser schriftlichen und mündlichen Komm u-
nikation ist die Sprache. Sie ist das Mittel des Verstehens 
und der Verständigung. Diese Kommunikation zwischen 
Staat und Bürger leidet jedoch �² trotz der zahlreichen mit t-
lerweile unternommenen Bemühungen um eine bürge r-
freundlichere Verwaltungssprache �² an einem Trias der 
Asymmetrie: Einer Asymmetrie auf den Ebenen des Wi s-
sens, der Macht und der Sprache. 6  Dementsprechende 
Probleme haben die Bürger mit dem Verständnis behör d-
licher Entscheidungen oder amtlicher Schreiben: Nach 
dem Ergebnis einer repräsentativen Umfrage haben 86 % 
(!) der Bevölkerung Schwierigkeiten damit, amtliche 
Schreiben zu verstehen. 7 Bürger und Staat haben also ein 
Kommunikationsproblem. 

Bürger aber haben �² auch dann, wenn sie die Verwa l-
tungsentscheidung oder das Verwaltungshandeln als so l-
ches akzeptieren �² den (zumal verwaltungsethisch unte r-
setzten) Anspruch, den Sinn, das Warum, die Hintergründe 
und Zusammenhänge verstehen zu wollen. Gelingt dies 
nicht, entstehen Unsicherheit und Frustration; beides mün- 
  

                                                           
2 Pietzner, JA 1976, 465 (468), spricht von den �Å�V�R�]�L�D�O�S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q�� �1�H�E�H�Q�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q�� �G�H�V��

modernen Wohlfahrts- �X�Q�G���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�V�W�D�D�W�H�V�´�� 
3 Zypries���� �Å�-�X�U�L�V�W�H�Q�G�H�X�W�V�F�K���� �+�D�Q�G�Z�H�U�N�V�]�H�X�J�� �R�G�H�U�� �+�H�U�U�V�F�K�D�I�W�V�P�L�W�W�H�O�"�´���� �L�Q����Eichhoff-Cyrus/Antos  

(Hrsg.), Verständlichkeit als Bürgerrecht? Die Rechts- und Verwal tungssprache in der öffentl i-
�F�K�H�Q�� �'�L�V�N�X�V�V�L�R�Q���� �%�D�Q�G�� ���� �G�H�U�� �Y�R�P�� �'�X�G�H�Q�Y�H�U�O�D�J�� �K�H�U�D�X�V�J�H�J�H�E�H�Q�H�Q�� �5�H�L�K�H�� �Ä�7�K�H�P�D�� �'�H�X�W�V�F�K�¶����
2008, S. 45 

4 Herzog , Süddeutsche Zeitung, 09.07.1999 
5 Wesel�����Å�6�H�O�E�V�W�Y�H�U�V�W�l�Q�G�O�L�F�K�´�����L�Q����Lerch  (Hrsg.), Die Sprache des Rechts. Studien der interdiszipl i-

nären Arbeitsgruppe Sprache des Rechts der Berlin-Brandenburgisch en Akademie der Wi s-
senschaften. Band 1: Recht verstehen. Verständlichkeit, Missverständlic hkeit und Unverstän d-
lichkeit von Recht. 2004, S. 455 (457) 

6 Hauck/Locher/Lötscher/Nussbaumer/Zangger : Kommunikation zwischen dem Staat und den 
Bürgerinnen und Bürgern �² linguistische Beiträge zu ihrer Optimierung, in: bulletin vals-as la, 
Bulletin suisse de linguistique appliquée, No 83, 2006 

7 Bevölkerungsrepräsentative, vom Institut für Demoskopie Allensbach  im November/Dezember 
���������� �I�•�U�� �G�L�H�� �Ä�*�H�V�H�O�O�V�F�K�D�I�W�� �I�•�U�� �'�H�X�W�V�F�K�H�� �6�S�U�D�F�K�H�·�� �G�X�U�F�K�J�H�I�•�K�U�W�H�� �8�P�I�U�D�J�H���Å�:�L�H�� �G�H�Q�N�H�Q�� �G�L�H��
Deutschen über die Rechts- �X�Q�G���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�V�S�U�D�F�K�H�"�´ 
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det häufig in eine mechanisch-stoische Inanspruchnahme 
von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln oder gar in die 
Abwendung vom demokratisch-rechtsstaatlichen G e-
meinwesen.  

Der demokratische Rechts- und Sozialstaat, der sich i m 
Verhältnis zum Staatsbürger nicht mehr als Obrigkeit, so n-
dern als Partner sieht, muss sich deshalb fragen, was er tun 
kann, um Abhilfe zu schaffen. Er muss erklären, erläutern, 
beraten, Transparenz schaffen, Verständnis erzielen, e r-
folgreiche Kommunikation im Staat-Bürger-Verhältnis g e-
währleisten! Dies kann ein kompetenter Kommunikator wie 
der Bürgerbeauftragte leisten, der mit seiner im persönl i-
chen Dialog erbrachten Dienstleistung der Beratung und 
Erläuterung zur Seite steht. Er fungiert als Scharnier zw i-
schen dem Staat, seinem Recht und den Bürgern. Damit 
hilft und unterstützt er Bürgerinnen und Bürger bei der 
Überwindung von Verständlichkeits- und Akzeptanzbarri e-
ren. Das gilt auch dann, wenn letztlich andere Anlaufste l-
len bzw. Vorgehensweisen (Mieter-, Schuldner- oder 
Suchtberatungsstellen, Sozialstationen, Schlichtungsstellen 
der Landesärztekammern, Mediation, Schiedsverfahren, 
Privatklage, Klage im Zivilrechtsweg usw.), auf die hing e-
wiesen werden kann, für das Anliegen geeigneter e r-
�V�F�K�H�L�Q�H�Q���� �'�L�H�� �Y�R�Q�� �Å�)�D�F�K�F�K�L�Q�H�V�L�V�F�K�´�� �I�U�H�L�H�Q�� �(�U�O�l�X�W�H�U�X�Q�J�H�Q 
des Bürgerbeauftragten fördern die Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit von staatlichen Entscheidungen und 
Entscheidungsprozessen. Nicht selten knüpft sich hieran �² 
und dies belegen die praktischen Erfahrungen �² bei den 
betroffenen Bürgern eine von gewachsenem Verständnis, 
Akzeptanz und häufig auch Einsicht getragene, deutlich 
veränderte, positivere Wahrnehmung staatlichen Wirkens. 
Dies gilt in besonderer Weise angesichts der Tatsache, 
�G�D�V�V�� �G�H�U�� �Å�%�•�U�J�H�U�D�Q�Z�D�O�W�´�� �I�U�H�L�� �L�V�W�� �Y�R�Q�� �M�H�J�O�L�F�K�H�Q�� ���Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�Oi-
chen, politischen oder auch organisationsimmanenten) 
Interessen und daher als objektiver Sachwalter wahrg e-
nommen wird. Gerade auch bei Erklärungen, die das 
staatliche Handeln als beanstandungsfrei kommunizieren 
und nicht dem entsprechen, das sich der Bürger erhofft 
ha tte, trägt das Wissen um die Unabhängigkeit dazu bei, 
Verständnis sowie intellektuelle (und bestenfalls sogar 
auch emotionale) Zustimmung zu evozieren.  

2. Zeitgemäßes Konfliktmanagement 

Das Petitionsrecht garantiert dem Bürger einen ungehi n-
derten, unmittelbaren und thematisch unbegrenzten Z u-
gang zu staatlichen Stellen mit dem Ziel, staatliches Ha n-
deln zu veranlassen oder in bestimmte Richtungen zu len- 
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ken. 8 Dementsprechend läuft das Petitionsverfahren in der 
Praxis ab: Bitten werden auf ihre Realisierbarkeit, B e-
schwerden auf ihre Berechtigung (und ggf. bestehende 
Abhilfemöglichkeit) hin geprüft. Aber eben auch nur d a-
raufhin! Das ist dem Petitum eigen und liegt gleichsam in 
der Natur der Sache. Auf diese Weise ist die Perspektive 
auf den Sachverhalt und die Lösungsoptionen jedoch von 
Beginn an verengt.  

�'�H�Q�Q�� �G�L�H�� �3�U�D�[�L�V�� �O�H�K�U�W���� �G�D�V�V�� �G�D�V�� �3�H�W�L�W�X�P�� �Ä�Q�X�U�¶�� �G�D�V�� �L�V�W���� �Z�D�V��
der Bürger als Lösung des von ihm vorgetragenen Sac h-
�Y�H�U�K�D�O�W�H�V�� �D�Q�V�L�H�K�W���� �'�H�P�H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�� �L�V�W�� �D�X�F�K�� �Ä�Q�X�U�¶�� �G�L�H�V��
Prüfungsgegenstand im Petitionsverfahren (z.B. der 
Wunsch nach Erhalt einer Baugenehmigung an einem b e-
stimmten Standort). Dieses Petitum wird dann mit den ei n-
schlägigen rechtlichen Vorgaben abgeglichen. Und zwar 
in einem schriftlichen Verfahren, in dem die Kommunikat i-
on nicht mit den Sachbeteiligten vor Ort, sondern in der 
Ausschusssitzung über sie stattfindet. Am Ende steht dann 
in aller Regel ein 1:0- oder 0:1- �(�U�J�H�E�Q�L�V�����V�R�J�����Å�1�X�O�O�V�X�P�P�Hn-
�V�S�L�H�O�´������Der Petition wird abgeholfen - oder nicht. 

Sehr häufig aber ist der einer Petition zu Grunde liegende 
Sachverhalt viel komplexer und vielschichtiger. Dies in 
dem Sinne, dass sich hinter einer Petition nicht selten eine 
mehrdimensionale Situation/Problematik und/oder noch 
ganz andere, eine sinnvolle Lösung behindernde weitere 
Aspekte verbergen wie beispielsweise Informationsdefizite 
auf Seiten des Bürgers oder Missverständni s-
se/Kommunikationsdefizite und bereits über lange Zeit ve r-
festigte Konfliktlagen zwischen Bürger und Behörde.  

Hier ist es sinnvoll und im Interesse aller Beteiligten, zu m o-
derieren und zu vermitteln - mit dem Ziel einer gemeinsam 
entwickelten, einvernehmlichen, befriedigenden und 
auch nachhaltig befriedenden Win-win-Lösung für beide 
Seiten. Dies kann in der Regel im persönlichen kommun i-
kativen Kontakt besser gelingen: Die Angelegenheit wird 
vor Ort mit den unmittelbaren Sachbeteiligten bespr o-
chen. Dabei können sowohl der Bürger als auch die j e-
weils beteiligte staatliche Verwaltungseinheit spezifische 
Detailkenntnisse, praktische Kompetenz und Erfahrungen 
einbringen. So fühlen sich die Beteiligten eingebunden, 
wahr- und ernstgenommen und damit auch verantwor t-
lich für die Konsensfindung. Diese Vorgehensweise, die auf 
einen sowohl rechtskonformen als auch angemessenen, 
die Belange aller Beteiligten berücksichtigenden Intere s-
senausgleich ausgerichtet ist, ermöglicht die flexible, züg i-
ge Erarbeitung einer Lösung. Um im Beispiel der ange- 
  

                                                           
8 Burmeister , in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Band II, 2. A., 1998, § 32, RN 4. 
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strebten Baugenehmigung zu bleiben: Vor Ort kann dem 
Bürger verständlich gemacht werden, warum sein Ba u-
vorhaben nicht oder nicht an dem von ihm gewählten 
Standort zugelassen werden kann. Es kann aber auch an 
Ort und Stelle geklärt werden, ob das Bauvorhaben ggf. 
an einem anderen als dem ursprünglich angedachten 
Platz auf dem Grundstück realisiert werden könnte, ob die 
Kommune evtl. die Absicht hat, das Gebiet zu überplanen 
oder ob ggf. noch ganz andere, den Belangen des Bü r-
gers ebenfalls entgegenkommende, aber noch nicht g e-
sehene Möglichkeiten denkbar wären. Dieses informal-
kooperative Vorgehen vergrößert die Anzahl der Ein i-
gungsoptionen und stärkt so das Vertrauen der Bürger in 
eine bürgerfreundliche Verwaltung, insbesondere, wenn 
es um Ermessens- und Zweckmäßigkeitsfragen staatlichen 
Handelns geht. Vor allem aber verwirklicht es ein weniger 
�N�R�Q�I�U�R�Q�W�D�W�L�Y�H�V���0�L�W�H�L�Q�D�Q�G�H�U���Y�R�Q���6�W�D�D�W���X�Q�G���%�•�U�J�H�U���Å�L�P���6�L�Q�Q�H��
�G�H�U���6�D�F�K�H�´���X�Q�G���G�L�H�V���D�X�I���$�X�J�H�Q�K�|�K�H�����'�D�P�L�W���Z�H�L�V�W���H�V���H�L�Q�H�Q��
engen inhaltlichen und methodischen Bezug zur Mediat i-
on auf 9, deren außerordentlicher und vielseitiger, insb e-
sondere ressourcenschonender Mehrwert bei der Klärung 
öffentlich-rechtlicher Streitigkeiten mittlerweile unbestritten 
ist. Zu Recht stellt Ofried Jarren  �I�H�V�W���� �Å�2�P�E�X�G�V�V�W�H�O�O�H�Q��
kommt eine intermediäre Funktion zu, weil sie zwischen 
antragstellenden Bürgerinnen und Bürgern und der Ve r-
waltung vermitteln. Vorrangiges Ziel der Vermittlung ist es, 
einem berechtigten Bürgeranliegen zur Anerkennung zu 
�Y�H�U�K�H�O�I�H�Q���´10 

Diesen beiden o.g. Aspekten und den sich daraus erg e-
benden komplexen Anforderungen kann  jedoch weder 
ein Ausschuss, der als Kollegialorgan und Gremium des 
Parlaments an bestimmte Arbeits- und Bearbeitungsmodi 
gebunden ist, noch das herkömmliche Petitionsverfahren 
gerecht werden. 

Dieses ist - ausgehend von den o.g. Prämissen - nicht mehr 
leistungsfähig und flexibel genug. Es sollte daher um ein 
Dienstleistungsangebot des Staates, das auf Kommunik a-
tion und Konfliktmanagement im Staat-Bürger-Verhältnis 
ausgerichtet ist, erweitert werden.  

Über das hierfür nötige Leistungsspektrum verfügt der Bü r-
gerbeauftragte als Ombudsperson �² �H�U�� �L�V�W�� �Å�0�R�G�H�U�D�W�R�U����
Dolmetscher und Lotse an der Schnittstelle von Bürger und  
 

                                                           
�����'�H�U���I�U�D�Q�]�|�V�L�V�F�K�H���2�P�E�X�G�V�P�D�Q���I�•�K�U�W���G�L�H���%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���Å�0�p�G�L�D�W�H�X�U�´�� 
10 Jarren , Ombudsarbeit als intermediäre Tätigkeit, in: Beauftragte in 
Beschwerdesachen und Ombudsfrau der Stadt Zürich Kaufmann  (Hrsg.), 
Ombudsarbeit mit Zukunft. Ausrichtung und Ansprüche, Zürich 2011, S. 41 
ff. (50). 
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Staat" 11 und gibt dem Petitionswesen ein Gesicht! 

3. Personalisierung 

Genau dies, nämlich die Personalisierung der Funktion und 
die Tatsache, dass der Ombudsman eben kein Gremium 
�L�V�W�����V�R�Q�G�H�U�Q���V�L�F�K���D�O�V���(�L�Q�]�H�O�S�H�U�V�R�Q���Å�Y�L�V���j���Y�L�V�´���G�H�U���6�R�U�J�H�Q���X�Q�G 
Nöte der Bürgerinnen und Bürger annimmt, macht den 
Reiz und besonderen Vorzug der Institution aus. 12 Dieser 
�V�R�]�L�D�O�S�V�\�F�K�R�O�R�J�L�V�F�K�H�� �)�D�N�W�R�U���� �M�H�Q�H�� �Å�'�X�U�F�K�E�U�H�F�K�X�Q�J�� �G�Hr 
A�Q�R�Q�\�P�L�W�l�W�´13 zwischen Bürger und Ombudsperson, wird 
in der Literatur immer wieder als wichtigstes Argument für 
die Schaffung einer solchen Einrichtung hervorgehoben 14 
und in einer Umfrage 15 betonten nahezu alle Ombudspe r-
sonen diese Form personalisierter Verwaltungskontrolle als 
wichtigstes Merkmal ihres Amtes.  

Die Kritik von Kruse, nach der eine zu starke Personalisi e-
rung staatlichen Handelns vermieden werden und Träger 
öffentlicher Gewalt grundsätzlich nicht personalisiert sein 
sollten 16, mag angesichts der Breite ihres Untersuchung s-
ansatzes treffen. Im Blick auf die Funktion des parlament a-
risch gewählten Bürgerbeauftragten trifft sie aber nicht, 
weil dieser gerade nicht der Exekutive zuzuordnen ist, so n-
dern als von der Legislative Beauftragter der parlament ar i-
schen Kontrolle der Exekutive dient. 17  

  

                                                           
11Debus , Der Bürgerbeauftragte �² Moderator, Dolmetscher und Lotse an der Schnittstelle zw i-

schen Bürger und Staat, ThürVwBl. 2009, S. 77 ff.  
12 Zwischenbericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zu Fragen der Verfa s-
sungsreform, BT-Drs. VI/3829, S. 33;  
13 Vgl. Kempf/Mille , Rolle und Funktion des Ombudsmannes �²  
Zur personalisierten parlamentarischen Verwaltungskontrolle in 48 St aaten, Zeitschrift für Parl a-

mentsfragen (ZParl) 23 (1992), 29 (38) 
14 Siehe z.B. Linck, Ein Plädoyer für starke Bürgerbeauftragte. Thüringer Erfahrungen nutzen,  

Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl) 2011, 891 (897); Mehde , Rechtliche und rechtspolit i-
sche Potentiale von Petitionsrecht und Ombudsmanneinrichtungen, Zeit schrift für Gesetzg e-
bung (ZG) 2001, 145 (156); Haas, Der Ombudsmann als Institution des Europäischen Verwa l-
tungsrechts, 2012, S. 669; Kempf , Der Bürgerbeauftragte �² personalisierte parlamentarische 
Verwaltungskontrolle im deutschsprachigen Raum; in: Goll/Leuerer/ Mayer/Merz  (Hrsg.), Staat 
und Politik, Beiträge aus Politischer Wissenschaft und Politische r Bildung, FS f. Weinacht , 2003, 
S. 204 (207); Kempf/Mille  (Fn. 13), 29 (38); Uppendahl , Menschen im Verwaltungsstaat �² Ein 
Ombudsman-System für die Bundesrepublik Deutschland?, in: Ma i-
er/Matz/Sontheimer/Weinacht  (Hrsg.), Politik, Philosophie, Praxis �² FS f. Hennis, 1988, S. 437 
(447) 

15 Kempf/Mille : The Role and Function of the Ombudsman: Personalised Parliam entary Control 
in Forty-Eight Different States, in: International Ombudsman Institu te (Hrsg.): The International 
Ombudsman Anthology. Selected Writings form the IOI, edited by Reif, 1999, S. 195-226. 

16 Kruse, Der öffentlich-rechtliche Beauftragte. Ein Beitrag zur Systematisie rung der deutschen 
Variante des Ombudsmannes, 2007, S. 160 

17 Vgl. Haas (Fn. 2), S. 80 - 84. Die von Schmitt Glaeser/Mackeprang  in: Die Verwaltung, Band 24 
(1991), S. 15 (30), geäußerte und  von Kruse (Fn. 16), S. 261, geteilte Fundamentalkritik an der 
Rolle der Bürgerbeauftragten, nach der doch jede �9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J�V�E�H�K�|�U�G�H�� �S�H�U�� �V�H�� �H�L�Q�H�Q�� �Ä�%�•�U-
ger �D�X�I�W�U�D�J�¶�� �K�D�E�H����jedes �5�H�I�H�U�D�W�� �Ä�%�•�U�J�H�U�U�H�I�H�U�D�W�¶�� �X�Q�G��jeder �%�H�D�P�W�H�� �Ä�%�•�U�J�H�U�E�H�D�X�I�W�U�D�J�W�H�U�¶�� �V�H�L����
weil doch letztlich der Bürger Auftraggeber der Verwaltung sei, ersc heint angesichts der l e-
benspraktischen Erfahrungen der Menschen mit Verwaltung geradezu weltfr emd. Wenn di e-
ser Kritikansatz zutreffen würde, wäre in der Konsequenz jede F orm der Verwaltungskontrolle 
überflüssig, so dass sich Kruse vorhalten lassen muss, den Unterschied zwischen Exekutive und 
deren parlamentarischer Kontrolle nicht ausreichend zu reflek tieren.  
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Zudem ist gerade die Personalisierung der Erfolgsfaktor der 
inzwischen weltweiten Verbreitung der Ombudsman-Idee! 
Denn Bürgerinnen und Bürger befinden sich nicht selten in 
einer Vertrauenskrise gegenüber den von ihnen als unpe r-
sönlich erlebten Institutionen und Ämtern, gegenüber ei-
ner Service-Telefonitis, die den Menschen zwar einheitliche 
Nummern, aber ständig wechselnde Ansprechpartner mit 
nicht selten sehr unterschiedlicher Auskunftskompetenz 
beschert. Gerade diese Vertrauenskrise kann der Bürger-
beauftragte mit der Unmittelbarkeit der persönlichen B e-
gegnung überwinden helfen.  

Natürlich geschieht diese Begegnung ungezählt zwischen 
den Bürgerinnen und Bürgern und ihren Volksvertretern, 
�G�L�H�� �G�D�Q�Q�� �D�X�F�K�� �Å�=�Z�L�V�F�K�H�Q�W�|�Q�H�´�� �X���Y���P���� �L�Q�� �G�L�H�� �%�H�D�U�E�H�L�W�X�Q�J��
z.B. im Rahmen eines Verfahrens im Petitionsausschuss 
einbringen können. Der entscheidende Mehrwert im Wi r-
�N�H�Q�� �G�H�V�� �Å�%�•�U�J�H�U�D�Q�Z�D�O�W�V�´�� �O�L�H�J�W allerdings in der Spezialisi e-
rung und Professionalisierung des Bürgerbeauftragten. 18  

Er hat Zeit und Ressourcen, sich �² im kontinuierlichen Ko n-
takt mit den Betroffenen �² professionell und nachhaltig um 
die an ihn herangetragenen Bürgeranliegen zu kümmern. 

Ohne die Wirkung und Bedeutung des Petitionsverfahrens 
zu schmälern, kann man somit feststellen, dass der oben 
beschriebene Modus der Anliegenbearbeitung mit all 
seinen Vorzügen sich auch nur in dieser personalisiert-
individualisierten Form realisieren lässt! 

4. Verfahrenszeiten 

Bereits 2010 hat der ehemalige Direktor beim Thüringer 
Landtag, Linck ���� �Å�(�L�Q�� �3�O�l�G�R�\�H�U�� �I�•�U�� �V�W�D�U�N�H�� �%�•�U�J�H�U�E�H�D�X�I�W�U�Dg-
�W�H�´�� �Y�H�U�|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�W19, einen Effizienzvergleich mit dem Petit i-
onsausschuss unternommen und die kürzere Erledigung s-
dauer bei der Anliegenbearbeitung durch den Bürgerb e-
auftragten als einen wesentlichen Vorzug von dessen A r-
beit erörtert. 20 Faktisch sind es die direkteren und unmitte l-
bareren Verfahrenswege des Bürgerbeauftragten, die in 
der Konsequenz zu kürzeren Verfahrenszeiten führen: Der 
Bürgerbeauftragte kann direkt auf die beteiligten Behö r-
den und Ämter zugehen und somit deutlich schneller 
Sachverhalte aufklären, Missverständnisse entschlüsseln 
und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger unmittel- 
  

                                                           
18 Vgl. Guckelberger,  Argumente für und gegen einen parlamentar i-
schen Ombudsmann aus heutiger Sicht, DÖV 2013, 613 (617) m. Nw.  
19 Vgl. Linck (Fn. 14), S. 891 - 903. 
20 Linck (Fn. 14), S. 894 - 898.  
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bar er kommunizieren. Umwege über Oberste Landesb e-
hörden und damit verbundene Kommunikationsbeei n-
trächtigungen (z.B. in Form von Rechtfertigungs- und B e-
harrungsmechanismen gegenüber der vorgesetzten B e-
hörde) können fallbezogen vermieden oder zumindest 
gemindert werden. Die Unmittelbarkeit der Kommunikat i-
�R�Q�� �K�L�O�I�W�� �D�X�F�K�� �Å�=�Z�L�V�F�K�H�Q�W�|�Q�H�´�� �Z�D�K�U�]�X�Q�H�K�P�H�Q���� �G�L�H�� �E�H�L�� �G�H�U��
Suche einer einvernehmlichen Lösung oft sehr hilfreich sein 
und im Ergebnis das Verfahren abkürzen können. 

Im Vergleich zum Petitionsausschuss ist die Anliegenbear-
beitung beim Bürgerbeauftragten auch nicht an die Sitz-
ungsrhythmen und an die �² erst in Sitzungen möglichen �² 
Entscheidungen der Abgeordneten gebunden, was 
zwangsläufig die Bearbeitung verkürzen hilft. 

Seit 2014 werden beim Thüringer Bürgerbeauftragten die 
Verfahrenszeiten detailliert statistisch ausgewertet: Von 
den rd. 650 abgeschlossenen Anliegen wurden 31 % der 
Anliegen innerhalb von 10 Tagen erledigt, weitere 24 % 
konnten zwischen 10 und 30 Tagen abgeschlossen we r-
den. Damit wurden beim Bürgerbeauftragten über die 
Hälfte der Anliegen innerhalb eines Monats abschließend 
bearbeitet. 31 % der Vorgänge wurden zwischen 30 und 
90 Tagen abgeschlossen. Lediglich 14 % der Anliegen 
brauchen in der Bearbeitung länger als 3 Monate, wobei 
klar und deutlich zu sagen ist, dass die Kürze der Bearbe i-
tungszeit eines Anliegens keineswegs eindimensional mit 
dessen Schwierigkeit und Komplexität korreliert. Die mögl i-
�F�K�H���'�H�X�W�X�Q�J���Å�M�H���N�•�U�]�H�U���G�L�H���%�H�D�U�E�H�L�W�X�Q�J�V�]�H�L�W�����G�H�V�W�R���O�H�L�F�K�W�H�U��
�G�H�U�� �)�D�O�O�´�� �L�V�W�� �V�F�K�O�L�F�K�W�Z�H�J�� �I�D�O�V�F�K���� �'�L�H�� �Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J�H�� �Å�5�H�D�N�Wi-
�R�Q�V�]�H�L�W�´�� �G�H�U�� �D�Q�� �H�L�Q�H�P�� �9�R�U�J�D�Q�J�� �E�H�W�H�L�O�L�J�W�H�Q�� �6�W�H�O�O�H�Q�� �L�V�W�� �K�Ln-
sichtlich der Bearbeitungszeit beim Bürgerbeauftragten 
deutlich wirksamer. 

Neben dem, was der Bürgerbeauftragte für die Bürger 
konkret erreichen kann, ist es mithin insbesondere auch 
die Kürze der Verfahrenszeiten, was wesentlich zur Bürge r-
�I�U�H�X�Q�G�O�L�F�K�N�H�L�W���� �%�•�U�J�H�U�Q�l�K�H�� �X�Q�G�� �$�N�]�H�S�W�D�Q�]�� �G�L�H�V�H�V�� �Å�'�L�H�Q�Vt-
leis�W�X�Q�J�V�D�Q�J�H�E�R�W�H�V�´���G�H�V���3�D�U�O�D�P�H�Q�W�V���E�H�L�W�U�l�J�W�� 

III. Grenzen  

Selbstverständlich unterliegen die Bürgerbeauftragten in 
ihrem Handeln auch Grenzen. Sie sind rechtlicher wie ta t-
�V�l�F�K�O�L�F�K�H�U���1�D�W�X�U�������«�� 

IV. Gestaltungsmöglichkeiten und neue Tendenzen 

���«�� 
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V. Fazit  

Die Einrichtung des parlamentarisch gewählten Bürgerb e-
auftragten hat sich in Deutschland auf Länderebene bi s-
her in vier Bundesländern durchgesetzt. Diese Institution 
hat ihre Wurzeln in der Ombudsman-Idee, welche sich 
zunächst in Schweden und dann in Dänemark in zwei u n-
terschiedlichen Profilierungen entwickelt hat. In der zwe i-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts fand schließlich das Modell 
des dänischen Folketingets Ombudsmand nahezu in der 
gesamten westlichen Welt in den unterschiedlichsten Ko n-
texten Nachahmung. Die Bürgerbeauftragten ergänzen 
das Petitionswesen, das auf eine lange Tradition zurückbl i-
cken kann und im Grundgesetz sowie in allen Landesve r-
fassungen verankert ist.  

Diese Ergänzung ist nicht nur sinnvoll, sondern im Hinblick 
auf die Verwaltungs- und Petitionswirklichkeit des 21. Jahr-
hunderts wünschenswert, ja sogar geboten. Angesichts 
von vielfach zunehmender verfahrensrechtlicher Kompl e-
xität bei Verwaltungsentscheidungen, steigenden Fallza h-
len, mit denen meist stark schematisierte Arbeitsroutinen 
einhergehen, sowie im Blick auf den berechtigten A n-
spruch von Bürgerinnen und Bürgern, das sie betreffende 
staatliche Handeln nachvollziehen zu wollen, kann die 
personalisierte Instanz des Bürgerbeauftragten Kommun i-
kationsbarrieren überwinden helfen und �² zum Beispiel mit 
den Methoden der Mediation �² zu einem zeitgemäßen 
Beschwerde- und Konfliktmanagement beitragen. Der 
Personalisierung kommt in diesem Kommunikationsprozess 
eine große Bedeutung zu. Die Arbeit des Bürgerbeauftra g-
ten trägt auch dazu bei, dass Konflikte nicht regel- und 
reflexhaft vor den Verwaltungs- oder Sozialgerichten au s-
getragen werden. Dies geschieht, ohne die Bedeutung 
der 3. Staatsgewalt einzuschränken. Darüber hinaus ist es 
die Erfahrung, dass die Möglichkeit des Bürgerbeauftra g-
ten, unmittelbar und direkt mit den beteiligten Verwaltu n-
gen in Kontakt zu treten, die Bearbeitungsdauer von Bü r-
geranliegen deutlich verkürzen hilft.  

Natürlich bewegen sich die Arbeit des Bürgerbeauftra g-
ten und seine Lösungssuche auf dem Boden von gelte n-
�G�H�P�� �5�H�F�K�W�� �X�Q�G�� �*�H�V�H�W�]���� �6�R�� �Z�H�U�G�H�Q�� �]�X�P�� �%�H�L�V�S�L�H�O�� �G�L�H�� �Å�=u-
�V�W�l�Q�G�L�J�N�H�L�W�� �G�H�U�� �=�X�V�W�l�Q�G�L�J�H�Q�´�� �X�Q�G�� �G�H�U�H�Q�� �(�Q�W�V�F�K�H�L�G�X�Q�Js-
kompetenz durch die Einbeziehung des Bürgerbeauftra g-
ten nicht aufgehoben. Ebenso hat es sich bewährt, dass 
die Bürgerbeauftragten in gerichtlich oder staatsanwal t-
schaftlich anhängigen Verfahren sowie in zivilrechtlichen 
Angelegenheiten an der Befassung gehindert sind. 
�6�F�K�O�L�H�‰�O�L�F�K���V�W�H�O�O�W���Q�L�F�K�W���]�X�O�H�W�]�W���G�L�H���*�U�|�‰�H���G�H�V���Å�(�L�Q�]�X�J�V�J�H�E�Le-
�W�H�V�´���G�H�V���%�•�U�J�H�U�E�H�D�X�I�W�U�D�J�W�H�Q���H�L�Q�H���V�D�F�K�O�L�F�K�H���*�U�H�Q�]�H���V�H�L�Q�H�U 
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Arbeit dar, weil die Dimension der Personalisierung nicht 
grenzenlos realisierbar ist. 

Die Ombudseinrichtungen der parlamentarisch gewäh l-
ten Bürgerbeauftragten ergänzen trotz ihrer in den Bu n-
desländern differenzierten Ausprägungen das Petitionsw e-
sen des Parlaments auf innovative Weise und tragen so zur 
Verbesserung der Bürger-Staat-Kommunikation bei. Sie 
helfen den betroffenen/ratsuchenden Menschen, kontro l-
lieren damit immer auch das exekutive Handeln, schützen 
Behörden vor ungerechtfertigten und überzogenen Erwa r-
tungen der Bürgerinnen und Bürger und leisten in der Kon-
sequenz ihrer Arbeit auch einen wichtigen Beitrag zur 
Qu alitätsentwicklung von Verwaltung. Nicht zuletzt we r-
den mit jedem außergerichtlich gelösten Problem immer 
auch Verfahrenskosten bei allen Beteiligten gespart. Die 
Bürgerbeauftragten haben durchaus auch Potentiale für 
zukünftige Gestaltungsformen. Schon jetzt werden die 
Sachthemen Soziales, Antidiskriminierung, Behinderung 
oder auch polizeiliches Handeln mit der Hilfe von Bürge r-
beauftragten parlamentarisch kontrolliert. Diese Ombud s-
einrichtung ist sicher auch geeignet, Themen der direkten 
Demokratie oder des Bürokratieabbaus im Sinne einer aus 
Betroffenensicht guten Verwaltung zu bearbeiten. Für die 
künftige Entwicklung dürfte entscheidend sein, inwieweit 
die politischen Entscheidungsträger die Möglichkeiten und 
Grenzen dieser Ombudseinrichtung erkennen und im Si n-
ne einer den Bürgern zugewandten parlamentarischen 
Kontrolle auszubauen bereit sind. 
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      v.l. Landtagspräsidentin a.D. Birgit Diezel und  
      Dr. Kurt Herzberg  

 

 

 

Pressearbeit 
 

Das Büro des Bürgerbeauftragten informierte die Medien 
fortlaufend über die Termine für die Sprechtage. Insb e-
�V�R�Q�G�H�U�H�� �G�L�H�� �Å�$�X�‰�H�Q�V�S�U�H�F�K�W�D�J�H�´�� �Z�X�U�G�H�Q�� �P�L�W�W�H�O�V�� �3�U�H�V�Ve-
meldung, bei den jeweiligen Regional- und Lokalmedien 
sowie über die Veröffentlichungen der Verwaltungen vor 
Ort angekündigt.  

Themen- und anlassbezogen veröffentlichte der Bürge r-
beauftragte im Berichtszeitraum weitere Pressemeldungen 
�X�Q�G�� �L�Q�I�R�U�P�L�H�U�W�H�� �L�Q�� �L�Q�V�J�H�V�D�P�W�� �V�L�H�E�H�Q�� �$�X�V�J�D�E�H�Q�� �G�H�V�� �Å�7�Kü-
�U�L�Q�J�H�U���/�D�Q�G�W�D�J�V�N�X�U�L�H�U�´���•�E�H�U���V�H�L�Q�H���$�U�E�H�L�W���� 

Im Rahmen einer Pressekonf e-
renz stellte der Bürgerbeau f-
tragte am 18. März 2014 den 
Tätigkeitsbericht für das Jahr 
2013 den Vertretern der Medien 
vor.  

Im März führte der Landesr e-
dakteur der Thüringischen La n-
deszeitung, Elmar Otto, ein I n-
terview mit dem Bürgerbeau f-
tragten über dessen Ziele und 
Kompetenzen. Unter dem Titel 
�ÅIch bin ein Lotse, der Menschen hilft" ist dieses Interview 
nachzulesen unter www.tlz.de.  

Am 27. August setzte der MDR Thüringen einen Theme n-
schwerpunkt, indem er in verschiedenen Medien über die 
Arbeit des Thüringer Bürgerbeauftragten berichtete. In 
diesem Zusammenhang war der Bürgerbeauftragte am 
Vormittag als Studiogast bei MDR Thüringen Das Radio 
und berichtete live über seine Arbeit. Parallel dazu kon n-
ten sich Hörerinnen und Hörer über das Servicetelefon des 
MDR an den Bürgerbeauftragten wenden und ihre Anli e-
gen vortragen. Am Abend wurde im MDR Fernsehen in 
der Nachrichtensendung ThüringenJournal über die Arbeit 
des Bürgerbeauftragten berichtet und Dr. Kurt Herzberg 
wurde interviewt. Im Anschluss daran beantwortete der 
Bürgerbeauftragte Fragen von Bürgern im Online-Chat 
des MDR. 

Öffentlichkeitsarbeit 



 

 
 80  

Nach seiner Wahl zum Bürgerbeauftragten im Jahr 2013 
zog Dr. Kurt Herzberg im November eine Bilanz seines er s-
ten Jahres im Amt und gab dem lokalen Radiosender 
�Å�5�D�G�L�R���/�R�W�W�H�´���D�X�V���G�L�H�V�H�P���$�Q�O�D�V�V���H�L�Q���,�Q�W�H�U�Y�L�H�Z���� 

Homepage 
 

Der Thüringer Bürgerbeauftragte ist zu erreichen unter: 
www.buergerbeauftragter-thueringen.de . Das Internet-
angebot des Thüringer Bürgerbeauftragten ist im Verlauf 
des Jahres neu strukturiert worden, im vierten Quartal 2014 

online gegangen und wird inhaltlich 
ständig ausgebaut. Ziel ist es, die Arbeit 
transparent zu machen, Möglichkeiten 
und Grenzen der Arbeit darzustellen, 
mittels ausgewählter Einzelfälle die th e-
matische Breite der Bürgeranliegen au f-
�]�X�]�H�L�J�H�Q�� �V�R�Z�L�H�� �G�L�H�� �Å�6�F�K�Z�H�O�O�H�´�� �]�X�U�� �.�Rn-
taktaufnahme mit dem Bürgerbeau f-
tragten abzusenken. 

Kürzere, verständlichere Texte, neue Bild-
er sowie eine vereinfachte Navigation 
sollen die Homepage benutzerfreun d-
lich und für die Besucher interessant 
machen.  

Allgemeine Informationen zur Arbeitsweise des Bürgerb e-
auftragten, zu rechtlichen Grundlagen und die Berichte r-
stattung über aktuelle Ereignisse den Bürgerbeauftragten 
betreffend sind die wesentlichen Informationsbestandteile 
des Internetangebotes.  

Die Homepage ist aber vorwiegend ein Serviceangebot 
für die Bürger. Erneuert wurde das Angebot eines Online-
Formulars, um Anliegen direkt beim Bürgerbeauftragten 
einreichen zu können. Somit können von Beginn an alle zur 
weiteren Bearbeitung notwendigen Informationen online 
übermittelt werden. Unter mehreren Navigationspunkten 
finden die Benutzer alle Kontaktdaten des Bürgerbeau f-
tragten.  

Unter der Rubrik Aktuelles  werden zudem die Termine der 
Bürgersprechtage am Dienstsitz in Erfurt sowie die Sprec h-
tage in den Landkreisen und kreisfreien Städten übersich t-
lich aufgelistet. 

Neu ist die Rubrik Bürgeranliegen der Woche . In dieser 
wird regelmäßig ein abgeschlossenes Bürgeranliegen ve r-
öffentlicht. Weitere interessante Einzelfälle werden auf der 
Homepage unter der Rubrik Fallbeispiele  vorgestellt. Das  
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v.l. Dr. Anne Debus, stellv. Bürger-
beauftragte, und Dr. Kurt Herzberg im G e-
spräch mit einem Bürger auf der Thüringen-
Ausstellung im März 2014 

macht zum einen die Arbeitsweise und die Problemlösu n-
gen des Bürgerbeauftragten transparent und zum a nd e-
ren ermutigt es Bürger, ihre Probleme, Wünsche und A n-
liegen an den Bürgerbeauftragten heranzutragen.  

Als weiteren Service für die Bürger gibt es auf der Hom e-
page einen Fragen-Antworten-Katalog . In diesem werden 
die am häufigsten gestellten Fragen mit den jeweiligen 
Antworten veröffentlicht.  

Die frühere Domain www.bueb.thueringen.de wird seit Ja-
nuar 2015 umgeleitet auf die neue Domain 
www.buergerbeauftragter-thueringen.de. Die Umstellung 
war aufgrund von technischen Vorgaben des Landesr e-
chenzentrums notwendig. Aufgrund dieser Vorgaben ist es 
erforderlich, die Homepage im Verlauf des Jahre s 2015 
auf eine neue Version des bestehenden Content-
Managementsystem umzustellen.  

Veranstaltungen 
 

Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit hat sich der Bü r-
gerbeauftragte insbesondere an zwei Veranstaltungen 
beteiligt. Im März des Berichtsja h-
res nahm er an der Thüringen-
Ausstellung in der Messe Erfurt 
teil. An dem Gemeinschaft s-
stand des Thüringer Landtags 
und der Fraktionen informierte 
der Bürgerbeauftragte über 
seine Arbeit und setzte mit e i-
nem öffentlichen Interview zum 
�7�K�H�P�D�� �Å�:�H�P�� �J�H�K�|�U�W�� �G�D�V��
�6�F�K�O�D�J�O�R�F�K�� �Y�R�U�� �P�H�L�Q�H�P�� �+�D�X�V�"�´��
einen inhaltlichen Akzent. Fr a-
gen rund um die Verkehrssich e-
rungspflicht und um die Reg e-
lungen zum Winterdienst sta n-
den im Mittelpunkt.  

Im zeitlichen Umfeld des o.g. Interviews hatten die Bes u-
cher die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit dem Bü r-
gerbeauftragten bzw. mit Mitarbeiterinnen des Teams. 

Eine ebenso wichtige Veranstaltung für den Bürgerbeau f-
�W�U�D�J�W�H�Q�� �L�V�W�� �G�H�U�� �D�O�O�M�l�K�U�O�L�F�K�� �V�W�D�W�W�I�L�Q�G�H�Q�G�H�� �Å�7�D�J�� �G�H�V�� �R�I�I�H�Q�H�Q��
�/�D�Q�G�W�D�J�V�´���� �9�L�H�O�H�� �%�•�U�J�H�U�L�Q�Q�H�Q�� �X�Q�G�� �%�•�U�J�H�U�� �Q�X�W�]�W�H�Q�� �D�X�F�K 
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Dr. Kurt Herzberg im Gespräch mit einem  
Bürger  

2014 wieder die Gelegenheit, mit dem Bürgerbeauftra g-
ten ins Gespräch zu kommen. An diesem Tag führte der 
Bürgerbeauftragte erstmals eine Umfrage unter den a n-
wesenden Besucherinnen und Besuchern durch. Ziel dieser 
kleinen Erhebung war es unter anderem herauszufinden, 
welche Erfahrungen die Bürger mit den Verwaltungen in 
Thüringen gemacht haben. Außerdem sollte das Unte r-
stützungsangebot der Institution des Bürgerbeauftragten 
anschaulich werden. 

Durch die Antworten auf einen kleinen Fragekatalog e r-
hielt der Bürgerbeauftragte einen Eindruck vom Verhältnis 

der Bürger zu Behörden in Th ü-
ringen und konnte sich ein Bild 
�G�D�Y�R�Q�� �P�D�F�K�H�Q���� �Z�L�H�� �V�L�H�� �Å�L�K�U�H�´��
Verwaltung wahrnehmen. Die 
Umfrage ist zwar nicht repr ä-
sentativ, sie liefert aber wicht i-
ge Erkenntnisse, auch für die 
weitere Arbeit des Bürgerb e-
auftragten.  

An dieser Stelle folgen einige 
Ergebnisse: 

 

�$�X�I���G�L�H���)�U�D�J�H���Å�+�D�W�W�H�Q���6�L�H���V�F�K�R�Q��
�H�L�Q�P�D�O���b�U�J�H�U���P�L�W���H�L�Q�H�U���%�H�K�|�U�G�H���E�]�Z�����H�L�Q�H�P���$�P�W�"�´���D�Q�W�Z�Rr-
�W�H�W�H���I�D�V�W���G�L�H���+�l�O�I�W�H���G�H�U���%�H�I�U�D�J�W�H�Q���P�L�W���H�L�Q�H�P���N�O�D�U�H�Q���Å�-�D�´����������
Prozent der Befragten betonten, dass sie dabei am mei s-
ten die Unfreundlichkeit des Behördenmitarbeiters gestört 
hat, gefolgt von der Tatsache, dass das Schreiben vom 
Amt nicht oder nur schwer verständlich war. 
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D�L�H���)�U�D�J�H���Å�:�X�V�V�W�H�Q���6�L�H�����G�D�V�V���6�L�H���V�L�F�K���D�X�F�K���D�Q���G�H�Q���%�•�U�J�Hr-
beauftragten des Freistaats Thüringen hätten wenden 
�N�|�Q�Q�H�Q�"�´���Y�H�U�Q�H�L�Q�W�H���G�L�H���0�H�K�U�K�H�L�W���G�H�U���%�H�I�U�D�J�W�H�Q�� 

 

Sprechtage 2015 
 

Der Thüringer Bürgerbeauftragte führt regelmäßig Sprec h-
tage in verschiedenen Kommunen in Thüringen sowie in 
seinem Büro in Erfurt durch.  

Ein aktuelles Verzeichnis der 
Sprechtage, die in 2015 a n-
geboten werden, ist auf der 
www.buergerbeauftragter-
thueringen.de unter der 
Rubrik Sprechtage zu finden. 

Zusätzlich werden die anst e-
henden Außensprechtage 
sowie die Sprechtage am 
Dienstsitz des Bürgerbeau f-
tragten vorab auf der Hom e-
page des Bürgerbeauftragten angekündigt. 

Die Bekanntmachung der Sprechtage erfolgt durch I n-
formationen an die jeweiligen lokalen Medien. Darüber 
hinaus findet eine enge Abstimmung mit den Städten, 
Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften statt, um 
die Sprechtage den Bürgern rechtzeitig anzukündigen. 
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In der Öffentlichkeit ist zumeist der Bürgerbeauftragte 
selbst wahrzunehmen. Er wird aber von Mitarbeiterinnen 
und einem Mitarbeiter unterstützt, die im weiteren Bea r-
beitungsverlauf Sachverhalte aufklären, Rücksprachen 
nehmen, Auskünfte einholen, Informationen geben und 
Anliegen (insbesondere juristisch) aufarbeiten. Neben 
dem Bürgerbeauftragten ist das Team von sieben Mita r-
beiterinnen und Mitarbeitern (z.T. in Teilzeitanstellungen) 
täglich im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
den Thüringer Behörden.  

Strategie und Vorgehensweise bei der Bearbeitung der 
Anliegen werden vom Bürgerbeauftragten in Abstimmung 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern festgelegt. Die 
Schicksale der Menschen wahrzunehmen, sich damit au s-
einanderzusetzen und professionell darauf zu reagieren, ist 
ständige Herausforderung.  

Das Team des Thüringer Bürgerbeauftragten 2014 (v.l. Sandr a Effenberger, S a-
rah Hildenhagen, Ines Reinhardt, Dr. Kurt Herzberg, Dr. An ne Debus, Daniela 
Strehlke, Daniela Kirsche; nicht im Bild: Roland Witte, Julia Rochow) 

Team und Kontakt 



 
85 

Seit dem 1. September 2014 befinden sich die Diensträ u-
me des Bürgerbeauftragten in der vierten Etage im Ve r-
waltungshochhaus des Thüringer Landtags.  

 

 
 
Besucher 
Der Bürgerbeauftragte des Fre i-
staats Thüringen  
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 
 

 
 
Post 
Der Bürgerbeauftragte des 
Freistaats Thüringen 
Postfach 90 04 55 
99107 Erfurt 

 
Telefon 
0361  37 71871 
 

 
Telefax 
0361  37 71872  

 
Webseite 
www.buergerbeauftragter-
thueringen.de 
 

 
E-Mail 
buergerbeauftra g-
ter@landtag.thueringen.de 
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